Referentenentwurf

der Bundesregierung

Entwurf einer Verordnung zur Anpassung der Emissionshandelsverord-
nung 2030 an das TEHG-Europarechtsanpassungsgesetz 2024

A. Problem und Ziel

Die Verordnung zur Durchfliihrung des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes in der
Handelsperiode 2021 bis 2030 (Emissionshandelsverordnung 2030 - EHV 2030) bildet als
zentrales Vollzugsinstrument den rechtlichen Rahmen fir die administrative Umsetzung
des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes (TEHG) und gewahrleistet die ordnungsge-
mafe Durchflihrung des europaischen Emissionshandels auf nationaler Ebene. Mit dem
nach der EU-Emissionshandelsrichtlinie zunachst fir das Jahr 2027 geplanten Start des
europaischen Brennstoffemissionshandelssystem nach Kapitel IVa der EU-Emissionshan-
delsrichtlinie (,ETS 2) fur die Sektoren Gebaude und Verkehr, der infolge des Beschlusses
des EU-Umweltrates vom 4. November 2025 nunmehr nach Abschluss des diesbezlglich
noch erforderlichen europaischen Gesetzgebungsverfahrens auf das Jahr 2028 verscho-
ben werden soll, soll der europaische Emissionshandel auf nicht unter dem bereits beste-
henden EU-Emissionshandel bepreiste Brennstoffemissionen ausgeweitet werden und mit-
telfristig den bislang bestehenden nationalen Brennstoffemissionshandel weitgehend abl6-
sen. In diesem Zusammenhang wurde die EU-Richtlinie 2003/87/EG (EU-Emissionshan-
delsrichtlinie) umfassend Uberarbeitet. Die erforderliche Anpassung auf nationaler Ebene
wurde bereits durch das am 6. Marz 2025 in Kraft getretene TEHG-Europarechtsanpas-
sungsgesetz 2024 (BGBI. 2025 | Nr. 70 vom 5.3.2025) vollzogen. Das novellierte TEHG
regelt nunmehr flankierend zu den unmittelbar geltenden europaischen Vorgaben die nati-
onale Umsetzung sowohl flr das bestehende europdische Emissionshandelssystem (EU-
ETS 1) als auch fir das neue europaische Emissionshandelssystem flir Gebaude und Ver-
kehr (EU-ETS 2). Gemeinsame Grundlagen wie die Emissionsermittlung, die Berichterstat-
tung, die Uberwachungspflichten oder die Abgabepflicht von Zertifikaten werden system-
Ubergreifend zusammengefihrt. Dartber hinaus enthalt das novellierte TEHG nationale
Durchfuhrungsvorgaben zum CO,-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM), der auf europa-
ischer Ebene bereits durch eine unmittelbar geltende Verordnung geregelt ist. Auch die
Regelungen zu Biomasse wurden im TEHG angepasst: Anlagen, deren Emissionen im Be-
zugszeitraum 2019 bis 2023 zu mehr als 95 Prozent aus der Verbrennung nachhaltiger
Biomasse stammen, unterliegen ab dem Jahr 2026 nicht mehr der Emissionshandelspflicht.
Das TEHG erméachtigt die Bundesregierung, die zur technischen Ausgestaltung dieser An-
derungen im TEHG erforderlichen vollzugsseitigen Bestimmungen durch Rechtsverord-
nung naher zu regeln.

B. Losung

Zur technischen Ausgestaltung der durch das TEHG-Europarechtsanpassungsgesetz 2024
bewirkten Anderungen im TEHG, insbesondere der grundlegenden Vollzugsregelungen fir
den EU-ETS 2, werden inhaltliche und strukturelle Anpassungen an der EHV 2030 erfor-
derlich. Die EHV 2030 wird umfassend Uberarbeitet, um die Vorgaben des novellierten
TEHG auf Verordnungsebene umzusetzen. Zentrale Anderung ist dabei die Integration
neuer Regelungen zum Vollzug des neu in das TEHG aufgenommenen Regelungskomple-
xes zu dem kunftigen zweiten EU-Emissionshandel fir die Sektoren Gebaude und Verkehr
auf nationaler Ebene. Auch wird der ebenfalls neu hinzugetretene Emissionshandel im Be-
reich Seeverkehr im Rahmen einzelner neuer oder neugefasster Regelungen berucksich-
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tigt. Die bisherigen Regelungen der EHV 2030 in Bezug auf stationare Anlagen und den
Luftverkehr werden vereinheitlicht und mit Blick auf die zusatzlich hinzutretenden Bereiche
des EU-Emissionshandels erweitert. Die Regelungen der bislang geltenden EHV 2030 zur
Feststellung einheitlicher Anlagen und zu Kleinemittenten werden teilweise Uberarbeitet
und fortgeflhrt. SchlieRlich werden auch punktuelle ergdnzende Vollzugsregelungen zu
dem kunftigen CO,-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) in die Verordnung aufgenom-
men.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Fur die Haushalte von Bund, Landern und Kommunen entstehen gegentber dem dieser
Verordnung zugrundeliegenden TEHG-Europarechtsanpassungsgesetz 2024 keine zu-
satzlichen Haushaltseinnahmen oder Haushaltsausgaben. Insoweit gelten die diesbezlgli-
chen Ausfihrungen zu Haushaltsausgaben ohne Erfullungsaufwand aus dem Gesetzent-
wurf der Bundesregierung flr das TEHG-Europarechtsanpassungsgesetz 2024 (Bundes-
tags-Drucksache 20/13585 vom 04.11.2024).

E. Erfullungsaufwand

E.1 Erflillungsaufwand fiir Biirgerinnen und Bilirger

Durch den Verordnungsentwurf ergibt sich kein Erflllungsaufwand fur Burgerinnen und Bulr-
ger.

E.2 Erflillungsaufwand fur die Wirtschaft

Durch den Verordnungsentwurf ergibt sich gegentiber dem dieser Verordnung zugrunde-
liegenden TEHG-Europarechtsanpassungsgesetz 2024 kein zusatzlicher Erflllungsauf-
wand fur die Wirtschaft.

E.3 Erfullungsaufwand der Verwaltung

Durch den Verordnungsentwurf ergibt sich auch fir die Verwaltung von Bund, Landern und
Kommunen gegenlber dem dieser Verordnung zugrundeliegenden TEHG-Europarechts-
anpassungsgesetz 2024 kein zusatzlicher Erfullungsaufwand.

F. Weitere Kosten

Durch diesen Verordnungsentwurf entstehen der Wirtschaft (Anlagenbetreiber, Luftfahr-
zeugbetreiber, Schifffahrtsunternehmen, Verantwortliche im Sinne des europaischen
Brennstoffemissionshandels sowie sonstige mittelbar durch die CO2-Bepreisung im EU-
Emissionshandel betroffene Wirtschaftsbeteiligte) gegentiber dem dieser Verordnung zu-
grundeliegenden TEHG keine weiteren Kosten.
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Referentenentwurf der Bundesregierung

Verordnung zur Anpassung des Emissionshandelsverordnung 2030 an
das TEHG-Europarechtsanpassungsgesetz 2024

Vom ...

Die Bundesregierung verordnet aufgrund von § 18 Absatz 1 Nummer 2 und Nummer
5, § 18 Absatz 2, § 28 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, Buchstabe e Doppelbuchstabe aa,
Nummer 3, Nummer 4, § 28 Absatz 2 und Absatz 3, § 35 Absatz 1 Nummer 6, § 40 Absatz
1 Nummer 1, 4 und 5, § 44 Absatz 1 Nummer 4 und 6 des Treibhausgas Emissionshan-
delsgesetzes (BGBI. 2025 | Nr. 70) vom 05.03.2025:

Artikel 1

Verordnung zur Durchfuhrung des Treibhausgas-Emissionshan-
delsgesetzes in der Handelsperiode 2021 bis 2030

(Emissionshandelsverordnung 2030 — EHV 2030)

Inhaltstbersicht
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§1 Anwendungsbereich und Zweck
§2 Begriffsbestimmungen
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Emissionsberichten im Brennstoffemissionshandel (Zu §§ 9, 42 und 43 des Gesetzes)
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§ 32 Vereinfachende MafRnahmen im Rahmen der Verifizierung
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§ 34 Inkrafttreten, AuRRerkrafttreten

Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

§1
Anwendungsbereich und Zweck
Diese Verordnung gilt innerhalb des Anwendungsbereichs des Treibhausgas-Emissi-

onshandelsgesetzes. Sie dient der Konkretisierung der Anforderungen der §§ 2, 3, 5, 6, 9,
10, 13, 23, 27, 28, 42, 43 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes.

§2
Begriffsbestimmungen

Fir diese Verordnung gelten neben den Begriffsbestimmungen des Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetzes die folgenden Begriffsbestimmungen:

1. Abfall:

Abfall nach Artikel 3 Nummer 2 ¢ der EU-Monitoring- Durchfuhrungsverordnung;



flissiger Biobrennstoff:

flissiger Biobrennstoff nach Artikel 3 Nummer 22 der EU-Monitoring-Durchfihrungs-
verordnung;

Biomasse-Brennstoff:

Biomasse-Brennstoff nach Artikel 3 Nummer 21a der EU-Monitoring-Durchflihrungs-
verordnung;

Biokraftstoff:
Biokraftstoff nach Artikel 3 Nummer 23 der EU-Monitoring-Durchfliihrungsverordnung;
Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung:

Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung vom 2. Dezember 2021 (BGBI. | S. 5126),
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2286)
geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung;

Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung:

Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung vom 2. Dezember 2021 (BGBI. | S. 5126,
5143) in der jeweils geltenden Fassung;

forderfahiger Flugkraftstoff:
Flugkraftstoff nach Artikel 3c Absatz 6 Satz 1 der EU-Emissionshandelsrichtlinie;
EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie:

Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europaischen Parlaments und des Rates zur Férderung
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen vom 11. Dezember 2018 (ABI. L
328 vom 21.12.2018, S. 82, zuletzt berichtigt durch ABI. L 041 vom 22.2.2022, S. 37),
die durch die Richtlinie (EU) 2024/1711 des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 13. Juni 2024 (ABI. L 1711 vom 26.6.2024, S. 1) zur Anderung der Richtlinien (EU)
2018/2001 und (EU) 2019/944 in Bezug auf die Verbesserung des Elektrizitatsmarkt-
designs in der Union geandert worden ist;

Verordnung zur Anrechnung von strombasierten Kraftstoffen:

Verordnung zur Neufassung der SiebenunddreiBigsten Verordnung zur Durchfiihrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung zur Anrechnung von strombasier-
ten Kraftstoffen und mitverarbeiteten biogenen Olen auf die Treibhausgasquote) vom
17. April 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 131), in der jeweils geltenden Fassung.
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Abschnitt 2

Gemeinsame Vorschriften

Unterabschnitt 1

Emissionsberichterstattung
(Zu § 5 des Gesetzes)

§3

Nachweis der Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen und der Anforderungen
an die Treibhausgaseinsparung fiir Brennstoffe mit biogenem Anteil im Bereich An-
lagen

(1) Die Erfullung der Nachhaltigkeitsanforderungen und der Anforderungen an die
Treibhausgaseinsparung, die nach Artikel 38 Absatz 5 der EU-Monitoring-Durchfliihrungs-
verordnung gefordert werden, damit in der Berichterstattung fur die Verbrennung von flis-
sigen Biobrennstoffen und von Biomasse-Brennstoffen der Biomasseanteil abgezogen wer-
den darf, muss von dem Anlagenbetreiber nachgewiesen werden. Der Nachweis muss
durch einen anerkannten Nachhaltigkeitsnachweis nach § 10 der Biomassestrom-Nachhal-
tigkeitsverordnung oder durch einen gleichwertigen Nachweis aus der Unionsdatenbank
der Europaischen Kommission nach Artikel 31a der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie
gefuhrt werden.

(2) Werden in einer Anlage Biomasse-Brennstoffe verbrannt, so kann der Nachhaltig-
keitsnachweis — abweichend von § 11 Absatz 1 Satz 1 der Biomassestrom-Nachhaltigkeits-
verordnung — von der Schnittstelle in der Datenbank nach § 14 Absatz 2 der Biomas-
sestrom-Nachhaltigkeitsverordnung ausgestellt werden, die der letzten Schnittstelle nach §
2 Absatz 21 Nummer 1 der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung unmittelbar vorge-
lagert ist und die den Biomasse-Brennstoff auf die zur Verbrennung erforderliche Qualitats-
stufe aufbereitet, wenn

1. die Biomasse-Brennstoffe ausschliel3lich fiir die Verwendung in der Anlage beschafft
werden,

2. in der Anlage in keinem Prozess eine Herstellung nach § 2 Absatz 16 der Biomas-
sestrom-Nachhaltigkeitsverordnung stattfindet und

3. die Anlage die bei Verwendung des Biomasse-Brennstoffs erzielte Minderung der
Treibhausgasemissionen nicht nachweisen muss.

(3) Im Hinblick auf die jeweils mafgeblichen Kriterien flr Treibhausgaseinsparungen
gemal § 6 Absatz 2 Satz 1 der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung gilt eine Anlage
zu dem Zeitpunkt als in Betrieb genommen, zu dem in ihr zur Verbrennung erstmals Bio-
masse-Brennstoffe oder flissige Biobrennstoffe verwendet worden sind. Zur Bestimmung
der Betriebsdauer sind die Kalenderjahre mit Verwendung von Biomasse-Brennstoffen oder
flissigen Biobrennstoffen zugrunde zu legen.

(4) Bei der Berechnung der Treibhausgaseinsparung, die durch die Verbrennung von
flussigen Biobrennstoffen oder Biomasse-Brennstoffen erzielt wird, gilt § 6 Absatz 3 der
Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung mit der Mal3gabe, dass fir fossile Brennstoffe
die folgenden Werte anzusetzen sind:
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1. bei der Verwendung von flissigen Biobrennstoffen: der Komparator nach Anhang V
Teil C Nummer 19 Unterabsatz 2 oder 3 der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie und

2. beider Verwendung von Biomasse-Brennstoffen: der Komparator nach Anhang VI Teil
B Nummer 19 der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie.

Entsteht bei der Verbrennung der Biomasse-Brennstoffe weder messbare Warme noch
Strom, so ist die Treibhausgasminderung zu berechnen, wobei ein Wirkungsgrad von 90
Prozent anzusetzen ist und der Vergleichswert fir Warme heranzuziehen ist. Bei der direk-
ten energetischen Nutzung von Industrieabfallen kann mit Genehmigung der zustandigen
Behdrde auf die Berechnung der Treibhausgaseinsparung verzichtet werden.

(5) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 kann der Anlagenbetreiber bei Abfallen oder
Reststoffen aus der Verarbeitung, die nicht unmittelbar aus der Land-, Forstwirtschaft oder
Aquakultur stammen, sowie bei festen Siedlungsabfallen entsprechend der Vorgaben der
zustandigen Behdrde mit dem jahrlichen Emissionsbericht Nachweise vorlegen, die die Ein-
haltung der Anforderungen der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie an die Entstehung des
Abfalls und die korrekte Massenbilanzierung in der Herstellungs- und Lieferkette bestatigen.
Der Anlagenbetreiber hat den Nachweis nach Satz 1 im Rahmen der jahrlichen Emissions-
berichterstattung von einer Priifstelle oder einer anerkannten Zertifizierungsstelle Gberpri-
fen zu lassen.

(6) Solange die Ausstellung von anerkannten Nachhaltigkeitsnachweisen nach § 10
der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung in ihrer ab [####einsetzen: Datum des Tages
des Inkrafttretens der Verordnung###] geltenden Fassung in der Datenbank nach § 14 Ab-
satz 2 der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung und die Ausstellung gleichwertiger
Nachhaltigkeitsnachweise in der Unionsdatenbank der Europaischen Kommission nach Ar-
tikel 31a der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie nicht mdglich ist, ist der Anlagenbetreiber
verpflichtet, anhand der in der Datenbank nach § 14 Absatz 2 der Biomassestrom-Nach-
haltigkeitsverordnung verfiigbaren Nachweise nachzuweisen, dass die Voraussetzungen
nach § #H#XXX##H Absatz 1 erflllt sind.

§4

Nachweis der Erfiillung der Anforderungen an die Treibhausgaseinsparung fiir er-
neuerbare Brennstoffe nicht-biogenen Ursprungs im Bereich Anlagen

(1) Die Erflllung der Anforderungen nach Artikel 39a Absatz 3 der EU-Monitoring-
Durchfluhrungsverordnung muss von dem Anlagenbetreiber nachgewiesen werden, damit
in der Berichterstattung fir die Verbrennung von erneuerbaren Brennstoffen nicht biogenen
Ursprungs der Kohlenstoffgehalt erneuerbaren Ursprungs abgezogen werden kann. Der
Nachweis muss durch einen Nachweis nach § 14 der Verordnung zur Anrechnung von
strombasierten Kraftstoffen oder durch einen gleichwertigen Nachweis aus der Unionsda-
tenbank der Europaischen Kommission nach Artikel 31a der EU-Erneuerbare-Energien-
Richtlinie gefuhrt werden.

(2) Solange die Ausstellung von anerkannten Nachweisen nach § 14 der Verordnung
zur Anrechnung von strombasierten Kraftstoffen in der Datenbank der nach § 44 Absatz 1
der Verordnung zur Anrechnung von strombasierten Kraftstoffen zustandigen Behérde und
der Unionsdatenbank der Europaischen Kommission nach Artikel 31a der EU-Erneuerbare-
Energien-Richtlinie nicht mdglich ist, ist der Anlagenbetreiber verpflichtet, durch einen
gleichwertigen elektronischen Nachweis nachzuweisen, dass die Voraussetzungen nach
Artikel 39a Absatz 3 der EU-Monitoring-Durchfiihrungsverordnung erflllt sind. Der Anla-
genbetreiber hat den elektronischen Nachweis der zustandigen Behdrde Uber eine Formu-
larvorlage zu Gbermitteln, die von der zustandigen Behorde nach § 49 der Verordnung zur
Anrechnung von strombasierten Kraftstoffen bereitgestellt wird.
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§5

Nachweis der Erfullung der Nachhaltigkeitsanforderungen und der Anforderungen
an die Treibhausgaseinsparung fiir Biokraftstoffe im Bereich Luftverkehr

(1) Die Erfullung der Nachhaltigkeitsanforderungen und der Anforderungen an die
Treibhausgaseinsparung, die nach Artikel 53a, 54, 54a, 54c Absatz 1 in Verbindung mit
Artikel 38 Absatz 5 der EU-Monitoring-Durchfiihrungsverordnung gefordert werden, muss
von dem Luftfahrzeugbetreiber nachgewiesen werden, damit in der Berichterstattung fir die
Verbrennung von Biokraftstoffen im Luftverkehr der Biomasseanteil abgezogen werden
kann. Der Nachweis muss durch einen anerkannten Nachhaltigkeitsnachweis nach § 8 der
Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung, einen der verwendeten Teilmenge entsprechen-
den Konformitatsnachweis oder durch einen gleichwertigen Nachweis aus der Unionsda-
tenbank der Europaischen Kommission nach Artikel 31a der EU-Erneuerbare-Energien-
Richtlinie gefiihrt werden.

(2) Solange die Ausstellung von anerkannten Nachweisen nach § 8 der Biokraftstoff-
Nachhaltigkeitsverordnung, die Ausstellung von Konformitdtsnachweisen und die Ausstel-
lung gleichwertiger Nachhaltigkeitsnachweise in der Unionsdatenbank der Europaischen
Kommission nach Artikel 31a der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie nicht moglich ist, ist
der Luftfahrzeugbetreiber verpflichtet, durch einen gleichwertigen elektronischen Nachweis
nachzuweisen, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 erflllt sind. Der Luftfahr-
zeugbetreiber hat den Nachweis der zustandigen Behorde Uber eine Formularvorlage zu
Ubermitteln, die von einem anerkannten Zertifizierungssystem bereitgestellt wird.

§6

Nachweis der Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen und der Anforderungen
an die Treibhausgaseinsparung fiir Biokraftstoffe im Bereich Seeverkehr

(1) Die Erfullung der Nachhaltigkeitsanforderungen und der Anforderungen an die
Treibhausgaseinsparung, die nach Artikel 5 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang Il Teil C
Nummer 1.2 der EU-MRV-Seeverkehrsverordnung gefordert werden, muss von dem Schiff-
fahrtsunternehmen nachgewiesen werden, damit in der Berichterstattung fur die Verbren-
nung von Biokraftstoffen im Seeverkehr der Biomasseanteil abgezogen werden kann. Der
Nachweis muss durch einen Nachweis aus der Unionsdatenbank der Europaischen Kom-
mission nach Artikel 31a der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie gefihrt werden.

(2) Solange die Ausstellung von anerkannten Nachhaltigkeitsnachweisen nach § 8 der
Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung und die Ausstellung gleichwertiger Nachhaltig-
keitsnachweise in der Unionsdatenbank der Europaischen Kommission nach Artikel 31a
der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie nicht mdglich ist, ist das Schifffahrtsunternehmen
verpflichtet, durch einen gleichwertigen elektronischen Nachweis nachzuweisen, dass die
Voraussetzungen nach Artikel 5 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang Il Teil C Nummer 1.2
der EU-MRV-Seeverkehrsverordnung erfiillt sind. Das Schifffahrtsunternehmen hat den
Nachweis der zustandigen Behorde Uber eine Formularvorlage zu Ubermitteln, die von ei-
nem anerkannten Zertifizierungssystem bereitgestellt wird.
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§7

Nachweis der Erfiillung der Anforderungen an die Treibhausgaseinsparung fiir er-
neuerbare Kraftstoffe nicht-biogenen Ursprungs in den Bereichen Luft- und Seever-
kehr

(1) Die Erfullung der Anforderungen nach Artikel 53a, 54c Absatz 2 in Verbindung mit
Artikel 39a Absatz 3 der -EU-Monitoring-Durchflihrungsverordnung und nach Artikel 5 Ab-
satz 1 in Verbindung mit Anhang Il Teil C Nummer 1.2 der EU-MRV-Seeverkehrsverord-
nung muss von dem Luftfahrzeugbetreiber oder Schifffahrtsunternehmen nachgewiesen
werden, damit in der Berichterstattung fir die Verbrennung von erneuerbaren Kraftstoffen
nicht biogenen Ursprungs der Kohlenstoffgehalt erneuerbaren Ursprungs abgezogen wer-
den kann. Der Nachweis muss durch einen anerkannten Nachweis nach § 14 der Verord-
nung zur Anrechnung von strombasierten Kraftstoffen, einen der verwendeten Teilmenge
entsprechenden Konformitatsnachweis oder durch einen gleichwertigen Nachweis aus der
Unionsdatenbank der Europaischen Kommission nach Artikel 31a der EU-Erneuerbare-
Energien-Richtlinie gefihrt werden.

(2) Solange die Ausstellung von Nachweisen nach § 14 der Verordnung zur Anrech-
nung von strombasierten Kraftstoffen, die Ausstellung von Konformitatsnachweisen und die
Ausstellung von Nachweisen und der Unionsdatenbank der Europdischen Kommission
nach Artikel 31a der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie nicht méglich ist, ist der Luftfahr-
zeugbetreiber oder das Schifffahrtsunternehmen verpflichtet, durch einen gleichwertigen
elektronischen Nachweis nachzuweisen, dass die Voraussetzungen nach Artikel 54 ¢ Ab-
satz 2 in Verbindung mit Artikel 39a Absatz 3 der EU-Monitoring-Durchfiihrungsverordnung
oder nach Artikel 5 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang Il Teil C Nummer 1.2 der EU-MRV-
Seeverkehrsverordnung erfiillt sind. Der Luftfahrzeugbetreiber hat den Nachweis der zu-
standigen Behdrde Uber eine Formularvorlage zu Ubermitteln, die von der zustandigen Be-
horde nach § 49 der Verordnung zur Anrechnung von strombasierten Kraftstoffen bereitge-
stellt wird. Das Schifffahrtsunternehmen hat den Nachweis der zustandigen Behoérde Uber
eine Formularvorlage zu Gbermitteln, die von einem anerkannten Zertifizierungssystem be-
reitgestellt wird.

§8

Nachweis der Erfullung der Nachhaltigkeitsanforderungen und der Anforderungen
an die Treibhausgaseinsparung fiir Brennstoffe mit biogenem Anteil im Bereich
Brennstoffemissionshandel

(1) Die Erfillung der Nachhaltigkeitsanforderungen und der Anforderungen an die
Treibhausgaseinsparung, die nach Artikel 38 Absatz 5 der EU-Monitoring-Durchfliihrungs-
verordnung gefordert werden, damit in der Berichterstattung fir das Inverkehrbringen von
flussigen Biobrennstoffen oder Biokraftstoffen der Biomasseanteil abgezogen werden kann,
muss von dem Verantwortlichen nachgewiesen werden. Der Nachweis muss durch einen
anerkannten Nachhaltigkeitsnachweis nach § 10 der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsver-
ordnung oder einen anerkannten Nachweis nach § 8 der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsver-
ordnung oder durch einen gleichwertigen Nachweis aus der Unionsdatenbank der Europa-
ischen Kommission nach Artikel 31a der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie gefiihrt wer-
den.

(2) Fir den Biomasseanteil eines Biomasse-Brennstoffs kann der Verantwortliche bei
der Ermittlung der Brennstoffemissionen einen Emissionsfaktor Null anwenden, wenn die-
ser Biomasseanteil die Nachhaltigkeitsanforderungen nach den §§ 4 und 5 der Biomas-
sestrom-Nachhaltigkeitsverordnung erfiillt. Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.
Die Anforderungen an die Treibhausgaseinsparung gelten abweichend von § 6 Absatz 2
Satz 1 der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung als erfullt, wenn die durch den Ver-
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antwortlichen bestatigte Treibhausgaseinsparung den Emissionswert des Biomasse-Brenn-
stoffs von 72 Gramm Kohlendioxid-Aquivalent pro Megajoule um mindestens 70 Prozent
unterschreitet. Bei der Berechnung der erzielten Treibhausgaseinsparung ist flir die Anlage,
in der die Brennstoffe verwendet werden, ein durchschnittlicher Wirkungsgrad von 90 Pro-
zent zu unterstellen. Es sind die Treibhausgasemissionen zu beriicksichtigen, die durch
den Transport des Biomasse-Brennstoffs und durch dessen Verwendung entstehen. Der
Verantwortliche ist verpflichtet, die Erflllung der in den Satzen 1 bis 3 genannten Anforde-
rungen durch einen Nachweis aus der Datenbank der zustandigen Behérde nach § 50 Ab-
satz 1 der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung zu belegen.

(3) Fur Biomasse-Brennstoffe, deren Einsatz den Anspruch auf Zahlung einer Vergi-
tung flr den hieraus erzeugten Strom nach den Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes begrindet, kann der Verantwortliche abweichend von Absatz 2 und entsprechend
der Vorgaben der zustandigen Behorde Nachweise vorlegen, die die Einhaltung der Anfor-
derungen der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie in der jeweils geltenden Fassung besta-
tigen.

(4) Fur die Zwecke der Nachweisfiuihrung nach Absatz 2 gilt abweichend von §§ 2
Absatz 21 Nummer 1 und 11 Absatz 1 der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung die-
jenige Schnittstelle als letzte Schnittstelle, die den Biomasse-Brennstoff auf die zur Ver-
brennung erforderliche Qualitatsstufe aufbereitet und einen Nachweis nach Absatz 2 Satz
6 ausstellen kann.

(5) Der Verantwortliche kann fiir die Bestimmung des Biomasseanteils eines fliissigen
Biobrennstoffs, eines Biokraftstoffs oder eines Biomasse-Brennstoffs den Bioenergieanteil
an dem Gesamtenergiegehalt des fliissigen Biobrennstoffs, des Biokraftstoffs oder des Bi-
omasse-Brennstoffs zugrunde legen.

(6) Der Verantwortliche muss sicherstellen, dass sich der Nachhaltigkeitsnachweis
nach Absatz 1 oder der Nachweis nach Absatz 2 Satz 6 auf eine Brennstoffmenge bezieht,
die nach § 3 Nummer 19 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes in Verkehr gebracht
wurde.

§9

Beriicksichtigung des Anteils fliissiger oder gasformiger erneuerbarer Brennstoffe
nicht-biogenen Ursprungs bei der Ermittlung der Brennstoffemissionen im Bereich
Brennstoffemissionshandel

(1) Die Erfillung der Anforderungen nach Artikel 39a Absatz 3 der EU-Monitoring-
Durchfiihrungsverordnung muss vom Verantwortlichen nachgewiesen werden, damit in der
Berichterstattung fir die Verbrennung von erneuerbaren Brennstoffen nicht biogenen Ur-
sprungs der Kohlenstoffgehalt erneuerbaren Ursprungs abgezogen werden kann. Der
Nachweis kann durch einen Nachweis nach § 14 der Verordnung zur Anrechnung von
strombasierten Kraftstoffen oder durch einen gleichwertigen Nachweis aus der Unionsda-
tenbank der Europaischen Kommission nach Artikel 31a der EU-Erneuerbare-Energien-
Richtlinie gefuihrt werden.

(2) Solange die Ausstellung von anerkannten Nachweisen nach § 14 der Verordnung
zur Anrechnung von strombasierten Kraftstoffen in der Datenbank der nach § 44 Absatz 1
der Verordnung zur Anrechnung von strombasierten Kraftstoffen zustdndigen Behérde und
der Unionsdatenbank der Europaischen Kommission nach Artikel 31a der EU-Erneuerbare-
Energien-Richtlinie nicht mdglich ist, ist der Verantwortliche verpflichtet, durch einen gleich-
wertigen elektronischen Nachweis nachzuweisen, dass die Voraussetzungen nach Artikel
39a Absatz 3 der EU-Monitoring-Durchflihrungsverordnung erfiillt sind. Der elektronische
Nachweis ist Uber eine Formularvorlage zu Ubermitteln, die von der zustandigen Behdrde
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nach § 49 der Verordnung zur Anrechnung von strombasierten Kraftstoffen bereitgestellt
wird.

(3) Der Emissionsfaktor Null kann auf denjenigen Anteil erneuerbarer Brennstoffe
nicht biogenen Ursprungs angewendet werden, der gemafR den Bestimmungen der Verord-
nung zur Anrechnung von strombasierten Kraftstoffen auf die Erfillung von Verpflichtungen
nach §§ 37a Absatz 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit 37a Absatz 4 des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung angerechnet werden kann.

Unterabschnitt 2

Uberwachung
(Zu § 6 des Gesetzes)

§ 10

Anpassung des Uberwachungsplans bei nicht erheblichen Anderungen der Uber-
wachung

(1) Abweichend von § 6 Absatz 4 Satz 1 des Treibhausgas-Emissionshandelsgeset-
zes ist ein Betreiber bei den folgenden nicht erheblichen Anderungen der Uberwachung
verpflichtet, den Uberwachungsplan anzupassen und bis zum 31. Dezember desselben Ka-
lenderjahres bei der zustandigen Behorde einzureichen:

1. Kapazitdtsanderung einer Anlage ohne Anderung der Emissionsgenehmigung und
ohne Aufnahme neuer Emissionsquellen oder Stoffstrome;

2. Austausch eines Messgerats gegen ein geeichtes Messgerat;

3. Wechsel des beauftragten Labors, sofern ein akkreditiertes Labor im Sinne von Artikel
34 Absatz 1 der EU-Monitoring-Durchfihrungsverordnung beauftragt wird;

4. Wechsel des Ansprechpartners fiir die Anlage oder Anderung von Zusténdigkeiten in-
nerhalb der Anlage.

Satz 1 Nummer 2 und 3 gilt auch im Fall der Datenerhebung durch einen Lieferanten.

(2) Die zustandige Behdrde kann Betreibern in weiteren Fallen sowie Schifffahrtsun-
ternehmen und Verantwortlichen bei nicht erheblichen Anderungen der Uberwachung ge-
statten, den geéanderten Uberwachungsplan bis zum 31. Dezember des Kalenderjahres, in
dem die Uberwachung geéndert wurde, zu (ibermitteln.
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Unterabschnitt 3

Versteigerung von Berechtigungen und Emissionszertifikaten
(Zu § 10 des Gesetzes)

§ 11

Versteigerung

(1) Anbieter der gemaf § 10 Absatz 1 Satz 1 des Treibhausgas-Emissionshandelsge-
setzes zu versteigernden Berechtigungen oder Emissionszertifikate ist das Umweltbundes-
amt oder ein von ihm beauftragter Dritter.

(2) Erlose gemal’ § 10 Absatz 3 Satz 1 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes
sind die Einnahmen nach Abzug der Umsatzsteuer (Nettoerlése). Im Rahmen des § 10
Absatz 3 Satz 2 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes sind Uberdeckungen und
Unterdeckungen der entstandenen Kosten der Deutschen Emissionshandelsstelle im Um-
weltbundesamt auf den Refinanzierungsbedarf des darauffolgenden Jahres anzurechnen.

Unterabschnitt 4

Zuteilung von kostenlosen Berechtigungen
(Zu § 23 des Gesetzes)

§ 12

Erhebung von Bezugsdaten

Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, im Antrag auf kostenlose Zuteilung fiir Bestands-
anlagen zusatzlich zu den Angaben, die nach der EU-Zuteilungs-Verordnung gefordert
sind, folgende Angaben zu machen:

allgemeine Angaben zu jedem Zuteilungselement:

a)

b)

die anteilig zuzuordnenden Eingangs- und Ausgangsstrome,

im Fall eines Zuteilungselements mit Warme-Emissionswert, bei dem Warme zur
Herstellung von Produkten in der Anlage verbraucht wird: fiir jedes der nach An-
hang IV Nummer 2.6 Buchstabe b der EU-Zuteilungs-Verordnung anzugebenden
Produkten die Menge an zuteilungsfahiger und nicht zuteilungsfahiger messbarer
Warme, die zu seiner Herstellung aufgewendet wurde,

im Fall des Exports von messbarer Warme an Anlagen oder Einrichtungen, die
nicht in den Anwendungsbereich des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes
fallen: die Warmemenge in Verbindung mit den Codes der Kombinierten Nomen-
klatur, Prodcom-Codes 2010 und NACE-Codes Rev 2 der Produkte dieser Anla-
gen oder Einrichtungen,

im Fall eines Zuteilungselements mit Brennstoff-Emissionswert: die Brennstoff-
und Strommengen in Verbindung mit den Codes der Kombinierten Nomenklatur,
Prodcom-Codes 2010 und NACE-Codes Rev 2 der Produkte dieser Anlagen oder
Einrichtungen,
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e) im Fall eines Zuteilungselements fur Prozessemissionen: die Menge an zuteilungs-
fahigen und nicht zuteilungsfahigen Prozessemissionen in Verbindung mit den
Codes der Kombinierten Nomenklatur, Prodcom-Codes 2010 und NACE-Codes
Rev 2 der Produkte dieser Anlagen oder Einrichtungen;

2. bei Anlagen, die durch den Einsatz von Biomasse messbare Warme in gekoppelter

Produktion mit einer nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vergliteten Strommenge
erzeugt haben, die Angabe dieser in gekoppelter Produktion erzeugten Warmemenge.

§13
Mitteilung der nicht wesentlichen Anderungen am Plan zur Uberwachungsmethodik
Beabsichtigt ein Anlagenbetreiber am Plan zur Uberwachungsmethodik Anderungen,
die nicht wesentlich nach Artikel 9 Absatz 3 Satz 1 der EU-Zuteilungs-Verordnung sind, so

muss er der zustandigen Behoérde diese Anderungen — abweichend von Artikel 9 Absatz 3
Satz 1 der EU-Zuteilungs-Verordnung — erst bis zum nachsten 31. Marz mitteilen.

§ 14
Mitteilung zur Einstellung des Betriebs einer Anlage
Sofern mindestens eine der in Artikel 26 der EU-Zuteilungs-Verordnung genannten Be-
dingungen fur die Annahme erflllt ist, dass der Betrieb der Anlage eingestellt worden ist,

muss der Anlagenbetreiber unverziiglich der zustandigen Behérde das Datum mitteilen, ab
dem diese Bedingung vorlag.

Abschnitt 3

Anlagen

Unterabschnitt 1

Verfahren zur Feststellung einheitlicher Anlagen
(Zu § 27 des Gesetzes)

§ 15
Einheitliche Anlage

(1) Auf Antrag des Betreibers stellt die zustandige Behdrde fest, dass Anlagen nach
Teil A Abschnitt 2 Nummer 1 bis 6 des Anhangs zum Treibhausgas-Emissionshandelsge-
setz gemeinsam mit anderen Anlagen nach Teil A Abschnitt 2 Nummer 12 bis 22 des An-
hangs zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz eine einheitliche Anlage bilden, sofern
die Voraussetzungen des § 27 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes erfilllt sind.

(2) Betreiber von Anlagen nach Teil A Abschnitt 2 Nummer 8 bis 11 des Anhangs zum
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz, die nach § 27 des Treibhausgas-Emissionshan-
delsgesetzes als einheitliche Anlage gelten, sind verpflichtet, im Rahmen der Emissionsbe-
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richterstattung auch die Produktionsmengen der in den einbezogenen Anlagen hergestell-
ten Produkte anzugeben.

(3) Anlagen nach Teil A Abschnitt 2 Nummer 7 des Anhangs zum Treibhausgas-Emis-
sionshandelsgesetz gelten gemeinsam mit sonstigen in Teil A Abschnitt 2 des Anhangs
zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz aufgefiihrten Anlagen als einheitliche Anlage,
sofern sie von demselben Anlagenbetreiber an demselben Standort in einem technischen
Verbund betrieben werden.

(4) Die zustandige Behdrde hat Feststellungen nach § 27 des Treibhausgas-Emissi-
onshandelsgesetzes zu widerrufen, soweit nachtraglich unmittelbar geltende Rechtsakte
der Europaischen Union der Bildung einer solchen einheitlichen Anlage entgegenstehen.

Unterabschnitt 2

Kleinemittenten
(Zu § 28 des Gesetzes)

§ 16
Befreiung von Kleinemittenten

(1) Die zustandige Behorde befreit den Betreiber einer Anlage auf Antrag jeweils flr
die Dauer eines Zuteilungszeitraums nach Artikel 2 Absatz 15 der EU-Zuteilungs-Verord-
nung von der Pflicht nach § 7 Absatz 1 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes, so-
fern

1. die Anlage in jedem Jahr des Bezugszeitraums des jeweiligen Zuteilungszeitraums we-
niger als 15 000 Tonnen Kohlendioxidaquivalent emittiert hat,

2. der Betreiber sich fur den jeweiligen Zuteilungszeitraum zur Durchfihrung einer gleich-
wertigen MalRnahme nach § 18 verpflichtet und

3. die Europaische Kommission keine Einwande nach Artikel 27 Absatz 2 Satz 1 der EU-
Emissionshandelsrichtlinie gegen die Befreiung erhebt.

(2) Der Bezugszeitraum fiir den Zuteilungszeitraum 2021 bis 2025 sind die Jahre 2016
bis 2018; der Bezugszeitraum fir den Zuteilungszeitraum 2026 bis 2030 sind die Jahre
2021 bis 2023.

(3) Ausgeschlossen ist eine Befreiung von der Pflicht nach § 7 Absatz 1 des Treib-
hausgas-Emissionshandelsgesetzes

1. bei Verbrennungseinheiten nach Teil A Abschnitt 2 Nummer 1 des Anhangs zum Treib-
hausgas-Emissionshandelsgesetz, sofern die Gesamtfeuerungswarmeleistung dieser
Verbrennungseinheiten 35 Megawatt oder mehr betragt,

2. bei Anlagen nach Teil A Abschnitt 2 Nummer 2 bis 6 des Anhangs zum Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetz, sofern die Feuerungswarmeleistung der Anlage 35 Mega-
watt oder mehr betragt, und

3. bei Anlagen, die Restgase oder Warme mit einer anderen Anlage, die am Emissions-
handel teilnimmt, austauschen.
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(4) Fur die Dauer der Befreiung besteht kein Anspruch auf eine Zuteilung von kosten-
losen Berechtigungen nach § 23 Absatz 1 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes.

§ 17
Form und Inhalt des Antrags

(1) Die Befreiung nach § 16 setzt einen Antrag des Betreibers bei der zustandigen
Behorde auf Befreiung flur den jeweiligen Zuteilungszeitraum voraus. Der Antrag auf Befrei-
ung ist innerhalb einer Frist, die von der zustandigen Behdrde mindestens einen Monat vor
ihrem Ablauf im Bundesanzeiger bekannt gegeben wird, zu stellen. Bei verspatetem Antrag
besteht kein Anspruch auf Befreiung.

(2) Der Antrag muss folgende Angaben enthalten:

1. bei Anlagen nach Teil A Abschnitt 2 Nummer 1 bis 6 des Anhangs zum Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetz die Feuerungswarmeleistung der Anlage und

2. die Festlegung auf eine der gleichwertigen MaRnahmen nach § 18.

§18
Gleichwertige MaBnahme

Wahrend der Dauer der Befreiung nach § 16 Absatz 1 unterliegt der Betreiber entspre-
chend seiner nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 getroffenen Auswahl einer der nachfolgenden
gleichwertigen MafRnahmen:

1. Zahlung eines Ausgleichsbetrages flr ersparte Kosten des Erwerbs von Emissionsbe-
rechtigungen nach § 19 oder

2. Selbstverpflichtung zu Emissionsminderungen der Anlage nach § 20.

§ 19
Ausgleichsbetrag

(1) Wahrend der Dauer der Befreiung nach § 16 Absatz 1 hat der Betreiber fiir jedes
Berichtsjahr einen Ausgleichsbetrag fur ersparte Kosten des Erwerbs von Berechtigungen
zu leisten.

(2) Der zu zahlende Ausgleichsbetrag ist das Produkt aus

1. der anzusetzenden Menge an Berechtigungen, die dem Zukaufbedarf einer Anlage fir
das jeweilige Berichtsjahr entspricht, und

2. dem durchschnittlichen, volumengewichteten Zuschlagspreis der Versteigerungen von
Berechtigungen nach § 10 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes im Berichts-
jahr oder in dem Kalenderjahr vor dem Berichtsjahr, je nachdem, welcher der beiden
Zuschlagspreise der niedrigere ist. Die zustandige Behdrde gibt den maligeblichen Zu-
schlagspreis fiir das jeweilige Berichtsjahr bis zum 31. Marz des auf das Berichtsjahr
folgenden Kalenderjahres auf ihrer Internetseite bekannt.
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(3) Die anzusetzende Menge an Berechtigungen nach Absatz 2 Nummer 1 entspricht
der Differenz zwischen der Emissionsmenge der Anlage im Berichtsjahr und der Menge an
Berechtigungen, die dem Betreiber anstelle der Befreiung flr das Berichtsjahr nach den
Vorgaben des § 23 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes zugeteilt worden ware.
Sofern der Wert der anzusetzenden Menge an Berechtigungen einen negativen Wert er-
reicht, entfallt die Pflicht nach Absatz 1 fiir dieses Berichtsjahr und der Betreiber kann im
Folgejahr desselben Zuteilungszeitraums bei der Differenzbildung nach Satz 1 den negati-
ven Wert des Vorjahres anrechnen. Sofern sich durch diese Anrechnung auch fur das
Folgejahr ein negativer Wert ergibt, gilt Satz 2 flr das Folgejahr entsprechend.

(4) Soweit ein Betreiber nicht ordnungsgemaf Uber die durch seine Tatigkeit verur-
sachten Emissionen berichtet hat, schatzt die zustdndige Behorde die durch die Tatigkeit
verursachten Emissionen. Die Schatzung unterbleibt jedoch, wenn der Betreiber seiner Be-
richtspflicht innerhalb einer Frist, die ihm die zustandige Behorde dafiir setzt, nachtraglich
ordnungsgemaf nachkommt. Wird die Schatzung durchgeflhrt, so gilt fur sie § 21 Absatz
1 Satz 2 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes entsprechend.

(5) Die zustandige Behorde setzt die Menge an Berechtigungen, die dem Betreiber
anstelle der Befreiung fir die einzelnen Jahre des jeweiligen Zuteilungszeitraums zugeteilt
worden ware, mit der Befreiung nach § 16 Absatz 1 fest. Veranderungen der Produktions-
menge gegenilber dem flr die Festsetzung nach Satz 1 maligeblichen Zeitraum bleiben
unberucksichtigt.

(6) Der Ausgleichsbetrag ist fir jedes Berichtsjahr bis zum 30. April des auf das Be-
richtsjahr folgenden Kalenderjahres als Schickschuld an die zustédndige Behorde zu leisten.
Soweit der Ausgleichsbetrag nicht rechtzeitig geleistet wurde, setzt die zustandige Behorde
den rickstandigen Ausgleichsbetrag fest. Fir die Berechnung des riickstandigen Aus-
gleichsbetrages gilt abweichend von Absatz 2 Nummer 2 als mal3geblicher Zuschlagspreis
der durchschnittliche volumengewichtete Zuschlagspreis der Versteigerungen von Berech-
tigungen nach § 10 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes im Berichtsjahr oder in
dem Kalenderjahr vor dem Berichtsjahr, je nachdem, welcher der beiden Zuschlagspreise
der hohere ist.

(7) Soweit ein Ausgleichsbetrag ohne rechtlichen Grund entrichtet wurde, kann derje-
nige, auf dessen Rechnung die Zahlung bewirkt worden ist, von der zustandigen Behorde
die Erstattung des entrichteten Betrages fordern. Anspriiche des Bundes auf Zahlung des
Ausgleichsbetrages sowie Erstattungsanspriiche nach Satz 1 verjahren nach den Vorschrif-
ten des Blrgerlichen Gesetzbuches Uber die regelmaRige Verjahrung.

(8) Die Einnahmen aus dem Ausgleichsbetrag stehen dem Bund zu und flieBen in das
Sondervermdgen ,Klima- und Transformationsfonds®.

§ 20
Selbstverpflichtung zu Emissionsminderungen

(1) Gegenstand der Selbstverpflichtung des Betreibers zu Emissionsminderungen der
Anlage ist die Reduzierung der Gesamtemissionen der Anlage gegentber dem Basiswert
beginnend ab dem Jahr 2024 um jahrlich 4,3 Prozent und ab dem Jahr 2028 um jahrlich
4,4 Prozent.

(2) Der Basiswert ist der Median der Emissionen der Anlage in den Jahren 2019 bis
2023, in denen die Anlage vom Anwendungsbereich des Treibhausgas-Emissionshandels-
gesetzes erfasst war, reduziert um den Prozentsatz, der der prozentualen Minderung der
gemeinschaftsweiten Menge der vergebenen Zertifikate nach den Artikeln 9 und 9a der EU-
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Emissionshandelsrichtlinie von der Mitte des Zeitraums der Kalenderjahre 2019 bis 2023
bis zum Ende des Zuteilungszeitraums 2021 bis 2025 entspricht.

(3) Die zustandige Behdrde setzt mit der Befreiung nach § 16 den Basiswert nach
Absatz 2 sowie den jeweiligen Zielwert fir jedes Kalenderjahr des Zuteilungszeitraums fest.

(4) Erfullt ein Betreiber die Selbstverpflichtung nach Absatz 1 in einem Berichtsjahr
nicht, so hat er fur dieses Berichtsjahr einen Uberschreitungsbetrag zu zahlen. Der zu zah-
lende Uberschreitungsbetrag ist das Produkt aus

1. der Differenz zwischen der tatsachlichen Emissionsmenge der Anlage im Berichtsjahr
und dem sich aus Absatz 1 ergebenden Zielwert fur dieses Berichtsjahr und

2. dem durchschnittlichen, volumengewichteten Zuschlagspreis der Versteigerungen von
Berechtigungen nach § 10 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes im Berichts-
jahr oder in dem Kalenderjahr vor dem Berichtsjahr, je nachdem, welcher der beiden
Zuschlagspreise der niedrigere ist; die zustandige Behoérde gibt den mal3geblichen Zu-
schlagspreis fir das jeweilige Berichtsjahr bis zum 31. Marz des auf das Berichtsjahr
folgenden Kalenderjahres auf ihrer Internetseite bekannt.

(5) Sofern die Emissionsmenge der Anlage geringer ist als der sich aus Absatz 1 er-
gebende Zielwert fur das jeweilige Berichtsjahr, kann der Betreiber die Differenzmenge bei
der Differenzbildung nach Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 im Folgejahr desselben Zuteilungs-
zeitraums anrechnen. Sofern sich durch diese Anrechnung auch fiir das Folgejahr ein ne-
gativer Wert ergibt, gilt Satz 1 fir das Folgejahr entsprechend.

(6) Fur die Leistung des Uberschreitungsbetrags gilt § 19 Absatz 4 und 6 bis 8 ent-
sprechend.

§ 21
Erléschen der Befreiung
Die Befreiung nach § 16 Absatz 1 erlischt, wenn die Anlage in einem Berichtsjahr 25
000 Tonnen Kohlendioxidaquivalent oder mehr emittiert. In diesem Fall unterliegt der Be-

treiber ab dem Kalenderjahr der Uberschreitung der Emissionsgrenze der Pflicht nach § 7
Absatz 1 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes.

§ 22
Offentlichkeitsbeteiligung

(1) Die zustandige Behdrde gibtim Rahmen des Antragsverfahrens folgende Informa-
tionen auf ihrer Internetseite bekannt:

1. die Namen der Anlagen, fur die eine Befreiung nach § 16 beantragt wurde,
2. fir jede dieser Anlagen die gleichwertige Mainahme nach § 18 und

3. fir jede dieser Anlagen die in den Jahren des jeweiligen Bezugszeitraums verursach-
ten Treibhausgasemissionen.

(2) Nach der Bekanntgabe hat die Offentlichkeit vier Wochen Gelegenheit, zu den be-
absichtigten Befreiungen Stellung zu nehmen. Nach Ablauf der Frist zur Stellungnahme teilt
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die zustandige Behdrde der Europaischen Kommission das Ergebnis der Offentlichkeitsbe-
teiligung mit. Diese Mitteilung gibt die zustandige Behdrde auf ihrer Internetseite bekannt.

§ 23
Erleichterungen bei Uberwachung und Berichterstattung

(1) Fur die Dauer der Befreiung nach § 16 gilt die Pflicht zur Emissionsberichterstat-
tung nach § 5 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes mit der Maligabe, dass die
Pflicht zur Verifizierung des Emissionsberichts jeweils nur flir das dritte Jahr des jeweiligen
Zuteilungszeitraums gilt. Abweichend von Satz 1 sind Anlagen, die in jedem Jahr des Be-
zugszeitraums nach § 16 Absatz 2 weniger als 5 000 Tonnen Kohlendioxidaquivalent emit-
tiert haben, von der Pflicht zur Verifizierung des Emissionsberichts befreit, solange die An-
lagen in jedem Berichtsjahr des Zuteilungszeitraums weniger als 5 000 Tonnen Kohlendi-
oxidaquivalent emittieren. Emittiert eine Anlage im Sinne von Satz 2 in einem der Berichts-
jahre des Zuteilungszeitraums 5 000 oder mehr Tonnen Kohlendioxidaquivalent, gilt Satz 1
entsprechend. Erfolgt die Uberschreitung der 5 000 Tonnen Kohlendioxidaquivalent nach
dem dritten Jahr des Zuteilungszeitraums, gilt die Pflicht zur Verifizierung des Emissions-
berichts fiir das Jahr der erstmaligen Uberschreitung.

(2) Fur die Dauer der Befreiung nach § 16 gilt die Pflicht nach § 6 des Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetzes mit den MalRgaben, dass

1. dernach § 6 Absatz 1 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes zur Genehmigung
vorzulegende Uberwachungsplan keine Angaben nach Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe
¢ bis g der EU-Monitoring-Durchfiihrungsverordnung zu den innerbetrieblichen Verfah-
ren zur Uberwachung und Berichterstattung nach Anhang | Nummer 1 der EU-Monito-
ring-Durchfiihrungsverordnung enthalten muss;

2. eine Anpassung des Uberwach__ungsplans nach § 6 Absatz 4 des Treibhausgas-Emis-
sionshandelsgesetzes nur bei Anderungen des Anlagenumfangs oder der Emissions-
quellen oder bei der Aufnahme zusatzlicher Stoffstréme erforderlich ist.

(3) Bestimmt der Betreiber einer Anlage, die in jedem Jahr des Bezugszeitraums nach
§ 16 Absatz 2 weniger als 5 000 Tonnen Kohlendioxidaquivalent emittiert hat, Berechnungs-
faktoren eines Stoffstroms mittels Analysen, so ist er von der Pflicht nach Artikel 33 der EU-
Monitoring-Durchfiihrungsverordnung zur Ubermittiung eines Probenahmeplans befreit.
Nimmt der Betreiber zur Durchfiihrung der Analysen sein betriebseigenes Labor in An-
spruch, ist er von der Pflicht nach Artikel 34 Absatz 3 der EU-Monitoring-Durchfihrungsver-
ordnung zur Vorlage eines Gleichwertigkeitsnachweises befreit.

(4) Fur die Dauer der Befreiung nach § 16 ist der Betreiber einer Anlage, die in jedem
Jahr des Bezugszeitraums nach § 16 Absatz 2 weniger als 5 000 Tonnen Kohlendioxidaqui-
valent emittiert hat, von der Pflicht zur Ubermittlung eines Verbesserungsberichtes nach
Artikel 69 Absatz 4 der EU-Monitoring-Durchfiihrungsverordnung befreit.

(5) Fur die Dauer der Befreiung nach § 16 ist der Betreiber der Anlage von der Pflicht
zur Mitteilung der Aktivitatsraten nach der EU-Zuteilungs-Verordnung befreit.
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Abschnitt 4

Brennstoffemissionshandel

Unterabschnitt 1

Anwendungsbereich
(Zu § 3 Nummer 19 des Gesetzes)

§24
Anwendungsbeschrankungen

Fir die Uberwachung und Berichterstattung von Emissionen einer Téatigkeit nach Teil
B Abschnitt 2 des Anhangs zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz gelten Brennstoffe
fur die Kalenderjahre 2024 bis 2026 als nicht in Verkehr gebracht im Sinne von § 3 Nummer
19 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes, soweit die Energiesteuer entstanden ist
gemal:

1. § 14 Absatz 2 des Energiesteuergesetzes oder

2. § 23 Absatz 1 oder 1a des Energiesteuergesetzes.

Unterabschnitt 2

Einzelheiten zur Ermittlung von und Berichterstattung Gber Emissionen und zur Verifizie-
rung der Angaben in Emissionsberichten im Brennstoffemissionshandel
(Zu §§8 9, 42 und 43 des Gesetzes)

§ 25
Er6ffnung von Besitzkonten fiir Verantwortliche

(1) Jeder Kontoinhaber eines Compliance-Kontos im Sinne von § 10 Absatz 1 Num-
mer 2 der Brennstoffemissionshandelsverordnung, der gleichzeitig Verantwortlicher nach §
3 Nummer 29 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes ist, ist verpflichtet, im Zeitraum
vom 1. Juni 2026 bis zum 15. September 2026

1. den Antrag auf Erdéffnung eines Besitzkontos fur Verantwortliche gemaf Artikel 15b
Absatz 1 und 7 der EU-Register-Verordnung Gber den Zugang zu seinem Compliance-
Konto im nationalen Emissionshandelsregister gemaf § 12 des Brennstoff-Emissions-
handelsgesetzes zu stellen,

2. seine Kontoangaben gemall Anlage 2 und 4 zu der Brennstoffemissionshandelsver-
ordnung zu aktualisieren,

3. zur Eréffnung eines Besitzkontos fur Verantwortliche gemaf Artikel 15b in Verbindung
mit Anhang 1ll, VIIb und VIII der EU-Register-Verordnung erforderliche Angaben zu
erganzen oder durch kontobevoliméachtigte Personen des Compliance-Kontos ergan-
zen zu lassen,
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4. zwei kontobevollmachtigte Personen des Compliance-Kontos fur das Besitzkonto des
Unionsregisters nach MalRgabe der Artikel 20 und 21 in Verbindung mit Anhang VIII
der EU-Registerverordnung zu ernennen.

Satz 1 gilt nicht, soweit der Kontoinhaber des Compliance-Kontos ab dem 1. Januar 2025
nicht mehr Verantwortlicher nach § 3 Nummer 29 des Treibhausgas-Emissionshandelsge-
setzes ist.

(2) Die zustandige Behorde erdffnet fur jeden Kontoinhaber eines Compliance-Kontos
im Sinne des § 19 Absatz 1 Nummer 2 der Brennstoffemissionshandelsverordnung, der
gleichzeitig Verantwortlicher nach § 3 Nummer 29 des Treibhausgas-Emissionshandelsge-
setzes ist, ein Besitzkonto flr beaufsichtigte Unternehmen im Unionsregister nach Mal3-
gabe von Artikel 15b Absatz 2 und 6 der EU-Register-Verordnung.

(3) Sind die Angaben zur Eréffnung eines Besitzkontos nach Absatz 1 bis 4 nicht voll-
standig, kann die zustandige Behdrde den Kontozugang im Unionsregister nach Artikel 30
der EU-Registerverordnung bis zur Erganzung der fehlenden Angaben sperren.

§ 26

Vereinfachungen bei steuerfreier Verwendung nach § 37 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3
oder 4 des Energiesteuergesetzes

(1) Fur Brennstoffe, die nach § 3 Nummer 19 des Treibhaushausgas-Emissionshan-
delsgesetzes aufgrund einer steuerfreien Verwendung nach § 37 Absatz 2 Satz 1 Nummer
3 oder 4 des Energiesteuergesetzes als in Verkehr gebracht gelten, ist

1. eine Darstellung der Uberwachungsmethoden im Uberwachungsplan nach § 6 Absatz
1 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes fir die Kalenderjahre 2025 und 2026
entbehrlich und

2. in den Kalenderjahren 2025 und 2026 lediglich die Gesamtemissionsmenge unter Be-
ricksichtigung des Anteilsfaktors gemafl Artikel 3 Nummer 66 der EU-Monitoring-
Durchfiihrungsverordnung zu berichten.

(2) Fur Verantwortliche, die ausschlieRlich Brennstoffe in Verkehr bringen, die nach
§ 3 Nummer 19 des Treibhaushausgas-Emissionshandelsgesetzes aufgrund der steuer-
freien Verwendung nach § 37 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 oder 4 des Energiesteuergesetzes
als in Verkehr gebracht gelten, stellt die zustandige Behdrde eine Formularvorlage fiir einen
vereinfachten Emissionsbericht zur Verfugung.

§ 27
Einlagerer

Ist der Verantwortliche ein in den Fallen des § 7 Absatz 4 Satz 1 des Energiesteuerge-
setzes an die Stelle des Steuerlagerinhabers tretender Dritter (Einlagerer) nach § 3 Num-
mer 29 Buchstabe b des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes, hat der Verantwortliche
bei der rechnerischen Ermittlung der Emissionen eines Jahres sowohl diejenigen Brenn-
stoffmengen zugrunde zu legen, die er selbst in Verkehr gebracht hat, als auch diejenigen
Brennstoffmengen, die der Steuerlagerinhaber fur ihn in Verkehr gebracht hat. Der Steuer-
lagerinhaber kann bei der Ermittlung der Emissionen diejenigen Brennstoffmengen abzie-
hen, die er fur den Einlagerer in Verkehr gebracht hat. Voraussetzung fir den Abzug nach
Satz 2 ist, dass der Steuerlagerinhaber der zustandigen Behdrde den Einlagerer sowie die
fur diesen in Verkehr gebrachten Brennstoffe nach Art und zugehériger Menge bis zum
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Ablauf des 30. April des auf das Inverkehrbringen des jeweiligen Brennstoffs folgenden
Jahres mitteilt.

§ 28
Ermittlung der Brennstoffmenge

(1) Soweit Verantwortliche fur die Ermittlung der verursachten Emissionen fiur die
durch sie in einem Kalenderjahr im Rahmen einer Tatigkeit im Sinne von Teil B Abschnitt 2
des Anhangs zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz in Verkehr gebrachten Brenn-
stoffe die Menge der in Verkehr gebrachten Brennstoffe nach Artikel 75j Absatz 1 Buch-
stabe a der EU-Monitoring-Durchfiihrungsverordnung bestimmen, ist bei der Ermittlung der
verursachten Emissionen eines Kalenderjahres nach §§ 5 Absatz 1 Nummer 4 in Verbin-
dung mit 43 Absatz 1 und 2 Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz diejenige Menge eines
Brennstoffs zu Grunde zu legen, die der Verantwortliche in der jeweiligen Steueranmeldung
zur Berechnung der Energiesteuer flir den jeweiligen Brennstoff anzugeben hat.

(2) Soweit Verantwortliche fur die Ermittlung der verursachten Emissionen fur die
durch sie in einem Kalenderjahr im Rahmen einer Tatigkeit im Sinne von Teil B Abschnitt 2
des Anhangs zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes in Verkehr gebrachten Brenn-
stoffe die Methode nach Artikel 75j Absatz 1 Buchstabe a der EU-Monitoring-Durchfiih-
rungsverordnung anwenden und in diesem Rahmen die Lieferung oder der Verbrauch von
Erdgas nach Ablesezeitraumen abgerechnet oder ermittelt wird, die mehrere Kalenderjahre
betreffen, hat der Verantwortliche bei der Ermittlung der verursachten Emissionen im Emis-
sionsbericht die voraussichtlich flr das zu berichtende Kalenderjahr in Verkehr gebrachte
Erdgasmenge (vorlaufige Erdgasmenge) zugrunde zu legen. Fir die Bestimmung der vor-
laufigen Erdgasmenge sind die Vorgaben zur sachgerechten Aufteilung der Erdgasmenge
nach § 39 Absatz 6 Satz 1 des Energiesteuergesetzes mafigeblich, wobei eine systemati-
sche Uberschatzung der auf das Berichtsjahr entfallenden Erdgasmenge auszuschliefen
ist. Sofern Ablesezeitraume spater enden als das jeweilige Berichtsjahr, hat der Verantwort-
liche die vorlaufige Erdgasmenge nach Satz 1 fir diese Ablesezeitraume im Emissionsbe-
richt fir das Kalenderjahr zu berichtigen, in dem der Ablesezeitraum endet.

§ 29

Einzelheiten zur Vermeidung von Doppelerfassungen innerhalb des Brennstof-
femissionshandels

(1) Die folgenden Absatze gelten ausschlieRlich, soweit Verantwortliche fur die Ermitt-
lung ihrer Emissionen fir die durch sie in einem Kalenderjahr im Rahmen einer Tatigkeit
nach Teil B Abschnitt 2 des Anhangs zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz in Ver-
kehr gebrachten Brennstoffe Methoden nach Artikel 75j Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a der
EU-Monitoring-Durchfuhrungsverordnung anwenden.

(2) Verantwortliche kbnnen eine entsprechende Menge an Brennstoffemissionen von
den nach §§ 5 Absatz 1 Nummer 4 in Verbindung mit 43 Absatz 1 und 2 des Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetzes in einem Kalenderjahr zu berichtenden Emissionen fliir Mengen
an Brennstoffen abziehen, die durch Verantwortliche ab dem 1. Januar 2025

1. entweder aus einem Steuerlager nach § 5 Absatz 2 des Energiesteuergesetzes ent-
fernt wurden, ohne dass sich ein weiteres Steueraussetzungsverfahren anschloss,
oder zum Ge- oder Verbrauch innerhalb des Steuerlagers enthommen wurden und
nachweislich nach § 8 Absatz 7 des Energiesteuergesetzes in dem fiir den Emissions-
bericht maRgeblichen Kalenderjahr entlastet wurden,
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2. gemal § 19b Absatz 1 des Energiesteuergesetzes in Verkehr gebracht wurden und
nachweislich nach § 19b Absatz 3 des Energiesteuergesetzes in dem fir den Emissi-
onsbericht mafligeblichen Kalenderjahr entlastet wurden,

3. aus dem Steuergebiet des Energiesteuergesetzes nach § 15c oder § 18 des Energie-
steuergesetzes verbracht wurden und nachweislich nach § 46 Absatz 1 Satz 1 Nummer
1 des Energiesteuergesetzes flr dasselbe Kalenderjahr entlastet wurden,

4. aus dem Steuergebiet des Energiesteuergesetzes zu gewerblichen Zwecken verbracht
oder ausgefuhrt wurden und nachweislich nach § 46 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des
Energiesteuergesetzes fur dasselbe Kalenderjahr entlastet wurden,

5. aus dem Steuergebiet des Energiesteuergesetzes zu gewerblichen Zwecken verbracht
oder ausgefuhrt wurden und nachweislich nach § 46 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des
Energiesteuergesetzes fur dasselbe Kalenderjahr entlastet wurden,

6. gemall § 18a Absatz 1 des Energiesteuergesetzes in Verkehr gebracht wurden und
nachweislich nach § 46 Absatz 2b des Energiesteuergesetzes in dem fir den Emissi-
onsbericht mafigeblichen Kalenderjahr entlastet wurden,

7. inein Steuerlager nach § 5 Absatz 2 des Energiesteuergesetzes aufgenommen worden
sind und nachweislich nach § 47 Absatz 1 Nummer 1 des Energiesteuergesetzes fir
dasselbe Kalenderjahr entlastet wurden,

8. bei der Lagerung oder Verladung von Energieerzeugnissen, beim Betanken von Kraft-
fahrzeugen oder bei der Entgasung von Transportmitteln aus nachweislich versteuer-
ten, nicht gebrauchten Energieerzeugnissen und anderen Stoffen aufgefangen wurden
und nachweislich nach § 47 Absatz 1 Nummer 2 des Energiesteuergesetzes fir das-
selbe Kalenderjahr entlastet wurden,

9. in ein Leitungsnetz fiir unversteuertes Erdgas eingespeist worden sind und nachweis-
lich nach § 47 Absatz 1 Nummer 6 des Energiesteuergesetzes flr dasselbe Kalender-
jahr entlastet wurden,

10. an auslandische Streitkrafte oder Hauptquartiere geliefert wurden und nachweislich
nach § 58 Absatz 1 des Energiesteuergesetzes fir dasselbe Kalenderjahr entlastet
wurden oder

11. an auslandische Streitkrafte eines anderen Mitgliedstaates der Europaischen Union
geliefert wurden und nachweislich nach § 58a Absatz 1 des Energiesteuergesetzes fiir
dasselbe Kalenderjahr entlastet wurden.

(3) Fur den Abzug von Emissionen ubermittelt der Verantwortliche der zustandigen
Behorde mit dem Emissionsbericht entsprechende Energiesteueranmeldungen, Entlas-
tungsantrage und, sofern vorliegend, Bescheide des Hauptzollamtes als Nachweise.

(4) Der Verantwortliche kann eine entsprechende Menge an Emissionen von den nach
§§ 5 Absatz 1 Nummer 4 in Verbindung mit 43 Absatz 1 und 2 des Treibhausgasemissions-
handelsgesetzes in einem Kalenderjahr zu berichtenden Emissionen fur Mengen an Erdgas
abziehen, die fur die in § 25 des Energiesteuergesetzes genannten Zwecke verwendet wor-
den sind und nachweislich nach § 47 Absatz 1 Nummer 3 des Energiesteuergesetzes fur
dasselbe Kalenderjahr entlastet worden sind. Die Entlastung gemaR Satz 1 darf durch den
entlastenden Dritten nicht selbst im Rahmen der Berichterstattung geltend gemacht oder
einem anderen Verantwortlichen zur Geltendmachung zur Verfligung gestellt worden sein.
Der Abzug nach Satz 1 ist ausgeschlossen flir Mengen an leitungsgebundenem Erdgas,
die in einer Anlage im Rahmen einer Tatigkeit nach Teil A Abschnitt 2 des Anhangs zum
Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz verwendet worden sind und fir die der Anteilsfaktor
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von Null nach Artikel 751 Absatz 1 Satz 2 der EU-Monitoring-Durchflihrungsverordnung an-
zusetzen ist.

(5) Der Verantwortliche kann eine entsprechende Menge an Brennstoffemissionen
von den nach §§ 5 Absatz 1 Nummer 4 in Verbindung mit 43 Absatz 1 und 2 des Treib-
hausgas-Emissionshandelsgesetzes in einem Kalenderjahr zu berichtenden Emissionen
fur Mengen an Brennstoffen abziehen, die durch den Verantwortlichen nach dem 1. Januar
2025 gemal § 38 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 5 des Energiesteuergesetzes in Ver-
kehr gebracht wurden und durch den Verantwortlichen oder einen Dritten nachweislich nach
§ 38 Absatz 5 Satz 3 des Energiesteuergesetzes flir dasselbe Kalenderjahr entlastet wur-
den. Im Fall der Entlastung durch einen Dritten hat der Verantwortliche gegenuber der zu-
standigen Behdrde nachzuweisen, dass eine direkte Lieferbeziehung Uber die entspre-
chende Menge im Kalenderjahr bestand, und eine Eigenerklarung des Dritten vorzulegen,
in der dieser erklart, dass die entsprechende Entlastung durch den Dritten nicht selbst im
Rahmen der Berichterstattung geltend gemacht oder einem anderen Verantwortlichen zur
Geltendmachung zur Verfugung gestellt wurde.

§ 30
Ermittlung des Anteilsfaktors

Abweichend von Artikel 75i und 75| Absatz 1 der EU-Monitoring-Durchfliihrungsverord-
nung hat der Verantwortliche nach dem Abzug geman Artikel 751 Absatz 1 Satz 2 der EU-
Monitoring-Durchflihrungsverordnung fir Brennstoffmengen, die im Rahmen einer Tatigkeit
nach Teil A Abschnitt 2 des Anhangs zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz einge-
setzt werden, in den Berichtsjahren 2024 bis 2026 fir die im Anhang zu dieser Verordnung
genannten Brennstoffe die diesen dort zugewiesenen Standardwerte fir den Anteilsfaktor
Zu verwenden.

§ 31

Vermeidung von Doppelzihlungen durch Uberwachung und Berichterstattung bei
Luftfahrzeugbetreibern

Die Bestimmungen des Artikels 75v der EU-Monitoring-Durchflihrungsverordnung fir
Anlagenbetreiber, finden ab dem Berichtsjahr 2027 fur Luftfahrzeugbetreiber in Bezug auf
Brennstoffmengen, die im Sinne des § 3 Nummer 19 TEHG in Verkehr gebracht wurden,
entsprechende Anwendung. Die zustandige Behorde stellt elektronische Formularvorlagen
fur die Uberwachung und Berichterstattung zur Verfligung.

§ 32
Vereinfachende MaRnahmen im Rahmen der Verifizierung

Far die Berichterstattung von Emissionen aus Brennstoffen, die in den Kalenderjahren
2025 und 2026 in Verkehr gebracht werden, gilt zur Vereinfachung der Verifizierung der
Antrag des Verantwortlichen gemaR Artikel 43v Absatz 5 Satz 1 und 2 der EU-Akkreditie-
rungs- und Verifizierungs-Durchfiihrungsverordnung bei der zustandigen Behoérde auf Er-
teilung einer Genehmigung, auf die Standortbegehung zu verzichten, mit dem bei der zu-
standigen Behdrde eingereichten Emissionsbericht fur das jeweilige Kalenderjahr als ge-
stellt. Fur eine Antragstellung nach Satz 1 ist erforderlich, dass der von der Prifstelle er-
stellte, mit dem Verantwortlichen abgestimmte und dem eingereichten Emissionsbericht
beigefugte Prufbericht auf Grundlage einer Risikoanalyse und der Kriterien nach Artikel 43v
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Absatz 4 Satz 2 Buchstabe b bis d der EU-Akkreditierungs- und Verifizierungs-Durchfih-
rungsverordnung feststellt, dass auf die Standortbegehung verzichtet werden kann. Der
nach Satz 1 gestellte Antrag gilt als genehmigt, sofern die zustédndige Behérde nicht binnen
zwei Wochen nach Einreichung der in Satz 2 genannten Unterlagen eine Standortbegehung
fordert.

Abschnitt 5

CBAM
(Zu §§ 2 und 18 des Gesetzes)

§ 33
Verwendung der Sicherheitsleistung

An die zustandige Behdrde geleistete Sicherheiten gemaf Artikel 17 Absatz 5 der EU-

CBAM-Verordnung, die nicht nach Artikel 17 Absatz 7 der EU-CBAM-Verordnung freigege-
ben werden konnen, stehen dem Bund zu.

Abschnitt 6

Schlussvorschriften

§ 34
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkindung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Emis-

sionshandelsverordnung 2030 vom 29. April 2019 (BGBI. | S. 538), die zuletzt durch Artikel
1 der Verordnung vom 20. Februar 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 47) geandert worden ist, auller
Kraft.

EU-Rechtsakte:

1.

Durchfiihrungsverordnung (EU) 2018/2067 der Kommission vom 19. Dezember 2018 (ber die Prifung
von Daten und die Akkreditierung von Prifstellen gemaf der Richtlinie 2003/87/EG des Europaischen
Parlaments und des Rates (ABI. L 334 vom 31.12.2018, S. 94), die zuletzt durch Artikel 1 der Durchfiih-
rungsverordnung (EU) 2025/1192 (ABI. L, 2025/1192, 19.6.2025, S. 1) gedndert worden ist;

Verordnung (EU) 2023/956 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 zur Schaffung
eines CO2-Grenzausgleichssystems (ABI. L 130 vom 16.5.2023; S. 52, L 163, S. 107, zuletzt berichtigt
durch ABI. L 163 vom 29.6.2023, S. 107);

Richtlinie 2003/87/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 Uber ein Sys-
tem fir den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union und zur Anderung der Richtlinie
96/61/EG des Rates (ABI. L 275 vom 25.10.2003, S. 32), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2024/795
vom 29. Februar 2024 (ABI. L 795, 29.2.2024) geandert worden ist;

Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europaischen Parlaments und des Rates zur Férderung der Nutzung von
Energie aus erneuerbaren Quellen vom 11. Dezember 2018 (ABI. L 328 vom 21.12.2018, S. 82), die durch
die Richtlinie (EU) 2024/1711 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 (ABI. L
1711 vom 26.6.2024, S. 1) zur Anderung der Richtlinien (EU) 2018/2001 und (EU) 2019/944 in Bezug auf
die Verbesserung des Elektrizitatsmarktdesigns in der Union geandert worden ist.
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Durchfiihrungsverordnung (EU) 2018/2066 der Kommission vom 19. Dezember 2018 (iber die Uberwa-
chung von und die Berichterstattung Giber Treibhausgasemissionen gemaf der Richtlinie 2003/87/EG des
Europaischen Parlaments und des Rates und zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 601/2012 der Kom-
mission (ABI. L 334 vom 31.12.2018, S. 1), die zuletzt durch Artikel 1 der Durchfiihrungsverordnung (EU)
2025/842 (ABI. L 842 vom 7.5.2025, S. 1) gedndert worden ist;

Delegierte Verordnung (EU) 2019/1122 der Kommission vom 12. Marz 2019 zur Ergédnzung der Richtlinie
2003/87/EG des Européaischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Funktionsweise des Unions-
registers (ABI. L 177 vom 2.7.2019, S. 3), die zuletzt durch Artikel 1 der Delegierte Verordnung (EU)
2023/2904 der Kommission vom 25. Oktober 2023 (ABI. L 2904 vom 29.12.2023, S. 1) geandert worden
ist;

Verordnung (EU) 2015/757 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 (ber die
Uberwachung von Treibhausgasemissionen aus dem Seeverkehr, die Berichterstattung dariiber und die
Priifung dieser Emissionen und zur Anderung der Richtlinie 2009/16/EG (ABI. L 123 vom 19.5.2015, S.
55), die zuletzt durch Artikel 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2024/3214 vom 16. Oktober 2024 (ABI. L
3214 vom 27.12.2024, S. 1) geandert worden ist;

Delegierte Verordnung (EU) 2019/331 der Kommission vom 19. Dezember 2018 zur Festlegung EU-weiter
Ubergangsvorschriften zur Harmonisierung der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten geman
Artikel 10a der Richtlinie 2003/87/EG des Europaischen Parlaments und des Rates (ABI. L 59 vom
27.2.2019, S. 8), die durch Artikel 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2024/873 vom 30. Januar 2024 (ABI.
L, 2024/873, 4.4.2024; ABI. L, 2024/90242, 17.4.2024) geandert worden ist.

Anlage

Standardwerte fiir den Anteilsfaktor

Brennstoff Kombinierte Nomenklatur Standardwert fiir den An-

teilsfaktor

Benzin 2710 12 mit Ausnahme von 2710 12 31 und 2710 12 70 0,99

38111110
38111190
3811 19 00
3811 90 00

2707 10
2707 20
2707 30
2707 50

Flugbenzin 271012 31 0

Gasol 2710 19 43 bis 0.98
zu Heizzwecken 2710 19 48
(Heizol EL)
2710 20 11 bis
271020 19

Heizol (Heizol S) 2709 1

2710 19 51 bis
27101968

2710 20 31 bis
2710 20 39

2710 20 90

Kerosin 27101270 0
271019 21

Erdgas 2711 11 0,99
2711 21

Kohle 2701 0,99
2702
2704




-27-
Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Emissi-
onshandelsverordnung 2030 vom 29. April 2019 (BGBI. | S. 538), die zuletzt durch Artikel
1 der Verordnung vom 20. Februar 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 47) geandert worden ist, aulder
Kraft.
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Begriindung

A. Allgemeiner Teil

L. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Die Verordnung zur Durchfiihrung des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes in der
Handelsperiode 2021 bis 2030 (Emissionshandelsverordnung 2030 - EHV 2030) bildet als
zentrales Vollzugsinstrument den rechtlichen Rahmen fur die administrative Umsetzung
des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes (TEHG) und gewahrleistet die ordnungsge-
mafe Durchflihrung des europaischen Emissionshandels auf nationaler Ebene. Mit dem
nach der EU-Emissionshandelsrichtlinie zunachst fur das Jahr 2027 geplanten Start des
europaischen Brennstoffemissionshandelssystem nach Kapitel IVa der EU-Emissionshan-
delsrichtlinie (,ETS 2) fur die Sektoren Gebaude und Verkehr, der infolge des Beschlusses
des EU-Umweltrates vom 4. November 2025 nunmehr nach Abschluss des diesbezlglich
noch erforderlichen europdischen Gesetzgebungsverfahrens auf das Jahr 2028 verscho-
ben werden soll, soll der europaische Emissionshandel auf nicht unter dem bereits beste-
henden EU-Emissionshandel bepreiste Brennstoffemissionen ausgeweitet werden und mit-
telfristig den bislang bestehenden nationalen Brennstoffemissionshandel weitgehend abl6-
sen. In diesem Zusammenhang wurde die EU-Richtlinie 2003/87/EG (EU-Emissionshan-
delsrichtlinie) umfassend Uberarbeitet. Die erforderliche Anpassung auf nationaler Ebene
wurde bereits durch die am 6. Marz 2025 in Kraft getretene Novelle des TEHG vollzogen.
Das novellierte TEHG regelt nunmehr flankierend zu den unmittelbar geltenden europai-
schen Vorgaben die nationale Umsetzung sowohl fiir das bestehende europaische Emissi-
onshandelssystem (EU-ETS 1) als auch flir das neue europaische Emissionshandelssys-
tem flr Gebaude und Verkehr (EU-ETS 2). Gemeinsame Grundlagen wie die Emissionser-
mittlung, die Berichterstattung, die Uberwachungspflichten oder die Abgabepflicht von Zer-
tifikaten werden systemuibergreifend zusammengefiihrt. Dartiber hinaus enthalt das novel-
lierte TEHG nationale Durchfiihrungsvorgaben zum CO,-Grenzausgleichsmechanismus
(CBAM), der auf europaischer Ebene bereits durch eine unmittelbar geltende Verordnung
geregelt ist. Auch die Regelungen zu Biomasse wurden im TEHG angepasst: Anlagen, de-
ren Emissionen im Bezugszeitraum 2019 bis 2023 zu mehr als 95 Prozent aus der Verbren-
nung nachhaltiger Biomasse stammen, unterliegen ab dem Jahr 2026 nicht mehr der Emis-
sionshandelspflicht. Zur technischen Ausgestaltung dieser Anderungen im TEHG, insbe-
sondere der grundlegenden Vollzugsregelungen fir den EU-ETS 2, bedarf es einer ent-
sprechenden inhaltlichen und strukturellen Anpassung der EHV 2030. Die Verordnung wird
daher umfassend Uberarbeitet, um die Vorgaben des novellierten TEHG auf Verordnungs-
ebene umzusetzen.

l. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Die EHV 2030 wurde gegenlber der bislang geltenden Fassung umfassend strukturell
Uiberarbeitet und erweitert, um die mit der Novellierung des TEHG einhergehenden Ande-
rungen und Neuregelungen umzusetzen. Zentrale Anderung ist dabei die Integration neuer
Regelungen zum Vollzug des neu in das TEHG aufgenommenen Regelungskomplexes zu
dem kinftigen zweiten EU-Emissionshandel fir die Sektoren Gebaude und Verkehr (EU-
ETS 2) auf nationaler Ebene.

Der Verordnung wird im Zuge der Neustrukturierung klinftig mit Abschnitt 2 (,Gemeinsame
Vorschriften®) ein allgemeiner Teil vorangestellt, der Regelungen enthalt, die systemuber-
greifend sowohl fur den EU-ETS 1 einschlieBlich des Emissionshandels fiir den Luftverkehr
und flir den ebenfalls neu hinzutretenden Seeverkehr als auch den EU-ETS 2 gelten. Dieser
Abschnitt umfasst insbesondere die Anforderungen an die Uberwachung und Berichterstat-
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tung von Emissionen, die Ausgestaltung und Anpassung von Uberwachungspléanen, die
Zuteilung von kostenlosen Emissionsberechtigungen sowie Grundsatze zur Versteigerung.
Die bisherigen Regelungen des TEHG und der EHV 2030 in Bezug auf stationare Anlagen
und den Luftverkehr sowie den neu hinzutretenden Seeverkehr werden dabei vereinheitlicht
und erweitert. Dartber hinaus werden auch die Anforderungen des ebenfalls neuen EU-
Brennstoffemissionshandels in die allgemeinen Regelungen integriert. Die novellierte EHV
2030 formuliert zudem neue Anforderungen an den Nachweis der Erfillung von Nachhal-
tigkeitskriterien und Treibhausgaseinsparungen fir Biokraftstoffe. Kiinftig soll im Rahmen
der Uberwachung und Berichterstattung eine differenzierte Betrachtung biogener und nicht-
biogener Anteile von Brennstoffen in samtlichen Sektoren des EU-ETS 1 und des EU-ETS
2 erfolgen.

Der kinftige Abschnitt 3 zum stationdren Emissionshandel fuhrt die Regelungen der Ab-
schnitte 8 (zur Feststellung einheitlicher Anlagen) und 9 (zu Kleinemittenten) der bislang
geltenden EHV 2030 fort. Hier werden die bestehenden Regelungen zum Bereich der Klei-
nemittenten zusammengefuhrt und Uberarbeitet. Unter anderem wird die bestehende
Selbstverpflichtung zur Emissionsminderung deutlich verscharft: Wahrend bisher eine jahr-
liche Reduktion der Emissionen um 2,2 Prozent galt, erhoht sich diese ab dem Jahr 2024
auf 4,3 Prozent und ab dem Jahr 2028 auf 4,4 Prozent. Zugleich wird der Bezugszeitraum
zur Ermittlung des jeweiligen Basiswerts aktualisiert. Malgeblich ist nun der Median der
Emissionen der Jahre 2019 bis 2023 (zuvor: 2014 bis 2018). Zudem wird die Befreiung von
der Verifizierungspflicht fir Kleinemittenten differenzierter ausgestaltet, insbesondere fir
den Fall, dass der Schwellenwert von 5.000 Tonnen CO,-Aquivalent Giberschritten wird.

Darlber hinaus enthalt die EHV 2030 nunmehr einen neuen Abschnitt 4 mit spezifischen
Bestimmungen zum Brennstoffemissionshandel. Dieser Abschnitt legt unter anderem be-
sondere Anforderungen zur Ermittlung und Berichterstattung von Emissionen sowie zur Ve-
rifizierung der Angaben in den Emissionsberichten fur den Vollzug des EU-ETS 2 fest.

Ein weiterer neuer Abschnitt 5 betrifft den CO,-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM). Die
EHV 2030 enthalt hierzu ergdnzende Regelungen zur Verwendung von Sicherheitsleistun-
gen.

. Exekutiver FuBabdruck

Es haben keine Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter oder beauftragte Dritte im
Sinne von § 43 Absatz 1 Nummer 13 der Gemeinsamen Geschaftsordnung der Bundesmi-
nisterien wesentlich zum Inhalt des Verordnungsentwurfs beigetragen.

Iv. Alternativen
Keine.
V. Regelungskompetenz

Die Rechtsgrundlage fiir diese Rechtsverordnung bilden die Verordnungsermachtigungen
in den §§ 18 Absatz 1 und 2, 28 Absatz 1, 2 und 3, 35 Absatz 1, 40 Absatz 1 und 44 Absatz
1 TEHG. Diese erméachtigen die Bundesregierung als Verordnungsgeber. Hieraus ergibt
sich gemal Artikel 80 Absatz 1 GG die Regelungskompetenz der Bundesregierung zum
Erlass dieser Rechtsverordnung.
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VI. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europadischen Union und voélkerrechtlichen
Vertragen

Die Anderungen der EHV 2030 stehen im Einklang mit dem Recht der Europaischen Union.
Sie dienen insbesondere der vollzugstechnischen Umsetzung der nationalen Regelungen
zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2003/87/EG (EU-Emissionshandelsrichtlinie) hinsichtlich
des europaischen Emissionshandels (EU-ETS 1) sowie der Einflihrung des kinftigen zu-
satzlichen europaischen Brennstoffemissionshandels (EU-ETS 2). Die Umsetzung der EU-
Emissionshandelsrichtlinie in deutsches Recht erfolgt maRgeblich durch das TEHG. Im
Zuge der erforderlichen Anpassungen an die unionsrechtlichen Vorgaben ist auch eine An-
derung und Erweiterung der EHV 2030 notwendig. Die in dieser Verordnung vorgesehenen
Anpassungen gewabhrleisten die unionsrechtskonforme Ausgestaltung der nationalen Vor-
schriften und tragen zugleich zur fortlaufenden Harmonisierung des europaischen Emissi-
onshandelssystems bei.

Der Anwendungsbereich vélkerrechtlicher Vertrage wird durch diese Verordnung nicht be-
rihrt.

VIl. Regelungsfolgen
1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Diese Verordnung dient ebenso wie das ihr zugrundeliegende TEHG der Umsetzung der
Reform und Erweiterung des europaischen Emissionshandels in nationales Recht. Im Sinne
der Verwaltungsvereinfachung werden in dem Verordnungsentwurf die bisherigen Struktu-
ren fUr die nationalen Vollzugsregelungen zur Umsetzung der europaischen Vorgaben zum
EU-Emissionshandel fortgefuhrt, soweit diese die bereits bislang vom Emissionshandels-
system erfassten Bereiche betreffen. Bei den Bestimmungen des neuen Abschnitts 4 zur
Umsetzung des neu einzufiihrenden europaischen Brennstoffemissionshandels werden,
soweit dies in dem europarechtlich vorgegebenen Rahmen maéglich ist, gewonnene Ablauf-
und Vollzugserfahrungen aus dem nationalen Brennstoffemissionshandel bertcksichtigt
und wird auch auf bereits vorhandene Strukturen in der bereits flir den bisherigen nationa-
len Brennstoffemissionshandel zustandigen Deutschen Emissionshandelsstelle beim Um-
weltbundesamt (DEHSt) zurtckgegriffen.

2. Nachhaltigkeitsaspekte

Die Verordnung steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhal-
tigen Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, die der Umsetzung der
UN-Agenda 2030 fir nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen dient. Sie schafft die
Vollzugsgrundlagen fir das TEHG zur Umsetzung der Reform und Erweiterung des euro-
paischen Emissionshandels in nationales Recht. Indem das TEHG den Seeverkehr, den
kinftigen europaischen Brennstoffemissionshandel sowie weitere Wirtschaftsbereiche in
das europaische Emissionshandelssystem mit aufnimmt, leistet das Gesetz und damit auch
die den Vollzug des TEHG naher ausgestaltende EHV 2030 unmittelbar einen Beitrag zur
Einhaltung des Nachhaltigkeitsziels (SDG) 13 ,Umgehend MalRnahmen zur Bekampfung
des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen“. Indem diese Verordnung der Um-
setzung der Reform des europaischen Emissionshandels in nationales Recht dient, tragt
sie damit wesentlich zu einer klimafreundlichen, nachhaltigen Entwicklung bei. Die in ihrem
Ambitionsniveau gesteigerte europaweite Festsetzung absoluter Gesamtemissionsmengen
und die Uber den Emissionshandel gewahrleistete Einhaltung der Treibhausgasminde-
rungsziele dient unmittelbar der Verbesserung des Klimaschutzes. Im Vergleich zu anderen
Instrumenten zur Reduzierung der Emission von Treibhausgasen kénnen diese festgeleg-
ten Minderungsziele durch den Emissionshandel zu den volkswirtschaftlich geringsten Kos-
ten realisiert werden. Vor dem Hintergrund der sozialen Verantwortung auch gegentber
kunftigen Generationen ist daher die auf europadischer Ebene beschlossene und mit dem
TEHG und der dessen Vollzug ausgestaltenden EHV 2030 auf mitgliedstaatlicher Ebene
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umgesetzte Fortentwicklung und Ausweitung des Emissionshandels einschlie3lich der er-
forderlichen Anpassung weiterer damit in Zusammenhang stehender bereits existierender
nationaler Regelungen geboten und verbessert darliber hinaus langfristig die Bedingungen
fur die Leistungsfahigkeit der Volkswirtschaft. Indem das Emissionshandelssystem es er-
mdglicht, Klimaziele kosteneffizient zu erreichen, leistet die nationale Umsetzung des EU-
Emissionshandels gleichzeitig einen Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitsziel 8 ,Dau-
erhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschaftigung
und menschenwdirdige Arbeit fir alle férdern®. Dieses Ziel verlangt mit seiner Zielvorgabe
8.4, bis 2030 die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstérung anzustre-
ben, wobei die entwickelten Lander die Fuhrung Ubernehmen. Die nationale Umsetzung
des EU-Emissionshandels durch TEHG und EHV 2030 foérdert die Erreichung dieser Ziel-
vorgabe, indem sie der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit der verschiedenen Wirtschafts-
teilnehmer im Sinne des SDG 8 Rechnung tragt durch eine effiziente und umfassende Re-
duzierung von Emissionen von Treibhausgasen (Indikator 13.1a (Treibhausgase reduzie-
ren) der DNS).

Im Rahmen der Nachhaltigkeitspriifung wurden keine Zielkonflikte erkannt.

Diese Verordnung folgt mit ihrer Ausgestaltung des Vollzugs des TEHG den Nachhaltig-
keitsprinzipien der DNS ,(1.) Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen
Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden®, ,(2.) Global Verantwortung wahrneh-
men“, ,(3.) Natlrliche Lebensgrundlagen erhalten, ,(4.) Nachhaltiges Wirtschaften star-
ken“, ,(5.) Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern®,
»(6.) Bildung, Wissenschaft und Innovation als Treiber einer nachhaltigen Entwicklung nut-
zen®)

3. Haushaltsausgaben ohne Erfiillungsaufwand

Fur die Haushalte von Bund, Ladndern und Kommunen entstehen keine Gber die durch das
dieser Verordnung zugrundeliegende TEHG hinausgehenden Haushaltseinnahmen oder -
ausgaben. Insoweit gelten die diesbezlglichen Ausfiihrungen zu Haushaltsausgaben ohne
Erflullungsaufwand aus dem Gesetzentwurf der Bundesregierung flir das TEHG-Euro-
parechtsanpassungsgesetz 2024 (Bundestags-Drucksache 20/13585 vom 04.11.2024).

4. Erfullungsaufwand

4.1. Erfiillungsaufwand fiir Biirgerinnen und Biirger

Der Verordnungsentwurf richtet sich, ebenso wie das dieser Verordnung zugrundeliegende
TEHG, ausschliel3lich an die Wirtschaft. Ein Erfillungsaufwand fr Birgerinnen und Blrger
ergibt sich dadurch nicht.

4.2. Erfiillungsaufwand fiir die Wirtschaft

Fur die Wirtschaft entsteht durch diese Verordnung kein tber den durch das dieser Verord-
nung zugrundeliegende TEHG hinausgehender Erfullungsaufwand. Insoweit gelten die
diesbeziiglichen Ausflihrungen zum Erfullungsaufwand fir die Wirtschaft aus dem Gesetz-
entwurf der Bundesregierung fir das TEHG-Europarechtsanpassungsgesetz 2024 (Bun-
destags-Drucksache 20/13585 vom 04.11.2024).

4.3. Erfiillungsaufwand der Verwaltung

Auch fir die Verwaltung von Bund, Landern und Kommunen entsteht durch diese Verord-
nung kein tber den durch das dieser Verordnung zugrundeliegende TEHG hinausgehender
Erflullungsaufwand. Insoweit gelten die diesbezlglichen Ausfihrungen zum Erfillungsauf-
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wand fir die Verwaltung aus dem Gesetzentwurf der Bundesregierung fir das TEHG-Eu-
roparechtsanpassungsgesetz 2024 (Bundestags-Drucksache 20/13585 vom 04.11.2024).

5. Weitere Kosten

Durch diesen Verordnungsentwurf entstehen der Wirtschaft (Anlagenbetreiber, Luftfahr-
zeugbetreiber, Schifffahrtsunternehmen, Verantwortliche im Sinne des europaischen
Brennstoffemissionshandels sowie sonstige mittelbar durch die CO,-Bepreisung im EU-
Emissionshandel betroffene Wirtschaftsbeteiligte) keine tber die durch das dieser Verord-
nung zugrundeliegende TEHG hinausgehenden weiteren Kosten. Insoweit gelten die dies-
bezlglichen Ausfiihrungen zu weiteren Kosten aus dem Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung fur das TEHG-Europarechtsanpassungsgesetz 2024 (Bundestags-Drucksache
20/13585 vom 04.11.2024).

6. Weitere Regelungsfolgen

Diese Verordnung enthalt keine gleichstellungsrelevanten Aspekte. Spezifische Auswirkun-
gen auf die Lebenssituation von Frauen und Mannern sind nicht zu erwarten, da die Dop-
pelbilanzierungsverordnung ausschliellich sachbezogene Regelungen enthalt.

Die Regelungen dieser Verordnung gelten bundesweit einheitlich, so dass keine Auswir-
kungen auf die Wahrung und Foérderung gleichwertiger Lebensverhaltnisse zu erwarten
sind.

Im Rahmen der Umsetzung der Anderungen durch die novellierte EU-Emissionshandels-
richtlinie in nationales Recht bestand kein Raum und damit auch keine Erforderlichkeit zur
Aufnahme einer Experimentierklausel.

VIIl. Befristung; Evaluierung

Eine Befristung dieser Verordnung scheidet vor dem Hintergrund der Verpflichtung der Bun-
desrepublik Deutschland zur Umsetzung der beiden Richtlinien (EU) 2023/958 und (EU)
2023/959 zur Anderung der europaischen Emissionshandelsrichtlinie 2003/87/EG in natio-
nales Recht, der auch diese Verordnung dient, aus. Im Ubrigen ergeben sich keine Ande-
rungen zu dem dieser Verordnung zugrundeliegenden TEHG.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1
Zu § 1 (Anwendungsbereich und Zweck):

§ 1 definiert als Zweck der Verordnung die Konkretisierung der Anforderungen der in den
§§ 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 23, 27, 28, 42, 43 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes
(TEHG) aufgefuhrten Regelungen. Die Abschnitte 2 bis x der Verordnung beruhen auf un-
terschiedlichen Verordnungsermachtigungen: Abschnitt 2 beruht auf §§ 18 Absatz 1, 28
Absatz 1, 35 Absatz 1, 40 Absatz 1 und 44 Absatz 1 TEHG, Abschnitt 3 hingegen auf § 28
Absatz 1 und 2 TEHG, Abschnitt 4 auf § 44 Absatz 1 TEHG und Abschnitt 5 auf § 18 Absatz
2 TEHG.

Zu § 2 (Begriffsbestimmungen):

§ 2 erganzt die Begriffsbestimmungen des § 3 des Treibhausgas-Emissionshandelsgeset-
zes.
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Die Nummern 1 bis 4 verweisen fur die Begriffsbestimmung von Abfallen, flissigen Bio-
brennstoffen, Biomasse-Brennstoffen und Biokraftstoffen auf die Legaldefinition dieser Be-
griffe in der EU-Monitoring-Durchfiihrungsverordnung (EU 2018/2066). Diese Klarstellung
beruht insbesondere auf dem Umstand, dass im Rahmen des EU-Emissionshandels nach
der Monitoring-Verordnung ein gegentiber der Biomasseverordnung vom 21. Juni 2001
(BGBI. | S. 1234), die zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBI. |
S. 2258) geandert worden ist, erweiterter Biomassebegriff gilt.

Die Definitionen nach den Nummern 5, 6, 8 und 9 wurden neu eingefligt, um die Lesbarkeit
und Verstandlichkeit des Verordnungstextes zu erleichtern.

Die bessere Lesbarkeit und Verstandlichkeit begriindet ebenfalls die Definition des Begriffs
Jforderfahiger Flugkraftstoff‘ in der Nummer 7.

Zu § 3 (Nachweis uber die Erfullung der Nachhaltigkeitsanforderungen und der An-
forderungen an die Treibhausgaseinsparung fiir Brennstoffe mit biogenem Anteil im
Bereich Anlagen):

Wie in der bisher geltenden Fassung soll § 3 Betreibern emissionshandelspflichtiger Anla-
gen ermoglichen, den nach Artikel 38 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 5 der EU-Monito-
ring-Verordnung erforderlichen Nachweis Uber die Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderun-
gen und Anforderungen an die Treibhausgasminderung der EU-Erneuerbare-Energien-
Richtlinie (Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 11.
Dezember 2018 zur Férderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (Abl. L
328 vom 21.12.2018, S. 82), im Folgenden: ,RED®) zu erbringen. Nur so kdnnen die aus
der Verbrennung von flissigen Biobrennstoffen und Biomassebrennstoffen resultierenden
Emissionen zur Reduzierung der Abgabeverpflichtung angerechnet werden.

Absatz 1 legt fest, dass die materiellen Nachhaltigkeits- und Treibhausgasminderungsan-
forderungen nach Artikel 38 Absatz 5 der EU-Monitoring-Verordnung in Verbindung mit Ar-
tikel 29 Absatze 2 bis 7 und 10 der RED regelmaRig durch einen Nachhaltigkeitsnachweis
nach § 10 der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung nachzuweisen sind. Die Nach-
weisfihrung im anlagenbezogenen EU-Emissionshandel (EU-ETS 1) setzt weiterhin auf
das in Deutschland in Zustandigkeit der Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Ernahrung
(BLE) eingeflihrte Nachhaltigkeitsnachweissystem auf. Zusatzlich neu aufgenommen
wurde die Moglichkeit, die Unionsdatenbank im Sinne von Artikel 31a Absatz 2 UAbs. 1
der RED zu nutzen. Mit der Novelle der RED durch die Richtlinie (EU) 2023/2413 (,RED
[11“) wurden die europarechtlichen Anforderungen an die Nachhaltigkeit sowie die Vorgaben
zur Treibhausgaseinsparung als Voraussetzung fir die Férderung der Nutzung von Bio-
masse und Biokraftstoffherstellung angepasst. Die der Nachweisfihrung in der Datenbank
Nabisy zugrundeliegenden Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung und Biokraftstoff-
Nachhaltigkeitsverordnung werden in 1:1-Umsetzung der RED lll insbesondere an die ge-
anderten Mindest-Treibhausgaseinsparungen angepasst. Die Vorgaben fir die Treibhaus-
gaseinsparung bei der Verwendung von flissigen Biobrennstoffen bzw. Biokraftstoffen blei-
ben unverandert.

Durch Absatz 2 werden die nach der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung geregel-
ten grundsatzlichen Anforderungen an die Ausstellung von Nachhaltigkeitsnachweisen fur
die Zwecke der Nachweisfihrung im EU-Emissionshandel modifiziert. Eine Zertifizierung
als letzte Schnittstelle ist fir emissionshandelspflichtige Anlagen immer dann nicht zwin-
gend erforderlich, wenn die Anlage die bei Verwendung des biogenen Brennstoffs erzielte
Minderung der Treibhausgasemissionen nach § 6 Absatz 2 Biomassestrom-Nachhaltig-
keitsverordnung nicht nachweisen muss. Muss die Anlage die Treibhausgaseinsparung
nachweisen, muss sie auch die (zertifizierte) letzte Schnittstelle sein und den Nachhaltig-
keitsnachweis in der Datenbank Nabisy ausstellen.
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Absatz 3 enthalt eine fiir den EU-ETS 1 erforderliche Klarstellung zum Inbetriebnahmezeit-
punkt, da sich je nach malRgeblichem Zeitpunkt unterschiedliche Anforderungen an die Er-
mittlung der erforderlichen Treibhausgasminderung stellen. Absatz 3 konkretisiert damit Ar-
tikel 38 Absatz 5 Unterabsatz 5 der EU-Monitoring-Verordnung, wonach fiir die Treibhaus-
gasminderungsanforderungen fir feste und gasformige Biomasse-Brennstoffe der Anla-
genbegriff im Sinne von Artikel 3 Buchstabe e der EU-Emissionshandelsrichtlinie Anwen-
dung findet. Fir die Zwecke des Artikels 38 Absatz 5 der EU-Monitoring-Verordnung gilt
eine emissionshandelspflichtige Anlage als in Betrieb genommen, wenn sie erstmalig und
durchgangig Biomasse-Brennstoffe zur Verbrennung eingesetzt hat. Das maRgebliche In-
betriebnahmedatum nach Absatz 3 ist von der zustandigen Behdrde mit dem einzureichen-
den Uberwachungsplan zu genehmigen. Neu gilt in bestimmten Fallen, dass ab 1. Januar
2026 nach Artikel 29 Absatz 10 Unterabsatz 1 Buchstabe g der RED sukzessive auch altere
Bestandsanlagen die Treibhausgasminderung berechnen und nachweisen mussen, die bis-
lang nicht von den Vorgaben nach § 6 Absatz 2 der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverord-
nung erfasst waren. Rollierend muss z.B. ab einer Betriebsdauer von 15 Jahren die Treib-
hausgaseinsparung mindestens 80 Prozent betragen. Zur Bestimmung dieser Betriebs-
dauer sind im EU-ETS 1 die Betriebsjahre mit Verwendung von Biomasse-Brennstoffen
oder flissigen Biobrennstoffen heranzuziehen.

Absatz 4 Satz 1 regelt die zur Berechnung der Treibhausgasminderung beim Einsatz von
flussigen Biobrennstoffen und Biomassebrennstoffen in emissionshandelspflichtigen Anla-
gen anwendbaren fossilen Vergleichswerte nach Anhang V Teil C Nummer 19 bzw. Anhang
VI Teil B Nummer 19 der RED. Anhang V Teil C Nummer 1 und Anhang VI Teil B Nummer
1 der RED enthalten fir die Erzeugung von Strom oder messbarer Warme jeweils einen
Umwandlungswirkungsgrad, der bei der Treibhausgasminderungsberechnung zu beruck-
sichtigen ist. Fur den Fall, dass bei der Verbrennung von Biobrennstoffen oder Biomasse-
Brennstoffen in einer emissionshandelspflichtigen Anlage keine messbare Warme oder
Strom entsteht, gibt Absatz 5 Satz 2 erganzend einen fiktiven Umwandlungswirkungsgrad
von 90 Prozent vor, um die eingesetzte Brennstoffmenge mit dem Vergleichswert vereinbar
zu machen. Die Pflicht zur Berechnung und zum Nachweis der Treibhausgasminderung
besteht nicht flr Abfalle, die direkt in einer Anlage energetisch verwendet werden. Fir Ab-
falle, die nur mechanisch aufbereitet und in einer emissionshandelspflichtigen Anlage direkt
verbrannt werden, kann bei entsprechender Genehmigung der zustandigen Behdrde auf
die Berechnung der Treibhausgasminderung verzichtet werden. Dagegen sind Biomasse-
Brennstoffe und Biobrennstoffe, die aus Abfallen und Reststoffen hergestellt werden, aber
selbst kein Abfall mehr sind, von dieser Ausnahme nicht umfasst. Fir diese Brennstoffe ist
wie bislang die Berechnung und der Nachweis der Treibhausgasminderung verpflichtend
vorgesehen.

Nach Absatz 5 kénnen bei Abféllen oder Reststoffen aus der Verarbeitung die erforderli-
chen Nachweise nach Absatz 1 zur Entstehung des Abfalls und der korrekten Massenbi-
lanzierung durch den Betreiber selbst vorgelegt werden. Abfalle und Reststoffe aus der
Verarbeitung, die nicht unmittelbar aus der Land-, Forstwirtschaft oder Aquakultur stammen
sowie feste Siedlungsabfalle missen nach Artikel 29 Absatz 1 der RED keine flachenbezo-
genen Nachhaltigkeitskriterien, sondern nur Anforderungen an die Entstehung des Stoffs —
d.h. die Abfalleigenschaft — und die korrekte Massenbilanzierung nach Artikel 30 RED er-
fullen. EU-ETS-1-Anlagen, die (teilweise) abfallwirtschaftlich tatig sind, unterliegen fur die
mitverbrannten Abfallfraktionen haufig freiwilligen oder verpflichtenden Kontrollsystemen
mit umfassenden Uberwachungspflichten nach dem Abfallrecht. Diese umfassen in der Re-
gel eine fortlaufende Kontrolle der Abfalleigenschaft und der Massenbilanz. Um eine Dop-
peliberwachung in diesem Bereich zu vermeiden, kann die zustandige Behorde Vorgaben
machen, welche Kontrollsysteme aus dem Abfallbereich fir den Nachweis der beiden ge-
nannten RED-Kriterien (Abfalleigenschaft und Massenbilanzierung) geeignet sind. Der Be-
treiber muss die Nachweise durch einen sachverstéandigen Dritten, das heif3t z.B. durch
eine Prifstelle oder einen Auditor des Kontrollsystems aus dem Abfallbereich, prifen las-
sen.
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Absatz 6 sieht vor, dass die in der Datenbank Nabisy verfligbaren Nachweise flir die Zwe-
cke der Anrechenbarkeit des nachhaltigen Biomasseanteils im Emissionshandel genutzt
werden dirfen, auch wenn die Datenbank Nabisy noch nicht alle nach der RED llI erforder-
lichen Funktionalitaten aufweist.

Zu § 4 (Nachweis der Erfiillung der Anforderungen an die Treibhausgaseinsparung
fiir erneuerbare Brennstoffe nicht biogenen Ursprungs im stationaren Bereich):

§ 4 soll Betreibern emissionshandelspflichtiger Anlagen ermdglichen, den nach Artikel 39a
Absatz 3 der EU-Monitoring-Verordnung erforderlichen Nachweis Uber die Erflillung der
Kriterien zur Treibhausgasminderung nach der RED zu erbringen. So kénnen Emissionen
aus der Verbrennung von strombasierten Brennstoffen aus erneuerbaren Energiequellen
(flissige oder gasformige er-neuerbare Brennstoffe nicht-biogenen Ursprungs, nach der
englischen Bezeichnung ,Renewable Fuels of Non-Biological Origin“ bekannt als soge-
nannte RFNBO) zur Reduzierung der Abgabeverpflichtung angerechnet werden.

Absatz 1 legt fest, dass die Treibhausgasminderungsanforderungen durch einen anerkann-
ten Nachweis nach § 14 der Verordnung zur Anrechnung von strombasierten Kraftstoffen
und mitverarbeiteten biogenen Olen auf die Treibhausgasquote (37. BImSchV) nachzuwei-
sen sind. Die Nachweisfiihrung im ETS 1 setzt damit auf das in Deutschland in Zustandig-
keit des UBA eingeflihrte Nachweissystem fiir RFNBO auf. Zusatzlich besteht die Méglich-
keit, die Unionsdatenbank im Sinne von Artikel 31a Absatz 2 Unterabsatz 1 der RED zu
nutzen. Damit ist sichergestellt, dass der Brennstoffanteil aus RFNBO, soweit nicht fossilen
Ursprungs, durch Anwendung des Emissionsfaktors Null von der Verpflichtung zur Abgabe
von Emissionsberechtigungen unter denselben Bedingungen freigestellt wird, unter denen
strombasierte Kraftstoffe auf die gesetzliche Verpflichtung zur Minderung der Treibhaus-
gasemissionen nach § 37a Absatz 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit Absatz 4 BImSchG
anrechenbar sind. Diese Nachweisfiihrung wird jedoch erst méglich, sobald und soweit die
Nachweisdatenbank des UBA oder die Unionsdatenbank die nétigen Funktionalitaten flr
RFNBO vorhalten.

Absatz 2 sieht daher eine Ausnahmevorschrift fir den Fall vor, dass der Nachweis nach
Absatz 1 ausschlieBlich deswegen nicht erbracht werden kann, weil die Datenbank des
UBA und die Unionsdatenbank noch nicht die erforderlichen Funktionalitdten aufweist. In
diesem Fall ist die Erflllung der Treibhausgasminderungspflicht durch Angaben zum Brenn-
stoff auf einer elektronischen Formularvorlage eines anerkannten Zertifizierungssystems in
Form eines sog. Proof of Sustainability (PoS) oder eines Proof of Compliance (PoC) zu
erbringen. Die Ausnahmeregelung ist auflésend bedingt befristet, da davon auszugehen ist,
dass die erforderlichen Funktionalitdten kiinftig in der Datenbank des UBA oder der Uni-
onsdatenbank vorhanden sein werden.

Zu § 5 (Nachweis der Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen und der Anforde-
rungen an die Treibhausgaseinsparung fur Biokraftstoffe im Luftverkehr):

§ 5 soll auch Luftfahrzeugbetreibern erméglichen, den nach Artikel 53a, 54, 54a Absatz 2
in Verbindung mit Artikel 38 Absatz 5 der EU-Monitoring-Verordnung erforderlichen Nach-
weis Uber die Erfullung der Nachhaltigkeitsanforderungen und Anforderungen an die Treib-
hausgasminderung der RED zu erbringen, um fir die aus dem Biokraftstoff resultierenden
Emissionen den Emissionsfaktor Null anwenden und damit die Abgabeverpflichtung ent-
sprechend reduzieren zu kénnen. Zusatzlich neu aufgenommen wurde die Moéglichkeit, die
Unionsdatenbank im Sinne von Artikel 31a Absatz 2 Unterabsatz 1 der RED zu nutzen.
Diese Regelung ist insbesondere von Relevanz fur die Nachweisfuhrung im Rahmen des
Zuteilungsantrags fur férderfahiger Flugkraftstoffe.

Die Nachweisfuihrung Uber die Unionsdatenbank ist fur den Luftverkehr und die dort genutz-
ten internationalen Herstellungs- und Lieferketten zentral und vereinfacht die Nachweispro-
zesse gegenuber der nationalen Datenbank Nabisy erheblich. Absatz 2 sieht daher eine
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Ausnahmevorschrift fir den Fall vor, dass der Nachweis in der Unionsdatenbank noch nicht
erbracht werden kann, weil die erforderlichen Funktionalitaten fehlen. In diesem Fall ist die
Erflllung der Nachhaltigkeitskriterien und der Treibhausgasminderungspflichten auf einer
elektronischen Formularvorlage eines anerkannten Zertifizierungssystems in Form eines
sog. Proof of Compliance (PoC) zu erbringen. Die Ausnahmeregelung ist auflésend bedingt
befristet, da davon auszugehen ist, dass die erforderlichen Funktionalitaten kinftig in der
Unionsdatenbank vorhanden sein werden.

Zu § 6 (Nachweis der Erfullung der Nachhaltigkeitsanforderungen und der Anforde-
rungen an die Treibhausgaseinsparung fur Biokraftstoffe im Seeverkehr):

§ 6 soll auch Schifffahrtsunternehmen ermoglichen, den nach Artikel 5 Absatz 1 in Verbin-
dung mit Anhang Il Teil C Nummer 1.2 der EU-MRV-Seeverkehrsverordnung erforderlichen
Nachweis Uber die Erfullung der Nachhaltigkeitsanforderungen und Anforderungen an die
Treibhausgasminderung der RED zu erbringen, um fiir die aus dem Biokraftstoff resultie-
renden Emissionen den Emissionsfaktor Null anwenden und damit die Abgabeverpflichtung
entsprechend reduzieren zu kdnnen. Zusatzlich besteht auch im Seeverkehr die Moglich-
keit, die Unionsdatenbank im Sinne von Artikel 31a Absatz 2 Unterabsatz 1 der RED zu
nutzen.

Die Nachweisfuhrung Uber die Unionsdatenbank ist fir den Seeverkehr und die dort ge-
nutzten internationalen Herstellungs- und Lieferketten zentral und vereinfacht die Nachwei-
sprozesse gegenuber der nationalen Datenbank Nabisy erheblich. Absatz 2 sieht daher
eine Ausnahmevorschrift fir den Fall vor, dass der Nachweis in der Unionsdatenbank noch
nicht erbracht werden kann, weil die erforderlichen Funktionalitdten fehlen. In diesem Fall
ist die Erfullung der Nachhaltigkeitskriterien und der Treibhausgasminderungspflichten auf
einer elektronischen Formularvorlage eines anerkannten Zertifizierungssystems in Form ei-
nes sog. Proof of Compliance (PoC) zu erbringen. Die Ausnahmeregelung ist auflésend
bedingt befristet, da davon auszugehen ist, dass die erforderlichen Funktionalitdten kuinftig
in der Unionsdatenbank vorhanden sein werden.

Zu § 7 (Nachweis der Erfiillung der Anforderungen an die Treibhausgaseinsparung
fiir erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs im Luft- und Seeverkehr):

§ 7 soll Betreibern im Luft- und Seeverkehr erméglichen, den nach der EU-Monitoring-Ver-
ordnung erforderlichen Nachweis Uber die Erflllung der Kriterien zur Treibhausgasminde-
rung nach der RED auch fur strombasierte Kraftstoffen aus erneuerbaren Energiequellen
zu erbringen. So kénnen Emissionen aus der Verwendung von RFNBO zur Reduzierung
der Abgabeverpflichtung angerechnet werden.

Absatz 1 legt fest, dass die Treibhausgasminderungsanforderungen durch einen anerkann-
ten Nachweis nach § 14 der 37. BImSchV nachzuweisen sind. Die Nachweisfiihrung im
ETS 1 setzt auf das in Deutschland in Zustandigkeit des UBA eingeflihrte Nachweissystem
fur RFNBOs auf. Zusatzlich besteht die Mdglichkeit, die Unionsdatenbank im Sinne von
Artikel 31a Absatz 2 Unterabsatz 1 der RED zu nutzen. Damit ist sichergestellt, dass der
Brennstoffanteil aus RFNBO, soweit nicht fossilen Ursprungs, durch Anwendung des Emis-
sionsfaktors Null von der Verpflichtung zur Abgabe von Emissionsberechtigungen unter
denselben Bedingungen freigestellt wird, unter denen strombasierte Kraftstoffe auf die ge-
setzliche Verpflichtung zur Minderung der Treibhausgasemissionen nach § 37a Absatz 1
Satz 1 und 2 in Verbindung mit Absatz 4 BImSchG anrechenbar sind.

Diese Nachweisfuhrung wird jedoch erst mdglich, sobald und soweit die Nachweisdaten-
bank des UBA oder die Unionsdatenbank die nétigen Funktionalitaten fir RFNBOs vorhal-
ten. Absatz 2 sieht daher auch in diesem Zusammenhang eine Ausnahmevorschrift fiir den
Fall vor, dass der Nachweis nach Absatz 1 ausschlie3lich deswegen nicht erbracht werden
kann, weil die Datenbank des UBA und die Unionsdatenbank noch nicht die erforderlichen
Funktionalitadten aufweist. In diesem Fall ist die Erfullung der Treibhausgasminderungs-
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pflicht durch Angaben zum Brennstoff auf einer elektronischen Formularvorlage eines an-
erkannten Zertifizierungssystems in Form eines sog. Proof of Sustainability (PoS) oder
eines Proof of Compliance (PoC) zu erbringen. Die Ausnahmeregelung ist befristet, da da-
von auszugehen ist, dass die erforderlichen Funktionalitaten in der Datenbank des Umwelt-
bundesamtes oder der Unionsdatenbank zukunftig vorhanden sein werden.

Zu § 8 (Nachweis iiber die Erfiillung der Nachhaltigkeitsanforderungen und der An-
forderungen an die Treibhausgaseinsparung fiir Brenn- und Kraftstoffe mit biogenem
Anteil im Brennstoffemissionshandel):

§ 8 soll Verantwortlichen im EU-ETS 2 ermdglichen, den nach Artikel 38 Absatz 5 der EU-
Monitoring-Verordnung erforderlichen Nachweis Uber die Erflllung der Nachhaltigkeitsan-
forderungen und Anforderungen an die Treibhausgasminderung der RED zu erbringen, um
fur die aus Biokraft- bzw. Bioheizstoffen resultierenden Emissionen die Abgabeverpflich-
tung entsprechend reduzieren zu kdnnen.

Absatz 1 legt fur flussige Biobrennstoffe und Biokraftstoffe fest, dass die in der Biomas-
sestrom-Nachhaltigkeitsverordnung bzw. in der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung
niedergelegten materiellen Nachhaltigkeits- und Treibhausgasminderungsanforderungen
durch einen anerkannten Nachhaltigkeitsnachweis nach § 10 der Biomassestrom-Nachhal-
tigkeitsverordnung oder § 8 der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung nachzuweisen
sind. Fur flissige Biobrennstoffe und Biokraftstoffe setzt die Nachweisfiihrung damit - wie
auch flr die anderen emissionshandelspflichtigen Sektoren — unmittelbar auf das in Zustan-
digkeit der Bundesanstalt fur Landwirtschaft und Erndhrung (BLE) eingefuihrte Nachhaltig-
keitsnachweissystem auf.

Fur feste und gasfoérmige Biomasse-Brennstoffe regelt Absatz 2 die materiellen Nachhaltig-
keits- und Treibhausgaseinsparungsanforderungen in Abweichung von den Vorgaben der
Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung und damit eigenstandig fur den Anwendungs-
bereich des ETS 2. Die Abweichung ist notwendig, da flr feste und gasférmige Biomasse-
Brennstoffe nach § 2 Absatz 21 Nummer 1 BioSt-NachV nur letzte Schnittstellen, d.h.
Schnittstellen, die den Brennstoff zur Energieerzeugung verwenden, berechtigt sind, Nach-
haltigkeitsnachweise in der Datenbank Nabisy auszustellen, sofern die Anforderungen der
§§ 4 bis 6 BioSt-NachV erfillt sind. Im Anwendungsbereich des ETS 2 missen jedoch die
Verantwortlichen zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens einen Nachweis tUber die Nachhal-
tigkeit des Brennstoffs vorlegen. Zu diesem Zeitpunkt ist die spatere Verwendung des
Brennstoffs in der Regel noch nicht bekannt. Fir die Zwecke der Berichterstattung im ETS
2 stellt Absatz 2 daher einerseits auf einen Nachweis Uber die Einhaltung von Nachhaltig-
keitskriterien nach §§ 4 und 5 BioSt-NachV ab. Die Erfullung dieser Anforderungen ist zum
Zeitpunkt der Nachweisfiihrung auch tatsachlich bekannt und nachweisbar. Der Nachweis
Uber die Erflillung der Treibhausgasminderungspflicht ist dann erbracht, wenn die Treib-
hausgasberechnung auf Basis der in Absatz 2 festgelegten Standardwerte ergibt, dass der
Emissionswert des Biomassebrennstoffs den Wert von 72 Gramm Kohlendioxid-Aquivalent
pro Megajoule um mindestens 70 Prozent unterschreitet. Ausgehend von der Annahme,
dass die dem ETS 2 unterfallenden festen und gasférmigen Biomasse-Brennstoffe Uber-
wiegend in Anlagen eingesetzt werden, die bereits vor dem 1.1.2021 in Betrieb gegangen
sind, sieht Satz 3 eine Treibhausgas-Einsparverpflichtung von 70 % vor. Dies entspricht
dem niedrigeren der zwei Treibhausgasminderungsziele nach § 6 Absatz 2 Nummer 1
BioSt-NachV fur den Anlagenbestand mit Inbetriebnahme nach dem 1.1.2021. Bei den ein-
setzenden Anlagen ist zudem von einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 90 Prozent
auszugehen. Der Wert von 72 Gramm Kohlendioxid-Aquivalent pro Megajoule leitet sich
insofern aus dem in Anhang VI Teil B Nummer 19 Unterabschnitt der RED vorgesehen
Komparator fir Fossilbrennstoffe bei der Nutzwarmeproduktion bzw. Warme- und/oder Kal-
teproduktion (80 Gramm Kohlendioxid-Aquivalent pro Megajoule) ab und der Beriicksichti-
gung eines Wirkungsgrades von 90 Prozent ab.
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Absatz 3 betrifft Biomasse-Brennstoffe, die in emissionshandelspflichtigen Anlagen einge-
setzt werden oder in Anlagen, die eine Férderung nach dem EEG erhalten. Fur diese Brenn-
stoffe kann der Verantwortliche die erforderlichen Nachweise nach Absatz 2 selbst vorle-
gen. Hintergrund ist, dass Verantwortliche gleichermallen die nach dem EEG und der
BioSt-NachV geltenden Nachhaltigkeitsanforderungen einhalten missen, wenn sie z.B. Bi-
omethan liefern, das fir den daraus erzeugten Strom einen Anspruch auf EEG-Férderung
begrindet, und nachweislich nachhaltige Biomethanmengen im Emissionsbericht abziehen
wollen. Folglich entsteht fur diese Brennstofflieferungen eine doppelte, in Teilen abwei-
chende Nachweisflihrung. Das EEG und die BioSt-NachV setzen die Nachhaltigkeitsanfor-
derungen der RED rechtskonform in nationales Recht um. In der Folge ist Biomethan, das
nachweislich flr den daraus erzeugten Strom eine Férderung nach dem EEG ausgel6st
hat, ebenso und unter denselben Bedingungen bei der jahrlichen Emissionsberichterstat-
tung im ETS 2 anzuerkennen. Die zustdndige Behoérde kann Vorgaben machen, welche
Angaben der Verantwortliche anstelle des Nachweises nach § XXX Absatz 2 in einer Ei-
generklarung machen muss.

Absatz 4 erganzt die Anforderungen der BioSt-NachV fir die Ausstellung von Nachhaltig-
keitsnachweisen flr die Zwecke des Nachweises nach Absatz 2. Danach sollen diejenigen
Schnittstellen als letzte Schnittstellen zum Erstellen eines Nachweises nach Absatz 2 be-
rechtigt sein, die den Biomasse-Brennstoff auf die zur Verbrennung erforderliche Qualitats-
stufe aufbereiten. Sofern ein Verantwortlicher zugleich letzte Schnittstelle ist, unterliegt er
entsprechend § 11 Absatz 1 BioSt-NachV der Zertifizierungspflicht. Eine gultige Zertifizie-
rung ist nach § 11 Absatz 1 BioSt-NachV eine Zugangsvoraussetzung fir die Ausstellung
von Nachhaltigkeitsnachweisen in der Datenbank Nabisy.

Absatz 5 regelt, dass der Verantwortliche zur Bestimmung des fir die Emissionsberichter-
stattung relevanten nachhaltigen biogenen Kohlenstoffgehalts oder Biomasseanteils eines
Brennstoffes grundsatzlich den Bioenergieanteil heranziehen kann. Dieser ergibt sich aus
dem Nachhaltigkeitsnachweis. Gemaf Vol. 2 Kapitel 1.4.2.1 IPCC Guidelines 2006 variiert
der C-Gehalt von Brennstoffen erheblich. Mit der Umrechnung in einen energiebezogenen
Emissionsfaktor wird diese Variabilitat reduziert. Da die Verordnung selbst die Nutzung von
energiebezogenen Emissionsfaktoren vorschreibt, ist eine zuverlassige Naherung des
nachhaltigen Kohlenstoffanteils ebenso tber den nachhaltigen Energieanteil mdglich. Dies
gilt jedoch ausdricklich nicht fur die in Anlage 2 Teil 5 genannten Brennstoffe, fur die stets
der biogene Kohlenstoffgehalt bzw. Biomasseanteil ausschlaggebend ist.

Absatz 6 stellt klar, dass der Nachhaltigkeitsnachweis nur fiir eine Brennstoffmenge ausge-
stellt worden sein darf, die selbst nach § 3 Nummer 19 TEHG in Verkehr gebracht wurde.
Damit wird ausgeschlossen, dass Nachhaltigkeitsnachweise, die fir steuerfrei in Verkehr
gebrachte Brennstoffe ausgestellt wurden, im EU-ETS 2 angerechnet werden.

Zu § 9 (Beriicksichtigung des Anteils fliissiger oder gasformiger erneuerbarer Brenn-
stoffe nicht-biogenen Ursprungs bei der Ermittlung der Brennstoffemissionen):

§ 9 soll Verantwortlichen im Brennstoffemissionshandel ermdéglichen, den nach Artikel 39a
Absatz 3 EU-Monitoring-Verordnung erforderlichen Nachweis Uber die Erfullung der Krite-
rien zur Treibhausgasminderung nach der RED zu erbringen. So kénnen Emissionen aus
strombasierten Brennstoffen aus erneuerbaren Energiequellen (RFNBO) zur Reduzierung
der Abgabeverpflichtung angerechnet werden.

Absatz 1 legt fest, dass die Treibhausgasminderungsanforderungen durch einen anerkann-
ten Nachweis nach § 14 der 37.BImSchV nachzuweisen sind. Die Nachweisfuhrung im ETS
2 setzt auf das in Deutschland in Zustandigkeit des UBA eingeflihrte Nachweissystem fir
RFNBO auf. Zusatzlich besteht die Méglichkeit, die Unionsdatenbank im Sinne von Artikel
31a Absatz 2 Unterabsatz 1 der RED zu nutzen. Damit ist sichergestellt, dass der Brenn-
stoffanteil aus RFNBO, soweit nicht fossilen Ursprungs, durch Anwendung des Emissions-
faktors Null von der Verpflichtung zur Abgabe von Emissionsberechtigungen unter densel-
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ben Bedingungen freigestellt wird, unter denen strombasierte Kraftstoffe auf die gesetzliche
Verpflichtung zur Minderung der Treibhausgasemissionen nach § 37a Absatz 1 Satz 1 und
2 in Verbindung mit Absatz 4 BImSchG anrechenbar sind.

Diese Nachweisfuhrung wird jedoch erst mdglich, sobald und soweit die Nachweisdaten-
bank des UBA oder die Unionsdatenbank die nétigen Funktionalitaten fur RFNBO vorhal-
ten. Absatz 2 sieht daher eine Ausnahmevorschrift fir den Fall vor, dass der Nachweis nach
Absatz 1 ausschliel3lich deswegen nicht erbracht werden kann, weil die Datenbank des
UBA und die Unionsdatenbank noch nicht die erforderlichen Funktionalitaten aufweist. In
diesem Fall ist die Erflillung der Treibhausgasminderungspflicht durch Angaben zum Brenn-
stoff auf einer elektronischen Formularvorlage eines anerkannten Zertifizierungssystems zu
erbringen. Die Ausnahmeregelung ist auflésend bedingt befristet, da davon auszugehen ist,
dass die erforderlichen Funktionalitaten kunftig in der Datenbank des UBA oder der Uni-
onsdatenbank vorhanden sein werden.

Absatz 3 grenzt die Anwendbarkeit des Emissionsfaktors Null auf den dort beschriebenen
Anteil von RFNBO ein.

Zu § 10 (Anpassung des Uberwachungsplans bei nicht erheblichen Anderungen der
Uberwachung)

§ 10 entspricht im Wesentlichen unverandert dem bisherigen § 6 EHV 2030. Die Bestim-
mung regelt konkrete Fallgruppen fir nicht erhebliche Anderungen der Uberwachung und
fuhrt die bestehende Regelung des § 6 EHV 2030 im Rahmen der Ermachtigung nach § 28
Absatz 1 Nummer 3 TEHG fort Artikel 15 Absatz 1 Satz 2 der EU-Monitoring-Verordnung
erdffnet der zustéandigen Behérde die Moglichkeit, fir nicht erhebliche Anderungen der
Uberwachung dem Betreiber innerhalb desselben Kalenderjahres eine langere Frist zur
Vorlage des gednderten Uberwachungsplans einzurdumen. Die Nummern 1 bis 4 enthalten
solche Fallgruppen nicht erheblicher Anderungen. Dies dient der Reduzierung des Auf-
wands fir die Betreiber und der zustandigen Behoérde. Satz 2 stellt klar, dass die konkreti-
sierenden Fallgruppen nicht abschlieRend fiir nicht erhebliche Anderungen der Uberwa-
chung geregelt sind und die zustandige Behdrde insoweit die Mdglichkeit hat, auch in an-
deren Fallgruppen nicht erheblicher Anderungen die Fristverlangerung aufgrund Artikel 15
Absatz 1 Satz 2 und Artikel 75b der EU-Monitoring-Verordnung zu gewahren.

Absatz 2 erweitert die dort bereits bislang vorgesehene Mdglichkeit zur Ubermittlung des
geanderten Uberwachungsplans bis zum 31. Dezember des jeweiligen Anderungsjahres
auch fir die Falle der neu verpflichteten Verantwortlichen im Brennstoffemissionshandel
sowie Schifffahrtsunternehmen.

Zu § 11 (Versteigerung):

§ 11 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 7 EHV 2030 und fdessen Regelung im
Rahmen der Ermachtigung nach § 18 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 TEHG fort.

Absatz 1 legt als Anbieter der durch die Bundesrepublik Deutschland zu versteigernden
Berechtigungen und Emissionszertifikate das UBA fest. Das UBA kann auch einen Dritten
mit dieser Aufgabe beauftragen.

Absatz 2 stellt in Satz 1 klar, dass mit den Erlésen nach § 10 Absatz 3 Satz 1 TEHG die
Einnahmen nach Abzug der Umsatzsteuer gemeint sind. Satz 2 regelt, dass im Rahmen
der Deckung der Kosten der Deutschen Emissionshandelsstelle beim UBA durch die Ver-
steigerungserlése die Uberdeckungen und Unterdeckungen der entstandenen Kosten auf
den Refinanzierungsbedarf des folgenden Jahres anzurechnen sind.

Zu § 12 (Erhebung von Bezugsdaten):
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§ 12 entspricht in weiten Teilen im Wesentlichen dem bisherigen § 8 EHV 2030, wird ge-
genuber diesem aber durch die neuen Buchstabe d und e in Nummer 1 erganzt. Die Be-
stimmung enthalt Durchfiihrungsregeln zur Anwendung der EU-Zuteilungs-Verordnung. Die
EU-Zuteilungs-Verordnung gilt unmittelbar in allen Mitgliedstaaten; in Einzelfallen enthalt
diese europaische Verordnung jedoch Offnungsklauseln oder Zielvergaben, die durch die
Mitgliedstaaten konkretisiert werden missen. Mit § x wird von der Ermachtigung des § 28
Absatz 1 Nummer 1 TEHG Gebrauch gemacht, nach der Einzelheiten flr die Zuteilung von
kostenlosen Berechtigungen an Anlagenbetreiber nach § 23 TEHG geregelt werden kon-
nen, soweit diese Sachverhalte nicht abschlielend in der EU-Zuteilungsverordnung gere-
gelt sind. § 12 bestimmt zusatzliche Datenerfordernisse, die im Rahmen der Antragstellung
auf kostenlose Zuteilung zu ermitteln und an die zustédndige Behorde zu Ubermitteln sind.
Die Antragsdaten bilden nicht nur die Grundlage fir die Zuteilungsentscheidung, sondern
dienen auch der Aktualisierung der Benchmark-Werte. Es liegt in der Verantwortung der
Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass die Daten mit hdchster Genauigkeit und in Uberein-
stimmung mit den unionsrechtlichen Vorgaben erhoben werden. Die zusatzlichen Datener-
fordernisse in § 12 sind fiir eine effiziente Priifung der Antragsdaten erforderlich. Dies ver-
steht sich sowohl vor dem Hintergrund der hohen wirtschaftlichen Bedeutung der kostenlo-
sen Zuteilung von Emissionsberechtigungen als auch dem Bedurfnis, Wettbewerbsverzer-
rungen zu vermeiden. Diese Notwendigkeit einer einheitlichen Anwendung der Zuteilungs-
regeln kann in dem begrenzten Zeitfenster fiir die Durchfiihrung des Zuteilungsverfahrens
nur durch die Erhebung der Bezugsdaten bereits mit der Antragstellung gewahrleistet wer-
den. § 12 basiert auf der Offnungsklausel in Artikel 15 Absatz 1 der EU-Zuteilungs-Verord-
nung. Nach dieser Regelung kénnen die Mitgliedstaaten in Ergdnzung zu den Angaben im
Zuteilungsantrag nach Artikel 4 Absatz 2 der EU-Zuteilungs-Verordnung weitere Angaben
fordern. Anhang IV der EU-Zuteilungs-Verordnung regelt ausdricklich nur den Mindestum-
fang der zu Ubermittelnden Daten. Daraus ergibt sich, dass die Mitgliedstaaten zusatzliche
Angaben bereits im Rahmen der Antragstellung verlangen kdénnen, sofern diese dazu die-
nen, eine effiziente und zeitgerechte Prifung durch die Mitgliedstaaten und damit einen
rechtmafligen Vollzug der EU-Zuteilungs-Verordnung sicherzustellen. Die neu hinzukom-
mende Pflicht zur Aufteilung in zuteilungsfahige und nicht-zuteilungsfahige Warme und zu-
teilungsfahige und nicht zuteilungsfahige Prozessemissionen ist der neu geforderten Be-
rucksichtigung der Energieeffizienz der Zuteilungselemente im Rahmen der Zuteilungsan-
passung geschuldet.

Zu § 13 (Mitteilung der nicht wesentlichen Anderungen am Plan zur Uberwachungs-
methodik):

§ 13 flihrt die Regelung des bisherigen § 8a EHV 2030 unverandert fort. Gemal Artikel 9
Absatz 3 der EU-Zuteilungs-Verordnung konnen die Mitgliedstaaten ein Datum zur Einrei-
chung von nicht wesentlichen Anderungen des Methodenplans festlegen. Um Synergieef-
fekte mit dem jahrlich zum 31. Marz zu Ubermittelnden Zuteilungsdatenbericht zu erreichen
und unterjahrige, gegebenenfalls sogar mehrfach erforderliche Mitteilungen zu vermeiden,
sind nach Satz 1 die beabsichtigten, nicht wesentlichen Anderungen des Methodenplans
zum 31. Marz des Jahres mitzuteilen, fir das sie geplant werden. Sofern sich der Ande-
rungsbedarf erst spater ergibt und die nicht wesentliche Anderung des Methodenplans erst
nach dem 31. Marz eines Jahres geplant wird, genugt es, diese zum 31. Marz des Folge-
jahres mitzuteilen.

Zu § 14 (Mitteilung zur Einstellung des Betriebs einer Anlage):

§ 14 fuhrt die Regelung des bisherigen § 8b EHV 2030 unverandert fort. Artikel 26 Absatz
2 der EU-Zuteilungs-Verordnung sieht vor, dass die Zuteilung von Emissionsberechtigun-
gen bis einschliellich 2025 ab dem Jahr, dass auf die Betriebseinstellung folgt, einzustellen
ist. Ab dem Jahr 2026 wird die Zuteilung — geman Artikel 5 Absatz 4 der Durchfihrungsver-
ordnung (EU) 2019/1842 der Kommission vom 31. Oktober 2019 in seiner ab dem 1.1.2026
gemal Artikel 1 Nummer 4 Buchstabe d der der Durchfihrungsverordnung (EU) 2025/772
der Kommission vom 16. April 2025 zur Anderung und Berichtigung der Durchfiihrungsver-
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ordnung (EU) 2019/1842 geltenden Fassung — tagesscharf ab dem Datum der Betriebsein-
stellung fur das Jahr der Betriebseinstellung gekirzt. Um dies rechtzeitig zu gewahrleisten,
muss eine Betriebseinstellung unverziglich mitgeteilt werden. Die EU-Zuteilungs-Verord-
nung trifft zum Zeitpunkt der Mitteilung der Betriebseinstellung keine Regelung. Rechts-
grundlage fur die Mitteilungspflicht ist Artikel 23 Absatz 1 der EU-Zuteilungs-Verordnung,
wonach Mitgliedstaaten Fristen fiir die Mitteilung zuteilungserheblicher Anderungen des
Betriebs von Anlagen selbstandig festlegen konnen.

Zu § 15 (Einheitliche Anlage):

§ 15 fihrt die Regelung des bisherigen § 15 der Emissionshandelsverordnung 2030 weit-
gehend unverandert fort.

Absatz 1 macht von der Verordnungsermachtigung des § 28 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe
a TEHG Gebrauch. Danach kann in einer Rechtsverordnung die Mdglichkeit der Bildung
einheitlicher Anlagen unter den Voraussetzungen des § 27 TEHG auf andere Anlagen im
Sinne von Teil A Abschnitt 2 Nummer 7 sowie 8 bis 11 des Anhangs erweitert werden. Nach
Absatz 1 kann die zustandige Behdrde auf Antrag feststellen, dass der Betrieb einer Anlage
im Sinne von Anhang 1 Teil 2 Nummer 1 bis 6, die gemeinsam mit Anlagen nach Anhang
1 Teil 2 Nummer 12 bis 22 betrieben werden, als Betrieb einer einheitlichen Anlage gilt.
Dabei mussen die in § 24 TEHG genannten Voraussetzungen vorliegen. Die Vorgaben des
europaischen Rechts, insbesondere die Vorschriften zur Emissionsberichterstattung in der
EU-Monitoring-Verordnung, dirfen der Zusammenfassung der Anlagen zu einer einheitli-
chen Anlage ebenfalls nicht entgegenstehen. Die Regelung ermdglicht den Anlagenbetrei-
bern, deren Warmeversorgungsanlagen separat genehmigt wurden, bei der Zuteilung kos-
tenloser Berechtigungen eine Gleichbehandlung mit Anlagenbetreibern, deren Warmever-
sorgungsanlagen gemeinsam mit der Haupttatigkeit genehmigt wurden. Die Regelung ver-
meidet zudem die absehbare Komplexitat der Zuteilung bei anlagenuberschreitendem War-
metransport flir emissionshandelspflichtige Anlagen desselben Betreibers am selben
Standort. Fir die Berichterstattung ergibt sich durch die Zusammenfassung von Anlagen
eine hdhere Genauigkeit bei der Emissionsberichterstattung, insbesondere mit Blick auf die
Aktivitatsraten von Stoffstromen, da die Aufteilung der Stoffe auf mehrere Anlagen am
Standort in der Regel mit weniger genauen Messgeraten erfasst wird. Keine einheitlichen
Anlagen bilden kdnnen die Anlagen nach Anhang 1 Teil 2 Nummer 1 bis 6 untereinander
sowie nicht mit Anlagen nach Anhang 1 Teil 2 Nummer 23 bis 32. Fur diese Anlagen besteht
kein Bedarf einer Zusammenfassung zu einer einheitlichen Anlage, eine enge 1:1-Bezie-
hung von Industrietatigkeit und Verbrennungstatigkeit desselben Betreibers ist bei diesen
Anlagen in aller Regel nicht gegeben.

Absatz 2 macht von der Verordnungsermachtigung des § 28 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe
b TEHG Gebrauch. Die aufgrund der Bildung einheitlicher Anlagen umfassende Anlagen-
verbundbetrachtung macht das Berichten jahrlicher Produktionsmengen auf Anlagenebene
innerhalb der Glocke fiir Plausibilisierungszwecke erforderlich. Solche Produkte sind Stein-
kohlenkoks, Sinter, Roheisen, Rohstahl, weiterverarbeiteter Stahl, Gusseisen und sonstige
Produkte. Nur in dem Fall, dass sich die in den Anlagen hergestellten Produkte keinem der
zuvor genannten Produkte zuordnen lassen, sind diese unter der Bezeichnung ,sonstige
Produkte® zu berichten und naher zu beschreiben.

Absatz 3 macht von der Verordnungsermachtigung des § 28 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe
¢ TEHG Gebrauch. Dadurch werden faktisch integrierte, aber genehmigungsrechtlich ge-
trennte Anlagen in der Mineraldlindustrie verbindlich zu einer einheitlichen Anlage zusam-
mengefasst. Fir den Raffineriesektor ist abweichend von den sonstigen Sektoren nicht ein
Produktbenchmarking, sondern ein integrativer Ansatz als Allokationsgrundlage vorgese-
hen, der die zum technischen Verbund gehdrenden Teilanlagen zusammenfasst und Uber-
greifend die emissions- relevanten Effekte des Stoff- und Warmeverbunds beriicksichtigt.
Auf Teilanlagen ist die vorgesehene Methode nicht anwendbar. Ohne einheitliche Anlage
musste — wie auch fur kleine, atypische Anlagen der Mineraldlverarbeitung vorgesehen —
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auf einen Fallback-Ansatz zurtickgegriffen werden. So werden durch diese Regelung auch
Anlagen der neu aufgenommenen Téatigkeiten desselben Betreibers wie bisher der Raffine-
rie zugeordnet. Die Anlagen des Raffineriesektors sind bereits jetzt mehrheitlich auf Antrag
als einheitliche Anlage zusammengefasst, sofern sie nicht ohnehin gemeinsam genehmigt
sind. Die verbindliche Beibehaltung dieser einheitlichen Anlagen tragt zur Kontinuitat der
Emissionsberichtspriifung bei, u.a. da Abweichungen von den bisher als Zeitreihen aufge-
nommenen Stoffstromdaten weiterhin erkennbar waren.

Absatz 4 dbernimmt inhaltlich unverandert die bisherige Regelung des § 15 Absatz 4 EHV
2030 zur Vorrangigkeit nachtraglicher unmittelbar geltender EU-Rechtsakte.

Zu § 16 (Befreiung von Kleinemittenten):

§ 16 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 16 EHV 2030. Nach der Verordnungser-
machtigung in § 28 Absatz 2 TEHG kdnnen Anlagen in dem von Artikel 27 und 27a der EU-
Emissionshandelsrichtlinie gesetzten Rahmen in den beiden Zuteilungszeitraumen der
Handelsperiode 2021 bis 2030 vom Emissionshandelssystem ausgenommen werden. Die
Betreiber von Kleinanlagen mit jahrlichen Gesamtemissionen von weniger als 15 000 Ton-
nen nach § x kdnnen beantragen, dass sie von der Abgabepflicht ausgenommen werden.
Im Gegenzug fir die Pflichtenbefreiung unterliegen diese Anlagen fiir die Dauer der Befrei-
ung gleichwertigen Malinahmen. Darlber hinaus gelten fir die befreiten Anlagen Erleich-
terungen bei Uberwachung und Emissionsberichterstattung.

Absatz 1 bestimmt die Grundlagen der Regelung. Anlagenbetreiber haben gegenuber der
zustandigen Behoérde einen Anspruch auf Befreiung von der Abgabepflicht nach § 7 Absatz
1 TEHG, wenn sie in jedem Jahr eines nach Absatz 2 festgelegten Bezugszeitraums weni-
ger als 15 000 Tonnen Kohlendioxidaquivalent emittiert haben und sich zur Durchfiihrung
einer gleichwertigen Mallnahme nach § 18 verpflichten. Als weitere verfahrensrechtliche
Voraussetzung fur die Befreiung ist nach Absatz 1 Nummer 3 erforderlich, dass die Euro-
paische Kommission keine Einwande nach Artikel 27 Absatz 2 der EU-Emissionshandels-
richtlinie gegen die Befreiung erhebt.

Absatz 2 legt den Bezugszeitraum fir jeden der beiden Zuteilungszeitrdume innerhalb der
Handelsperiode 2021-2030 fest, in denen die Emissionsgrenze nicht Uberschritten sein
darf. Der Bezugszeitraum umfasst wie bereits in § 16 Absatz 2 der bislang geltenden EHV
2030 jeweils das flinfte bis dritte Kalenderjahr vor dem Beginn des jeweiligen Zuteilungs-
zeitraums, also die Jahre 2016-2018 flr den Zuteilungszeitraum 2021-2025 und die Jahre
2021-2023 fiir den Zuteilungszeitraum 2026-2030.

Absatz 3 setzt die in Artikel 27 Absatz 1 der EU-Emissionshandelsrichtlinie vorgegebene
Einschrankung um, dass die Privilegierung nur gewahrt werden darf fur Energieanlagen mit
einer Feuerungswarmeleistung von weniger als 35 MW und Anlagen, die keine Restgase
oder Warme mit einer anderen Anlage austauschen. Innerhalb des ETS-1 fihrt die Anwen-
dung der Zuteilungsregeln in diesen Fallen dazu, dass flr einen Teil der Emissionen die
Abgabepflicht bei der emittierenden Anlage verbleibt, wahrend die Zuteilung einer anderen
Anlage zugerechnet wird. Um auch in diesen Fallen das Risiko von Doppelzahlungen aus-
zuschlieRRen, ist die Privilegierung fir diese Anlagen ausgeschlossen.

Absatz 4 enthalt die klarstellende Regelung, dass fir die Dauer der Befreiung kein Zutei-
lungsanspruch nach § 23 Absatz 1 TEHG besteht. Umgekehrt ergibt sich aus Absatz 4
auch, dass eine Ablehnung des Befreiungsantrags keine Auswirkungen auf einen parallel
gestellten Zuteilungsantrag hat. Wenn die Voraussetzungen flr eine Befreiung also nicht
gegeben sind, nimmt die Anlage regular am Emissionshandelssystem teil und erhalt — bei
entsprechender Antragstellung — eine Zuteilung kostenloser Berechtigungen.

Zu § 17 (Form und Inhalt des Antrags):

§ 17 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 17 EHV 2030.
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Die Befreiung wird nach Absatz 1 Satz 1 nur auf Antrag des Betreibers gewahrt. Damit
haben die Betreiber von Kleinanlagen die Mdglichkeit zu entscheiden, ob sie am regularen
Emissionshandelssystem teilnehmen oder die Privilegierung in Anspruch nehmen. Die in
Absatz 1 Satz 2 festgelegte Antragsfrist ist ahnlich wie die Antragsfrist fur die kostenlose
Zuteilung nach § 23 Absatz 2 TEHG geregelt, wobei fur die Bekanntgabe des Endes der
Antragsfrist wegen der weniger komplexen Antragstellung ein einmonatiger Vorlauf aus-
reicht. Absatz 1 Satz 3 enthalt eine Praklusionsregel analog zu § 23 Absatz 2 Satz 5 TEHG.
Absatz 2 legt, inhaltlich unverandert gegenuiber dem bisherigen § 17 Absatz 2 EHV 2030,
die flr den Antrag auf Befreiung erforderlichen Angaben fest.

Zu § 18 (Gleichwertige MaRnahme):

§ 18 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 18 Absatz 1 EHV 2030. Der Betreiber
hat mit dem Antrag auf Befreiung von der Abgabepflicht eine von zwei Mallnahmen zu
wahlen, die mit den Wirkungen einer Einbeziehung in das Emissionshandelssystem ver-
gleichbar sind: Bei diesen beiden alternativen Mallinahmen handelt es sich entweder um
die Zahlung eines Ausgleichsbetrages fur ersparte Kosten des Erwerbs von Emissionsbe-
rechtigungen oder um eine Selbstverpflichtung zu Emissionsminderungen, deren Umfang
der allgemeinen Verringerung der gemeinschaftsweiten Menge der vergebenen Zertifikate
nach Artikel 9 und 9a der EU-Emissionshandelsrichtlinie in der dritten und vierten Handels-
periode des EU-Emissionshandels entspricht. Die beiden Mallnahmen zielen jeweils auf
die Reduzierung der mit der Einbeziehung in das EU-Emissionshandelssystem verbunde-
nen Transaktionskosten; die Anreize des EU-Emissionshandelssystems sollen jedoch auch
fur diese Anlagen als gleichwertiger Beitrag erhalten bleiben, entweder in Form des CO2-
Preissignals oder Uber erreichte Emissionsminderungen. Die konkrete Ausgestaltung der
gleichwertigen Mallinahmen ist in den §§ 19 und 20 geregelt.

Zu § 19 (Ausgleichsbetrag):
§ 19 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 19 EHV 2030.

Wenn der Betreiber als gleichwertige Malinahme den Ausgleichsbetrag gewahlt hat, be-
steht nach Absatz 1 wahrend der Dauer der Befreiung fur jedes Berichtsjahr die Pflicht zur
Zahlung dieses Ausgleichsbetrages als Kompensation fur die ersparten Kosten des Er-
werbs von Berechtigungen. Als Gegenleistung fir den geleisteten Ausgleichsbetrag erhal-
ten Anlagenbetreiber eine finanziell gleichwertige Befreiung von der Abgabepflicht und da-
mit auch eine Befreiung von der finanziellen Belastung, die bei einem Verbleib im Handels-
system dem Aufwand zur Deckung des Zukaufbedarfs entspricht.

Die Absatze 2 und 3 enthalten die Vorgaben zur Berechnung des Ausgleichsbetrages.
Durch den Ausgleichsbetrag werden die Betreiber der Kleinanlagen im Hinblick auf den
CO2-Preis fiur die Emissionen aus ihren Anlagen mit den Anlagenbetreibern im regularen
Emissionshandel gleichgestellt, da sie einen CO2-Preis flr den Teil der Emissionen zahlen,
der bei einer vergleichbaren Anlage im EU-Emissionshandel nicht von einer kostenlosen
Zuteilung abgedeckt ist. Der Ausgleichsbetrag ist das Produkt aus der anzusetzenden
Menge an Berechtigungen, die dem Zukaufbedarf fiir das jeweilige Berichtsjahr entspricht,
und dem Durchschnittspreis der Versteigerungen nach § 10 TEHG in diesem Berichtsjahr
oder dem Kalenderjahr vor dem Berichtsjahr, je nachdem, welcher der beiden Durch-
schnittspreise der geringere ist. Die meisten Marktanalysten erwarten fur die Handelsperi-
ode 2021-2030 einen ansteigenden CO2-Preis. In dieser Situation fihrt die Auswahl auf
das Jahr mit dem niedrigeren Durchschnittspreis zu einem Preisvorteil fir die Betreiber von
Kleinanlagen. Dieser Preisvorteil dient jedoch auch als Ausgleich gegeniber der Mdglich-
keit von Betreibern emissionshandelspflichtiger Anlagen, ihren Zukaufbedarf auch in Zeiten
niedrigerer Zertifikatspreise decken zu kdnnen. Der fir die Berechnung des Ausgleichsbe-
trages relevante Zukaufbedarf ergibt sich aus der Differenz zwischen der Emissionsmenge
der Anlage im jeweiligen Berichtsjahr und der Menge an Berechtigungen, die der Anlage
anstelle der Kleinemittenten-Befreiung nach den Vorgaben des § 23 TEHG kostenlos zu-
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geteilt worden ware. Absatz 3 Satz 2 regelt die Situation, dass bei einer Kleinanlage die
Emissionsmenge in einem Berichtsjahr geringer ist als die hypothetische Zuteilungsmenge
fur dieses Jahr. In diesem Fall entfallt die Pflicht zur Zahlung eines Ausgleichsbetrages.
Stattdessen hat der Betreiber der Kleinanlage die Méglichkeit, den rechnerischen Uber-
schuss in das Folgejahr zu Ubertragen und im Folgejahr bei der Berechnung der anzuset-
zenden Menge zusatzlich anzurechnen. Im Fall eines besonders hohen rechnerischen
Uberschusses in einem Berichtsjahr oder bei einem Uberschuss in mehreren Berichtsjah-
ren kann die Differenz innerhalb desselben Zuteilungszeitraums auch Gber mehrere Jahre
angerechnet werden.

Absatz 4 regelt fir den Fall nicht ordnungsgemafer Emissionsberichterstattung die ersatz-
weise Schatzung der Emissionsmenge der Kleinanlage durch das UBA.

Absatz 5 Satz 1 dient dem Ziel, den Betreibern der befreiten Kleinanlagen Rechtssicherheit
Uber die Hohe des von ihnen zu leistenden Ausgleichsbetrages zu verschaffen. Hierflr setzt
die zustandige Behdrde im Befreiungsbescheid die Héhe der hypothetischen Zuteilungs-
menge fur die Jahre des jeweiligen Zuteilungszeitraums fest. Die Berechnung des Aus-
gleichsbetrages ergibt sich danach fiir jedes Berichtsjahr aus drei feststehenden GroRen:
Die Differenz aus der Emissionsmenge (Emissionsbericht) und der hypothetischen Zutei-
lungsmenge (Befreiungsbescheid) ergibt den Zukaufbedarf — gegebenenfalls reduziert um
eine rechnerische Uberschussmenge aus dem Vorjahr. Der maRgebliche Preis fiir Berech-
tigungen fur das jeweilige Berichtsjahr wird von der zustandigen Behoérde verdffentlicht. Im
Falle eines fehlerhaften Emissionsberichts wird auch der Ausgleichsbetrag nachtraglich
korrigiert. Mit der Festsetzung der hypothetischen Zuteilungsmenge bereits im Befreiungs-
bescheid ist eine Ubertragung des Systems der Zuteilungsanpassungen bei Produktions-
veranderungen gegentber der Basisperiode auf die Privilegierung von Kleinanlagen nicht
mdglich. Daher schliel3t Absatz 5 Satz 2 eine Anpassung der hypothetischen Zuteilungs-
menge wahrend des jeweiligen Zuteilungszeitraums aus. Dies kann sich je nach der Pro-
duktionsentwicklung der Anlage unterschiedlich auswirken. Daher kann es fir Kleinanla-
gen, die in dem jeweiligen Zuteilungszeitraum eine starke Produktionssteigerung erwarten,
unter Umstanden vorteilhafter sein, die Befreiung nach § 16 nicht in Anspruch zu nehmen.

Absatz 6 regelt die Zahlung des Ausgleichsbetrages. Aus den Berechnungsgrundlagen
nach Absatz 4 ergibt sich flir jedes Berichtsjahr ein feststehender Zahlungsbetrag, der bis
zum 30. April des Folgejahres an die zustandige Behorde zu leisten ist. Die Zahlung stellt
eine Schickschuld dar und muss bis zum 30. April bei der Bundeskasse eingegangen sein.
Die Zahlungsfrist entspricht den Vorgaben fir die Abgabepflicht innerhalb des EU-Emissi-
onshandels. Dementsprechend wird auch die Hohe des Ausgleichsbetrages nicht durch
einen Zahlungsbescheid festgesetzt. Erst wenn der Ausgleichsbetrag nicht rechtzeitig in
ausreichender Hohe geleistet wurde, erlasst die zustandige Behorde ein Zahlungsbescheid
Uber den ausstehenden Betrag als Grundlage fir das Verwaltungsvollstreckungsverfahren.
Nach Absatz 6 Satz 2 ist bei verspateter Zahlung ein typisierter Verspatungszuschlag zu
leisten. Im Falle der verspateten Zahlung des Ausgleichsbetrages ist als maligeblicher Zer-
tifikatepreis nicht der niedrigere Versteigerungspreis aus dem Berichtsjahr oder dem Jahr
vor dem Berichtsjahr mafRgeblich, sondern der hohere der beiden Jahreswerte. Der Ver-
spatungszuschlag kommt insbesondere in zwei Fallgruppen zur Anwendung. Zum einen in
den Fallen, in denen ein Betreiber zur Berechnung des Ausgleichbetrages eine geringere
Emissionsmenge ansetzt als er tatsachlich berichtet hat. Und zum anderen in den Fallen,
in denen der Anlagenbetreiber einen fehlerhaften Emissionsbericht abgegeben hat und der
Emissionsbericht nachtraglich korrigiert werden muss. In diesen Fallen ist bei der Neube-
rechnung des Ausgleichsbetrages fir den nicht fristgerecht geleisteten Betrag der hohere
Zertifikatepreis anzusetzen. Bei fehlerhafter Emissionsberichterstattung kommt dartber
hinaus die Verhdngung eines Bul}geldes nach § 49 Absatz 1 Nummer 1 Treibhausgas-
Emissionshandelsgesetz in Betracht.

Die Regelung in Absatz 7 stellt klar, dass im Falle einer Uberzahlung ein Riickerstattungs-
anspruch besteht.
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Nach Absatz 8 flieRen die Einnahmen aus den Ausgleichszahlungen in das Sondervermo-
gen ,Klima- und Transformationsfonds®.

Zu § 20 (Selbstverpflichtung zu Emissionsminderungen):

§ 20 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 20 EHV 2030, wobei die prozentuale
Reduzierung der Gesamtemissionen und die diesbezlglichen Basiswert-Bezugsjahre ge-
genuber der bislang geltenden Regelung aktualisiert werden. Alternativ zur Zahlung des
Ausgleichbetrages nach § 19 kann der Betreiber einer Kleinanlage auch die Verpflichtung
zur Emissionsminderung als gleichwertige MaRnahme wahlen. Diese Mallnahme geht vom
Grundansatz aus, dass eine Emissionsminderung dann mit der Minderungsleistung des
EU-Emissionshandels gleichwertig ist, wenn die Emissionen der Anlage im gleichen Um-
fang zurtickgehen wie die Gesamtmenge der verfugbaren Zertifikate in der Handelsperiode
2021-2030.

Daher legt Absatz 1 als jahrlichen Zielwert ab 2024 eine Emissionsminderung von jahrlich
4,3 Prozent und ab dem Jahr 2028 von jahrlich 4,4 Prozent gegenliber dem Basiswert fest.

In Absatz 2 ist der Basiswert zur Ermittlung der Emissionsminderung festgelegt. Fir die
Berechnung des Basiswertes werden die durchschnittlichen Emissionen der Anlage in den
Jahren 2019-2023 herangezogen. Diese Periode entspricht derselben Periode, die inner-
halb des EU-Emissionshandels fur die Berechnung der kostenlosen Zuteilung maf3geblich
ist. Als Methode zur Durchschnittsbildung wird der Median der Emissionsmengen 2019-
2023 gebildet, da diese Form der Durchschnittsbildung extreme Emissionsabweichungen
in einzelnen Jahren innerhalb der Periode verlasslicher eliminiert als die Durchschnittsbil-
dung Uber das arithmetische Mittel. Der Median wird beginnend von der Mitte des Basis-
zeitraums um den entsprechenden linearen Reduktionsfaktor im Zuteilungszeitraum 2021
bis 2025 (2022 und 2023 um je 2,2 Prozent pro Jahr; 2024 und 2025 um je 4,3 Prozent pro
Jahr) verringert, um die Entwicklung des Gesamt-,Caps® in diesem Zeitraum abzubilden.
Das Jahr 2021 stellt die Mitte des Basiszeitraums dar. Somit verbleiben bis zum Ende des
Zuteilungsraums 2025 vier Jahresschritte fur die Anrechnung. Der um insgesamt 13 Pro-
zent (zweimal 2,2 Prozent plus zweimal 4,3 Prozent) reduzierte Median ergibt den Basis-
wert. FUr die Jahre 2026 und 2027 wird dieser Basiswert um den linearen Reduktionsfaktor
von 4,3 Prozent pro Jahr verringert. Ab dem Jahr 2028 wird dieser um 4,4 Prozent pro Jahr
verringert. Der lineare Reduktionsfaktor richtet sich nach den unionsrechtlichen Vorgaben
in Artikel 9 der EU-Emissionshandelsrichtlinie, um zu gewahrleisten, dass die Minderungs-
leistung des EU-ETS 1 auch im Falle einer Befreiung erreicht wird, indem die Emissionen
der Kleinanlage in dem gleichen Umfang zuriickgehen wie die Gesamtmenge der verflg-
baren Zertifikate fir den Zuteilungszeitraum 2026 bis 2030.

Absatz 3 dient dem Ziel, den Betreibern der befreiten Kleinanlagen Rechtssicherheit tber
die Emissions-Zielwerte fur die einzelnen Jahre zu verschaffen. Hierfir setzt das UBA im
Befreiungsbescheid die Zielwerte fiir die Jahre des jeweiligen Zuteilungszeitraums fest.

Absatz 4 regelt die Rechtsfolge, sofern die Anlage den Zielwert fir die Emissionsminderung
in einem Jahr des Zuteilungszeitraums nicht erreicht. In diesem Fall hat der Betreiber einen
Uberschreitungsbetrag zu leisten. Die Berechnung des Uberschreitungsbetrages folgt der-
selben Systematik wie die Berechnung des Ausgleichsbetrages nach § 19.

Die Regelung in Absatz 5 erdffnet dem Betreiber der Kleinanlage die Moglichkeit, im Falle
der Ubererfiillung des Zielwertes in einem Berichtsjahr die entsprechende Emissionsmenge
auf seine Verpflichtung im Folgejahr anzurechnen. So entfallt die Verpflichtung zur Zahlung
des Uberschreitungsbetrages in einem Berichtsjahr, wenn die Uberschreitung des Zielwer-
tes im Berichtsjahr kleiner ist als die Unterschreitung des Zielwertes im Vorjahr. Bei einer
besonders hohen Ubererfiillung des Zielwertes in einem Berichtsjahr oder bei einer Uber-
erfullung des Zielwertes in mehreren Berichtsjahren kann die Differenz innerhalb desselben
Zuteilungszeitraums auch Uber mehrere Jahre angerechnet werden.
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Fir die Leistung des Uberschreitungsbetrages gelten nach Absatz 6 dieselben Regeln wie
fur die Leistung des Ausgleichsbetrages.

Zu § 21 (Erléschen der Befreiung):

§ 21 entspricht dem bisherigen § 21 EHV 2030. Nach § 21 erlischt die Befreiung automa-
tisch, wenn die Anlage in einem Jahr wahrend des jeweiligen Zuteilungszeitraums Gesam-
temissionen von 25 000 Tonnen Kohlendioxidaquivalent oder mehr aufweist. Der Betreiber
unterliegt dann mit der betreffenden Anlage ab dem Jahr der Uberschreitung der Emissi-
onsgrenze wieder allen Pflichten nach dem TEHG. Der Schwellenwert von 25 000 Tonnen
liegt deutlich oberhalb des Schwellenwertes flir die Befreiung von 15 000 Tonnen. Damit
entsteht ein ,Sicherheitspuffer®, der es im Regelfall ausschliel3t, dass befreite Kleinanlagen
im Verlauf des Zuteilungszeitraums wieder den regularen Pflichten der emissionshandels-
pflichtigen Anlagen unterliegen und eine kostenlose Zuteilung aus den nationalen Verstei-
gerungsmengen erhalten.

Zu § 22 (Offentlichkeitsbeteiligung):

§ 22 entspricht dem bisherigen § 22 EHV 2030 und setzt Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe d
der EU-Emissionshandelsrichtlinie um. Die zustandige Behorde ist verpflichtet, die Vertrau-
lichkeit von Geschafts- und Betriebsgeheimnissen, die ihr im Rahmen des Vollzugs dieser
Regelung bekannt werden, auch im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung zu wahren.

Zu § 23 (Erleichterungen bei Uberwachung und Berichterstattung):

§ 23 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 23 EHV 2030 und gewahrt fur die Dauer
der Befreiung Erleichterungen bei den grundsatzlich fortbestehenden Pflichten zur Vorlage
eines Uberwachungsplans und zur Emissionsberichterstattung nach den Vorgaben der Mo-
nitoring-Verordnung und der Akkreditierungs- und Verifizierungsverordnung:

Absatz 1 reduziert die grundsatzlich jahrliche bestehende Verifizierungspflicht des Emissi-
onsberichtes fur Kleinanlagen auf eine einmalige Verifizierung innerhalb eines Zuteilungs-
zeitraums, bezugnehmend jeweils auf dessen drittes Jahr. Damit reduzieren sich die Veri-
fizierungskosten bei diesen Anlagen um 80 Prozent. Kleinanlagen mit dauerhaft besonders
geringen Emissionen von weniger als 5 000 Tonnen Kohlendioxidaquivalent pro Jahr sind
von der Verifizierungspflicht vollstdndig befreit, solange die Jahresemissionsmenge weni-
ger als 5 000 Tonnen Kohlendioxidaquivalent betragt. Neu aufgenommen wird gegentber
dem bisherigen § 23 Absatz 1 EHV 2030 eine Regelung zur Uberschreitung der Grenze
von 5 000 Tonnen Kohlendioxidaquivalent durch die Anlage innerhalb des Zuteilungszeit-
raums: auch in diesem Fall muss der Emissionsbericht des dritten Jahres des Zuteilungs-
zeitraums verifiziert werden; sofern die Uberschreitung erst nach dem dritten Jahr des Zu-
teilungszeitraums erfolgt, muss der Emissionsbericht fur dasjenige Jahr verifiziert werden,
in dem die erstmalige Uberschreitung stattgefunden hat.

Absatz 2 sieht ebenso wie schon der bisherige § 23 Absatz 2 EHV 2030 zwei Erleichterun-
gen bei der Erstellung des Uberwachungsplans vor. So geniigt nach Nummer 1 im regula-
ren Uberwachungsplan fiir die Handelsperiode 2021-2030 zur Darstellung der innerbetrieb-
lichen Verfahren zur Uberwachung und Berichterstattung eine listenmaRige Darstellung
dieser Verfahren. Nummer 2 beschrankt die grundsatzlich bestehende Pflicht, bei erhebli-
chen Anderungen unverziglich einen angepassten Uberwachungsplan zur Genehmigung
einzureichen, auf drei Fallgruppen besonders relevanter Betriebsanderungen, um administ-
rativen Aufwand bei Betreibern zu reduzieren.

Die Absatze 3 und 4 regeln gegenlber der bislang geltenden Regelung unverandert die
Privilegierung von Anlagen mit Emissionen von weniger als 5 000 Tonnen Kohlendioxi-
daquivalent hinsichtlich der Erleichterung bei Analysenachweisen und der Freistellung von
der Pflicht zur Vorlage des Verbesserungsberichts.
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Absatz 5 befreit wie bereits die bislang geltende Regelung von der Pflicht zur jahrlichen
Mitteilung der Aktivitatsrate der Anlage, wie sie im Rahmen der kinftigen Dynamisierung
der Zuteilung erforderlich ware.

Zu § 24 (Anwendungsbeschrankungen):

§ 24 macht von der Verordnungsermachtigung nach§ 44 Absatz 1 Nummer 10 TEHG Ge-
brauch, insoweit fiir die angefiihrten Entstehungstatbestande nach § 14 Absatz 2 und § 23
Absatz 1 oder 1a des Energiesteuergesetzes die Anwendung in der reinen Berichterstat-
tungsphase 2024 bis 2026 fiir die Uberwachung und Berichterstattung eingeschrankt wird.
Eine Darstellung im Uberwachungsplan und im Emissionsbericht ist insoweit fiir Brennstoff-
mengen entbehrlich, die aufgrund dieser Entstehungstatbestande dem Anwendungsbe-
reich unterliegen.

Die Anwendungsbeschrankung hinsichtlich § 14 Absatz 2 des Energiesteuergesetzes (Un-
regelmafigkeiten bei der Beférderung) begriindet sich mit der Auslegung der Europaischen
Kommission, wonach im Fall von UnregelmaRigkeiten im Sinne der Artikel 6 Absatz 7 und
Artikel 9 der Verbrauchsteuerrichtlinie (EU) 2020/262 vom 19. Dezember 2019 eine Ver-
wendung als Kraft- oder Heizstoff in EU-ETS-2-Sektoren nicht anzunehmen ist, und diese
daher energiesteuerrechtlich erfassten Brennstoffmengen nicht dem EU-ETS 2 unterfallen
(vgl. Europaische Kommission, The Monitoring and Reporting Regulation — General
guidance for ETSZ2 regulated entities, vom 26.3.2024, S. 26).

Die Anwendungsbeschrankung hinsichtlich § 23 Absatz 1 oder 1a des Energiesteuergeset-
zes begrindet sich insbesondere aus dem spaten Zeitpunkt des Inkrafttretens des TEHG-
Europarechtsanpassungsgesetzes 2024, mit dem der EU-ETS 2 in nationales Recht um-
gesetzt wurde. Brennstoffe, die unter die Entstehungstatbestande nach § 23 Absatz 1 oder
1a EnergieStG fallen, sind derzeit nicht vom nationalen Emissionshandel nach dem BEHG
erfasst. Fur Verantwortliche, die diese Brennstoffe aufgrund dieser Regelung in Verkehr
bringen, kénnen daher nicht an bereits bestehende Uberwachungs- und Ermittlungsmetho-
den nach dem BEHG anknuipfen. Fir Verantwortliche, welche ausschlieBlich dem § 23
EnergieStG unterfallende Brennstoffe in Verkehr bringen, greift also die in § 41 Absatz 4
Satz 1 TEHG vorgesehene Fiktion einer Emissionsgenehmigung Uber den bestehenden
BEHG-Uberwachungsplan nicht. Fiir diese Félle stellt die spate nationale Umsetzung des
EU-ETS 2 daher eine auRerordentliche Belastung dar. Dies gilt insbesondere fir die Imple-
mentierung der notwendigen Uberwachungs- und Ermittlungsmethoden. Der Verzicht auf
einen Uberwachungsplan und eine Berichterstattung in der reinen Berichtsphase bis ein-
schliel3lich des Jahres 2026 soll dieser Belastung Rechnung tragen und den Implementie-
rungsprozess erleichtern. Die Pflicht zur Beantragung einer Emissionsgenehmigung bleibt
davon unberulhrt.

Zu § 25 (Eroffnung von Besitzkonten fiir Verantwortliche):

Die Einflhrung des EU-ETS 2 erfordert die Einrichtung von Besitzkonten fir Verantwortli-
che nach MalRgabe des Artikels 15b der EU-Register-Verordnung. Diese Besitzkonten wer-
den auf Antrag des Verantwortlichen vom UBA als nationalem Verwalter des Unionsregis-
ters erdffnet (Artikel 15b Absatz 1 und 2 der EU-Register-Verordnung). Bei der Eréffnung
der Besitzkonten kann das UBA bereits vorliegende Angaben aus dem nationalen Emissi-
onshandelssystem (nEHS) heranziehen (Artikel 15b Absatz 6 der EU-Register-Verord-
nung). Neben diesem neuen Besitzkonto fir Verantwortliche im Unionsregister missen die
bisherigen Compliance-Konten des nEHS bis zu dessen vollstandiger Abwicklung bestehen
bleiben, um die Erflllung der Berichts- und Abgabepflichten des nEHS bis zu dessen Ablo-
sung durch den EU-ETS 2 gewahrleisten zu kénnen. Nach der Gesetzesbegriindung des
TEHG soll das zustandige UBA die Registerkonten der Verantwortlichen aus dem nationa-
len Emissionshandelsregister in das Unionsregister — soweit technisch méglich — automa-
tisiert Uberflhren, so dass sich der zusatzliche Erfullungsaufwand fur die Verantwortlichen
auf das unvermeidbare MindestmaR beschrankt.
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Mit Absatz 1 werden die Kontoinhaber eines Compliance-Kontos des nEHS verpflichtet,
den nach Artikel 15b Absatz 1 der EU-Register-Verordnung erforderlichen Antrag tber den
Weg ihres Zugangs zum nationalen Emissionshandelsregister zu stellen und ihre Kontoda-
ten so zu vervollstandigen, dass dem fur die Registerfihrung zustdandigen UBA zum Stich-
tag fur die Eréffnung der Besitzkonten fur Verantwortliche im Unionsregister alle erforderli-
chen Angaben vorliegen, um diese Besitzkonten ohne erneute Angabe der bereits vorlie-
genden Daten er6ffnen zu kénnen. Rechtsgrundlage dafir ist Artikel 15b Absatz 6 der EU-
Register-Verordnung. Notwendig fur die Eréffnung eines Besitzkontos im Unionsregister ist
neben der beim Unionsregister zu beantragenden Unique Registry Identity (URID) fir jede
kontobevollmachtigte Person die Ernennung von kontobevollmachtigten Personen flir das
Besitzkonto des Unionsregisters. Der Bestimmung einer kontobevollmachtigten Person flr
das Compliance-Konto des nEHS nach §§ 25 ff. BEHV kann nicht enthommen werden,
dass und inwieweit der Kontoinhaber die bisher fiir das Compliance-Konto bevolimachtigte
Person auch flr das neu einzurichtende Besitzkonto fiir beaufsichtigte Unternehmen be-
traut. Ferner verlangt die EU-Register-Verordnung die Bestimmung von zwei kontobevoll-
machtigten Personen, denen jeweils besondere Rollen zuzuweisen sind, wahrend flr das
Compliance-Konto des nEHS nach § 25 Absatz 1 BEHV die Bestimmung einer kontobe-
volimachtigten Person genugt. Die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt auch fur Inhaber eines
Compliance-Kontos im Status ,ausschlielllich Abgabe*, die im Rahmen eines Antrags auf
erleichterte Kontoeréffnung geman § 21 Absatz 3 und 4 BEHV mit geringeren Datenanfor-
derungen erdffnet worden sind. Auch diese bendtigen kiinftig ein Besitzkonto fir beaufsich-
tigte Unternehmen, das die Anforderungen der EU-Register-Verordnung erfullt. Die Frist-
bestimmung folgt der unionsweit geltenden Frist flir die Datenlbermittlung bei der Einflih-
rung des EU-ETS 2 gemal Artikel 15b Absatz 7 EU-Register-Verordnung. Die Ausnahme
in Absatz 1 Satz 2 tragt dem Umstand Rechnung, dass ein Verantwortlicher, der ab dem
1.1.2025 keine Tatigkeit im Sinne des Teils B Abschnitt 2 des Anhangs zum TEHG mehr
ausubt und deshalb nicht mehr der ab dem Berichtsjahr 2025 geltenden Berichtspflicht §
43 Absatz 1 TEHG unterliegt, kein Besitzkonto bendtigt. Fur die Erfullung der Berichtspflicht
fur das Jahr 2024 gemaR § 43 Absatz 2 TEHG ist vor dem Hintergrund von Artikel 15b
Absatz 8 der EU-Register-Verordnung noch kein Besitzkonto erforderlich.

Mit Absatz 2 wird geregelt, dass das UBA von der durch Artikel 15b Absatz 6 der EU-Re-
gisterverordnung eroffneten Mdoglichkeit einer Erdffnung der Besitzkonten unter Ruckgriff
auf die zum nEHS vorhandenen Daten Gebrauch macht. Die Regelung durch Rechtsver-
ordnung stellt zugleich sicher, dass die Voraussetzungen flr die Weitergabe personenbe-
zogener Daten von kontobevollmachtigten Personen oder Kontoinhabern an das Unionsre-
gister auf gesetzlicher Grundlage in Ubereinstimmung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe ¢
und d sowie Absatz 2 und 3 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverord-
nung) auch ohne gesonderte Einwilligung der Betroffenen erfillt sind.

Zu § 26 (Vereinfachungen im Falle der steuerfreien Verwendung nach § 37 Absatz 2
Satz 1 Nummer 3 oder Nummer 4 des Energiesteuergesetzes):

§ 26 macht von der Verordnungsermachtigung nach § 44 Absatz 1 Nummer 4 und Nummer
5 TEHG Gebrauch und regelt Erleichterungen im Falle der steuerfreien Verwendung nach
§ 37 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 oder Nummer 4 EnergieStG fir den Brennstoff Kohle. In
den genannten Fallen entsteht die Pflicht nach dem ETS 2 unmittelbar mit der Verwendung
der Kohle. Aufgrund dessen ergeben sich flr ,energiesteuerfreie” Kohle keine besonderen
Abzugs- bzw. Abweichungsmdglichen mit Ausnahme der Bertcksichtigung eines Anteils-
faktor. Dieser ist jedoch nach § 30 zwingend vorgegeben.

In Absatz 1 Nummer 1 ist daher geregelt, dass es nur fir die Jahre 2025 bis 2026 hinsicht-
lich der steuerfreien Verwendung von Kohlen nach § 37 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 oder
Nummer 4 EnergieStG keiner Darstellung der Uberwachungsmethoden in einem ETS-2-
Uberwachungsplan bedarf. Hintergrund ist, dass die Uberwachungsmethodik auf der Me-
thodik des BEHG-Uberwachungsplans basiert. Eine zusatzliche Darstellung im ETS-2-
Uberwachungsplan ist daher in der reinen Berichtsphase 2025-2026 entbehrlich.
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Die in Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 vorgesehenen Vereinfachungsmaoglichkeiten hin-
sichtlich der Berichterstattung fur die Jahre 2025 bis 2026 bauen hierauf auf. Es wird klar-
gestellt, dass in der Berichterstattung der Anteilsfaktor anzuwenden ist. Soweit dariber hin-
aus eine zwingende Identitat mit den nEHS-Daten besteht, bedarf es in diesem Fallen kei-
ner ausfuhrlichen Darstellung im Emissionsbericht. Zur Aufwandsreduzierung soll daher fur
diese Verantwortlichen unter den genannten Voraussetzungen ein vereinfachter Emissi-
onsbericht in diesen begrenzten Fallen moglich sein.

Zu § 27 (Einlagerer):

§ 27 regeltim Rahmen der Verordnungsermachtigung nach § 44 Absatz 1 Nummer 4 TEHG
die rechnerische Ermittlung der Brennstoffemissionen fir den Fall, dass der

Verantwortliche ein an die Stelle des Steuerlagerinhabers tretender Dritter (,Einlagerer) im
Sinne von § 3 Nummer 29 Buchstabe b TEHG ist. Der Einlagerer als Verantwortlicher ist
eine nationale Sonderregelung im Rahmen der Umsetzung von Artikel 3 Buchstabe ae der
EU-Emissionshandelsrichtlinie und ist daher in der EU-Monitoring-Durchfiihrungsverord-
nung nicht geregelt. Es bedarf insofern einer Konkretisierung im Rahmen dieser Verord-
nung. Durch die Regelung wird sichergestellt, dass ein Einlagerer bei der Ermittlung seiner
Brennstoffemissionen sowohl die selbst in Verkehr gebrachten Brennstoffmengen berlick-
sichtigt als auch die Brennstoffmengen, die durch den Steuerlagerinhaber fiir ihn in Verkehr
gebracht wurden. Satz 2 stellt klar, dass der Steuerlagerinhaber fir Brennstoffmengen, die
er fur einen Einlagerer in Verkehr gebracht hat, nicht Verantwortlicher ist und diese damit
abziehen kann. Durch Satz 3 wird sichergestellt, dass in Verkehr gebrachte Mengen jeden-
falls durch einen der beiden Beteiligten berichtet werden. Zum Nachweis des Eintritts des
Einlagerers in die Verantwortlichkeit fiir diese Brennstoffmengen hat der Steuerlagerinha-
ber der zustandigen Behoérde den Einlagerer sowie die fir diesen in Verkehr gebrachten
Brennstoffe nach Art und zugehdriger Menge mitzuteilen. Wird diese Mitteilung nicht vor-
genommen, sind die Voraussetzungen des § 3 Nummer 29 Buchstabe b TEHG in Verbin-
dung mit § 7 Absatz 4 Satz 1 EnergieStG nicht erfiillt und der Steuerlagerinhaber bleibt
Verantwortlicher fur die betreffenden Brennstoffmengen.

Zu § 28 (Ermittlung der Brennstoffmenge):

§ 28 konkretisiert im Rahmen der Verordnungsermachtigung nach § 44 Absatz 1 Nummer
4 TEHG die anzusetzende Menge der in Verkehr gebrachten Brennstoffe im Rahmen der
Methode nach Artikel 75j Absatz 1 Buchstabe a der EU-Monitoring-Durchfiihrungsverord-
nung.

Die Regelung in Absatz 1 Satz 1 stellt zunachst den Gleichlauf zwischen der Mengener-
mittlung nach dem nationalen Energiesteuerrecht und dem europaischen Brennstoffemis-
sionshandel im Falle dieser Methode her. Nach Absatz 1 Satz 1 soll der Verantwortliche bei
Wahl dieser Uberwachungsmethode in der Berichterstattung nach § 5 Absatz 2 TEHG die-
selben Mengen eines Brennstoffs zugrunde legen, die er auch gegentiber den Hauptzoll-
amtern in der Energiesteueranmeldung anzugeben hat. Grundsatzlich ist daher der Uber-
trag aus der Energiesteueranmeldung inklusive gegebenenfalls vorgenommener Korrektu-
ren durch die zustandigen Hauptzollamter und Berichtigungen bis zur Ubermittiung des
Emissionsberichts durch den Verantwortlichen vorzunehmen. Ziel dieser Regelung ist es,
dass bei Wahl dieser Methode durch den Verantwortlichen im Rahmen des Brennstoffemis-
sionshandels bei den Verantwortlichen zunachst kein Bedarf fiir die Einfihrung zusatzlicher
Messmethoden oder der Installation zusatzlicher Messeinrichtungen besteht. Die Ermitt-
lung der Brennstoffmengen im Falle der Wahl dieser Uberwachungsmethode unterliegt da-
mit denselben Methoden und Messungen wie nach dem Energiesteuergesetz. Die zur Er-
mittlung der Brennstoffmengen im geschéftlichen Verkehr verwendeten Messgerate unter-
liegen in den Uberwiegenden Fallen dem gesetzlichen Messwesen. So sind beispielsweise
Zapfstellen zur Entnahme mit geeichten Messeinrichtungen zu versehen. Die Regelung er-
offnet im Falle der Wahl dieser Uberwachungsmethode in den Féllen, in denen gleichzeitig
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eine Anmeldepflicht nach dem Energiesteuergesetz und eine Berichtspflicht im Brennstof-
femissionshandel besteht, eine doppelte Datenhaltung beim Verantwortlichen und ermog-
licht den nach § 13 Absatz 1 TEHG vorgesehenen Abgleich mit Angaben des Verantwortli-
chen im Besteuerungsverfahren.

In Anlehnung an § 39 Absatz 6 EnergieStG sieht Absatz 2 eine Sonderregelung fur Falle
vor, in denen in Verkehr gebrachte Erdgasmengen nach Ablesezeitraumen abgerechnet
oder ermittelt werden, die zwei Kalenderjahre betreffen, wo also die Ablesung im Folgejahr
stattfindet. Absatz 2 konkretisiert insoweit die Methode nach Artikel 75j Absatz 1 Buchstabe
a der EU-Monitoring-Durchfiihrungsverordnung vor dem Hintergrund besonderer nationaler
Umsetzung im Rahmen des Energiesteuerrechts. In diesen Fallen hat der Verantwortliche
eine sachgerechte, von einem Dritten nachvollziehbare Schatzung zur Aufteilung der im
betroffenen Kalenderjahr voraussichtlich entnommenen Menge vorzunehmen. Der Bericht-
erstattung fir diese Ablesezeitraume ist die voraussichtlich im Kalenderjahr entnommene
Menge zugrunde zu legen. Nachdem ein solcher Ablesezeitraum beendet ist, muss der
Verantwortliche die berichtete Menge und die darauf entfallende Emissionsmenge sachge-
recht und nachvollziehbar berichtigen. Die fiir die Abgabe von Emissionszertifikaten rele-
vante Differenzmenge zwischen der voraussichtlichen und der korrigierten Menge gilt in
dem Zeitpunkt als in Verkehr gebracht, in dem der Ablesezeitraum endet. Damit sind die
Erdgasmengen nicht riickwirkend fur das Vorjahr zu berichtigen, sondern im Emissionsbe-
richt des Kalenderjahres einzutragen, in dem der Ablesezeitraum endet. Hiermit soll ver-
mieden werden, dass der Verantwortliche den bereits abgeschlossenen Emissionsbericht
des Vorjahres im Nachhinein korrigieren muss.

Zu § 29 (Einzelheiten zur Vermeidung von Doppelerfassungen innerhalb des Brenn-
stoffemissionshandels):

§ 29 macht von den Verordnungsermachtigungen des § 44 Absatz 1 Nummern 4 und 6
Buchstabe a TEHG Gebrauch. Danach kann eine Rechtsverordnung Einzelheiten zur Ver-
meidung von Doppelerfassungen von Brennstoffemissionen regeln. Zugleich enthalt § 29
klarstellende Regelungen zu Fallgestaltungen, in denen keine Brennstoffemissionen im
Sinne des TEHG im Anwendungsbereich dieses Gesetzes entstehen. Diese Regelung ge-
winnt Bedeutung in Fallen, in denen im Rahmen der Uberwachung und Ermittlung an Ener-
giesteuerdaten angeknupft wird.

Absatz 1 schrankt daher die Anwendung dieses Paragraphen auf die Methode der Ermitt-
lung auf Basis von Energiesteuerdaten nach Artikel 75j Absatz 1 Buchstabe a der EU-Mo-
nitoring-Durchfiihrungsverordnung ein, da die hier geregelten Falle moglicher Doppelerfas-
sung sich ausschlieBlich aus der nationalen Umsetzung des Energiesteuerrechts ergeben.

Absatz 2 ist der flr den nationalen Brennstoffemissionshandel nach dem BEHG geltenden
Bestimmung des § 16 Absatz 2 EBeV 2030 nachgebildet. Nummer 1 dient der Vermeidung
von Doppelerfassungen von Brennstoffmengen im Geltungsbereich des TEHG, soweit in
dem Fall des vorliegenden Entlastungstatbestands eine Energiesteuer entstanden ist und
eine entsprechende Bericksichtigung auch im TEHG vorliegen wirde. Nummer 2 und 6
berlcksichtigen Entlastungen von Brennstoffmengen, die aufgrund von UnregelmaRigkei-
ten bei der Beférderung oder der Einfuhr besteuert wurden und fir diese nunmehr davon
auszugehen ist, dass die betreffende Brennstoffmenge in Deutschland physisch nicht in
Verkehr gebracht wurde und daher nicht zu méglichen Brennstoffemissionen in Deutsch-
land fihren kann. Nummer 3 bis 5 dienen der Vermeidung von Doppelerfassungen von
Brennstoffmengen, die bereits Gegenstand eines Emissionsberichts waren und erneut in
den Geltungsbereich des TEHG, d.h. nach Deutschland, verbracht oder wiedereingefiihrt
werden. DarUber hinaus kdnnen durch die Nummern 3 bis 5 teilweise bereits der Berichts-
pflicht unterliegende Brennstoffemissionen abgezogen werden, die durch die Verbringung
bzw. die Ausfuhr aus Deutschland heraus nicht mehr zu méglichen Brennstoffemissionen
in Deutschland flhren. In den Fallen der Nummern 7, 8 und 9, d.h. wenn Brennstoffmengen
erneut in ein Steuerlager aufgenommen werden, eine Dampfricknahme erfolgt oder Erdgas
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erneut in ein Leitungsnetz fir unversteuertes Erdgas eingespeist wird, ist regelmaRig von
einem spateren erneuten Inverkehrbringen und daher von einer Doppelerfassung einer zu-
vor bereits in Verkehr gebrachten Brennstoffmenge auszugehen. Die Regelungen in den
Nummern 10 und 11 dienen der Berlcksichtigung der auf volkerrechtlichen Vertragen be-
ruhenden energiesteuerrechtlichen Entlastungsmoglichkeit fur die Lieferung von Brennstof-
fen an auslandische Streitkrafte und Hauptquartiere wie beispielsweise der NATO in den
Fallen, in denen ein Inverkehrbringen des Brennstoffes nach § 3 Nummer 19 TEHG nicht
bereits durch eine Belieferung unter Steueraussetzung nach § 9c des Energiesteuergeset-
zes vermieden wurde. Der Verantwortliche kann fir den Abzug nach Nummer 1 bis 11
grundsatzlich nur Brennstoffmengen geltend machen, fir die er selbst entlastet wurde. Er-
stattungen und Vergitungen aufgrund von Abtretung, Verpfandung oder Pfandung nach §
46 Absatz 1 der Abgabenordnung bleiben unberiicksichtigt.

Absatz 3 konkretisiert die zu erbringenden Nachweise und Daten fir den Abzug nach Ab-
satz 2. Sofern kein Entlastungsbescheid vorliegt und Entlastungsantrage als Nachweise
eingereicht werden, ist die Zustimmung nach § 168 Satz 2 AO nachzuweisen.

Absatz 4 Satz 1 ermdglicht einen Abzug auch in Fallen der stofflichen Verwendung von
Erdgas. Bei der stofflichen Verwendung von Erdgas entstehen keine Emissionen im Sinne
des TEHG. Da lediglich die Verwendung als Kraft- und Heizstoff dem TEHG unterliegt, ist
diese Regelung fiir Erdgas erforderlich. Die Berichtspflicht fiir die Brennstoffemissionen
entsteht im Falle von Erdgas bereits mit der Entnahme, weil das Erdgas damit als im Sinne
von § 3 Nummer 19 TEHG in Verkehr gebracht gilt. Anders als bei den anderen vom TEHG
erfassten Brennstoffen kann im Falle von Erdgas das Entstehen der Energiesteuer und
damit die Erfassung vom TEHG auch nicht im Direktlieferverhaltnis durch steuerfreie Liefe-
rung zur stofflichen Verwendung gemaR § 25 EnergieStG vermieden werden. Daher wird
hier eine Abzugsfahigkeit in Anlehnung an § 47 Absatz 1 Nummer 3 EnergieStG geschaf-
fen, obwohl in diesen Fallen keine Identitat zwischen dem Verantwortlichen und dem Ver-
wender des Erdgases besteht. Nach § 47 Absatz 1 Nummer 3 EnergieStG erhalt der Ver-
wender die steuerliche Entlastung. Der Verantwortliche kann bei der stofflichen Verwen-
dung von Erdgas einen Abzug von den zu berichtenden Brennstoffemissionen dann vor-
nehmen, wenn ihm der Verwender geeignete Nachweisdokumente rechtzeitig vor Erstel-
lung des Emissionsberichtes nach § 5 Absatz 1 TEHG zur Verfigung stellt. Fir diese ab-
zugsfahigen Mengen muss der Verantwortliche keine Emissionszertifikate erwerben. Dies
ermoglicht es dem Verantwortlichen, die zur stofflichen Verwendung vorgesehenen Erd-
gasmengen ohne zusatzliche Zertifikatskosten zu liefern. Satz 3 stellt klar, dass der Abzug
nach Absatz 4 Satz 1 nicht im Falle der stofflichen Verwendung des Erdgases in einer dem
EU-ETS 1unterliegenden Anlage geltend gemacht werden kann. Der EU-ETS 1 erfasst
auch Prozessemissionen aus der stofflichen Verwendung von Erdgas. Diese Emissionen
sind daher bereits im Emissionsbericht nach § 5 TEHG zu berichten und im Rahmen des
Vorabzugs nach Artikel 75v EU-Monitoring-Durchfuhrungsverordnung abgezogen werden.
Die Regelung erstreckt sich nicht auf weitere Brennstoffe, weil die nachtragliche Entlastung
nach § 47 Absatz 1 Nummer 3 EnergieStG bei diesen eine untergeordnete Rolle spielt. So
kénnen das Entstehen der Energiesteuer und damit auch das Entstehen des CO,-Preises
fur die stofflich zu verwendenden Brennstoffe unbirokratisch und unmittelbar unter Inan-
spruchnahme der Privilegierungen der §§ 24, 25 EnergieStG vermieden werden.

Absatz 5 dient der Vermeidung von Doppelerfassungen von Erdgas im Geltungsbereich
des Brennstoffemissionshandels, soweit in dem Fall des vorliegenden Entlastungstatbe-
stands eine Energiesteuer bereits doppelt entstanden ist und eine entsprechende Berick-
sichtigung auch im Brennstoffemissionshandel vorliegen wirde. Zugleich dient die Rege-
lung der Berticksichtigung von Fallen, in denen die Steuer ausschlieflich aufgrund der Fik-
tion nach § 38 Absatz 5 Satz 1 EnergieStG entsteht und es im Anschluss nicht zu einer
Energiesteuerentstehung aufgrund Lieferung sowie tatsachlicher Entnahme kommt. Auf-
grund der gesetzlichen Fiktion gemal § 38 Absatz 5 Satz 1 EnergieStG besteht die Mog-
lichkeit, dass der Verantwortliche (Steuerschuldner) und Entlastete zwingend auseinander-
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fallen, sodass der Steuerschuldner bzw. der Verantwortliche diese Problemlage weder ver-
meiden noch diese eigenstandig aufldsen kann. Anders als bei den anderen

in Absatz 2 genannten Fallen wird daher in Absatz 5 eine Abzugsfahigkeit geschaffen, ob-
wohl in diesen Fallen keine Identitat zwischen dem Verantwortlichen und dem Entlasteten
des Erdgases besteht. Die versichernde Erklarung des Entlasteten gemaR Satz 2 dient der
Sicherstellung, dass die betreffenden Mengen nicht mehrfach weitergereicht und geltend
gemacht werden kdnnen.

Zu § 30 (Ermittlung des Anteilsfaktors):

Abweichend von der hochsten Ebenenanforderung gema Artikel 75i Absatz 1 der EU-
Monitoring-Durchflihrungsverordnung in Verbindung mit Anhang lla zur EU-Monitoring-
Durchfiihrungsverordnung kann ein Mitgliedstaat nach Artikel 751 Absatz 6 EU-Monitoring-
Durchfuhrungsverordnung vorschreiben, dass fur bestimmte Brennstoffe oder in einer be-
stimmten Region seines Hoheitsgebiets eine bestimmte Methode oder ein Standardwert flr
die Ermittlung des Anteilsfaktors verwendet werden muss. Diese Standardwerte bedurfen
der Genehmigung durch die Europaische Kommission. Ein entsprechender Antrag fir zwin-
gende Standardwerte in den reinen Berichtsjahren 2024 bis 2026 wurde am 12.7.2024 an
die Europaische Kommission Ubermittelt. Die im Anhang zu dieser Verordnung genannten
Brennstoffe und Standardwerte wurden mit Datum vom 1.10.2024 durch die Europaische
Kommission genehmigt. Zu Grunde gelegt wurden insbesondere Daten aus dem nationalen
Brennstoffemissionshandel und den nationalen Inventarberichten. Die vorgeschriebenen
Anteilsfaktoren sollen die Berichterstattung in der reinen Berichtsphase der Jahre 2024 bis
2026 wesentlich erleichtern, soweit individuelle Endverwendungen flr die genannten
Brennstoffe nicht zu ermitteln sind. Dieses gilt insbesondere vor dem Hintergrund noch of-
fener ,Opt-in“-Antrage zur Einbeziehung von Tatigkeit nach Teil B Abschnitt 2 Nummer 2
des Anhangs des TEHG. Durch die Anordnung zwingender Anteilsfaktoren wird Aufwand
fiir eine Implementierung von Uberwachungsmethoden zu den Anteilsfaktoren vermieden,
die sich im Falle der Einbeziehung der zusatzlichen Tatigkeiten als nicht notwendig heraus-
stellen kann.

Zu § 31 (Vermeidung von Doppelzihlungen durch Uberwachung und Berichterstat-
tung fiir Luftfahrzeugbetreibern):

Nach Artikel 75v Absatz 8 der EU-Monitoring-Durchfihrungsverordnung kénnen Mitglied-
staaten bestimmen, dass die fur Anlagenbetreiber geltenden Bestimmungen des Artikels
75v der EU-Monitoring-Durchfiihrungsverordnung auch von Luftfahrzeugbetreibern anzu-
wenden sind. Soweit eine Doppelzahlung mit Luftverkehrstatigkeiten im EU-ETS 1 in Be-
tracht kommt, wird von dieser Mdglichkeit Gebrauch gemacht. Der Abzug ist erst ab dem
Berichtsjahr 2027 vorgesehen, soweit vorher keine Abgabepflicht im EU-ETS 2 besteht.

Zu § 32 (Vereinfachende MaBnahmen im Rahmen der Verifizierung):

§ 32 sieht eine Vereinfachende MalRnahme zur Verifizierung im Rahmen der Verordnungs-
ermachtigung nach § 44 Absatz 1 Nummer 4 TEHG vor. Die Regelung konkretisiert das
Verfahren fir den Verzicht auf Standortbegehungen durch die akkreditierten Prifstellen
nach Artikel 43v Absatz 5 Satz 1 und 2 der EU-Akkreditierungs- und Verifizierungs-Durch-
fuhrungsverordnung. Hierzu schafft die Regelung eine Fiktion, wonach die Antragstellung
des Verantwortlichen gemal Artikel 43v Absatz 5 Satz 1 und 2 der EU-Akkreditierungs- und
Verifizierungs-Durchflihrungsverordnung auf Genehmigung des Verzichts einer Standort-
begehung der Behdrde wahrend der Einflihrungsphase 2025 und 2026 mit der Einreichung
des Emissionsberichts fur das jeweilige Kalenderjahr als gestellt gilt. Dies dient der Verein-
fachung des Verifizierungsverfahren sowie auch der Reduzierung des Aufwands wahrend
der reinen Berichtsphase. Die Fiktion gilt unter der Bedingung, dass die Prufstelle in ihrem
mit dem Verantwortlichen abgestimmten und gemeinsam mit dem Emissionsbericht einge-
reichten Prufbericht feststellt, dass eine Standortbegehung verzichtbar ist. Die Prufstelle
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nimmt ihre Prifung auf Grundlage einer Risikoanalyse und der Kriterien nach Artikel 43v
Absatz 4 Satz 2 Buchstaben b bis d der EU-Akkreditierungs- und Verifizierungs-Durchfuh-
rungsverordnung vor.

Zu § 33 (Verwendung der Sicherheitsleistung):

§ 33 regelt die Vereinnahmung der Sicherheitsleistung, die durch die CBAM-Anmelder ge-
malf Artikel 17 Absatz EU-CBAM-Verordnung geleistet werden missen, um die Zulassung
zu erhalten. Dadurch soll geregelt werden, dass die Sicherheitsleistungen, die nicht nach
Artikel 17 Absatz 7 der EU-CBAM-Verordnung freigegeben werden kdnnen, durch das UBA
zugunsten der Staatskasse vereinnahmt werden kénnen. Weder in der EU-CBAM-Verord-
nung noch in den Durchfihrungsverordnungen existiert eine diesbeziigliche Regelung. Die
Regelung zur Verwendung der Sicherheitsleistung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass
Sicherheitsleistungen im genannten Fall vereinnahmt werden kénnen.

Zu § 34 (Inkrafttreten, AuBerkrafttreten):

Durch das Inkrafttreten der Verordnung unmittelbar nach Verkiindung wird sichergestellt,
dass die notwendigen Durchfuhrungsregeln der jeweiligen Emissionshandelssysteme nach
dem TEHG einen einheitlichen Vollzug gewahrleisten. Die bisher glltige EHV 2030 auf Ba-
sis des TEHG 2011 soll gleichzeitig aufder Kraft treten und wird durch diese neue EHV auf
Basis des neugefassten TEHG 2025 ersetzt.

Zu der Anlage (Standardwerte fiir den Anteilsfaktor)

Die Anlage regelt die Standardwerte fir den Anteilsfaktor nach § 30.

Zu Artikel 2

Artikel 2 regelt das Inkrafttreten dieser Verordnung.
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	(2) Solange die Ausstellung von Nachweisen nach § 14 der Verordnung zur Anrechnung von strombasierten Kraftstoffen, die Ausstellung von Konformitätsnachweisen und die Ausstellung von Nachweisen und der Unionsdatenbank der Europäischen Kommission nach Artikel 31a der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie nicht möglich ist, ist der Luftfahrzeugbetreiber oder das Schifffahrtsunternehmen verpflichtet, durch einen gleichwertigen elektronischen Nachweis nachzuweisen, dass die Voraussetzungen nach Artikel 54 c Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 39a Absatz 3 der EU-Monitoring-Durchführungsverordnung oder nach Artikel 5 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang II Teil C Nummer 1.2 der EU-MRV-Seeverkehrsverordnung erfüllt sind. Der Luftfahrzeugbetreiber hat den Nachweis der zuständigen Behörde über eine Formularvorlage zu übermitteln, die von der zuständigen Behörde nach § 49 der Verordnung zur Anrechnung von strombasierten Kraftstoffen bereitgestellt wird. Das Schifffahrtsunternehmen hat den Nachweis der zuständigen Behörde über eine Formularvorlage zu übermitteln, die von einem anerkannten Zertifizierungssystem bereitgestellt wird.

	§ 8
	Nachweis der Erfüllung der Nachhaltigkeitsanforderungen und der Anforderungen an die Treibhausgaseinsparung für Brennstoffe mit biogenem Anteil im Bereich Brennstoffemissionshandel
	(1) Die Erfüllung der Nachhaltigkeitsanforderungen und der Anforderungen an die Treibhausgaseinsparung, die nach Artikel 38 Absatz 5 der EU-Monitoring-Durchführungsverordnung gefordert werden, damit in der Berichterstattung für das Inverkehrbringen von flüssigen Biobrennstoffen oder Biokraftstoffen der Biomasseanteil abgezogen werden kann, muss von dem Verantwortlichen nachgewiesen werden. Der Nachweis muss durch einen anerkannten Nachhaltigkeitsnachweis nach § 10 der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung oder einen anerkannten Nachweis nach § 8 der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung oder durch einen gleichwertigen Nachweis aus der Unionsdatenbank der Europäischen Kommission nach Artikel 31a der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie geführt werden.
	(2) Für den Biomasseanteil eines Biomasse-Brennstoffs kann der Verantwortliche bei der Ermittlung der Brennstoffemissionen einen Emissionsfaktor Null anwenden, wenn dieser Biomasseanteil die Nachhaltigkeitsanforderungen nach den §§ 4 und 5 der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung erfüllt. Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden. Die Anforderungen an die Treibhausgaseinsparung gelten abweichend von § 6 Absatz 2 Satz 1 der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung als erfüllt, wenn die durch den Verantwortlichen bestätigte Treibhausgaseinsparung den Emissionswert des Biomasse-Brennstoffs von 72 Gramm Kohlendioxid-Äquivalent pro Megajoule um mindestens 70 Prozent unterschreitet. Bei der Berechnung der erzielten Treibhausgaseinsparung ist für die Anlage, in der die Brennstoffe verwendet werden, ein durchschnittlicher Wirkungsgrad von 90 Prozent zu unterstellen. Es sind die Treibhausgasemissionen zu berücksichtigen, die durch den Transport des Biomasse-Brennstoffs und durch dessen Verwendung entstehen. Der Verantwortliche ist verpflichtet, die Erfüllung der in den Sätzen 1 bis 3 genannten Anforderungen durch einen Nachweis aus der Datenbank der zuständigen Behörde nach § 50 Absatz 1 der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung zu belegen.
	(3) Für Biomasse-Brennstoffe, deren Einsatz den Anspruch auf Zahlung einer Vergütung für den hieraus erzeugten Strom nach den Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes begründet, kann der Verantwortliche abweichend von Absatz 2 und entsprechend der Vorgaben der zuständigen Behörde Nachweise vorlegen, die die Einhaltung der Anforderungen der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie in der jeweils geltenden Fassung bestätigen.
	(4) Für die Zwecke der Nachweisführung nach Absatz 2 gilt abweichend von §§ 2 Absatz 21 Nummer 1 und 11 Absatz 1 der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung diejenige Schnittstelle als letzte Schnittstelle, die den Biomasse-Brennstoff auf die zur Verbrennung erforderliche Qualitätsstufe aufbereitet und einen Nachweis nach Absatz 2 Satz 6 ausstellen kann.
	(5) Der Verantwortliche kann für die Bestimmung des Biomasseanteils eines flüssigen Biobrennstoffs, eines Biokraftstoffs oder eines Biomasse-Brennstoffs den Bioenergieanteil an dem Gesamtenergiegehalt des flüssigen Biobrennstoffs, des Biokraftstoffs oder des Biomasse-Brennstoffs zugrunde legen.
	(6) Der Verantwortliche muss sicherstellen, dass sich der Nachhaltigkeitsnachweis nach Absatz 1 oder der Nachweis nach Absatz 2 Satz 6 auf eine Brennstoffmenge bezieht, die nach § 3 Nummer 19 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes in Verkehr gebracht wurde.

	§ 9
	Berücksichtigung des Anteils flüssiger oder gasförmiger erneuerbarer Brennstoffe nicht-biogenen Ursprungs bei der Ermittlung der Brennstoffemissionen im Bereich Brennstoffemissionshandel
	(1) Die Erfüllung der Anforderungen nach Artikel 39a Absatz 3 der EU-Monitoring-Durchführungsverordnung muss vom Verantwortlichen nachgewiesen werden, damit in der Berichterstattung für die Verbrennung von erneuerbaren Brennstoffen nicht biogenen Ursprungs der Kohlenstoffgehalt erneuerbaren Ursprungs abgezogen werden kann. Der Nachweis kann durch einen Nachweis nach § 14 der Verordnung zur Anrechnung von strombasierten Kraftstoffen oder durch einen gleichwertigen Nachweis aus der Unionsdatenbank der Europäischen Kommission nach Artikel 31a der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie geführt werden.
	(2) Solange die Ausstellung von anerkannten Nachweisen nach § 14 der Verordnung zur Anrechnung von strombasierten Kraftstoffen in der Datenbank der nach § 44 Absatz 1 der Verordnung zur Anrechnung von strombasierten Kraftstoffen zuständigen Behörde und der Unionsdatenbank der Europäischen Kommission nach Artikel 31a der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie nicht möglich ist, ist der Verantwortliche verpflichtet, durch einen gleichwertigen elektronischen Nachweis nachzuweisen, dass die Voraussetzungen nach Artikel 39a Absatz 3 der EU-Monitoring-Durchführungsverordnung erfüllt sind. Der elektronische Nachweis ist über eine Formularvorlage zu übermitteln, die von der zuständigen Behörde nach § 49 der Verordnung zur Anrechnung von strombasierten Kraftstoffen bereitgestellt wird.
	(3) Der Emissionsfaktor Null kann auf denjenigen Anteil erneuerbarer Brennstoffe nicht biogenen Ursprungs angewendet werden, der gemäß den Bestimmungen der Verordnung zur Anrechnung von strombasierten Kraftstoffen auf die Erfüllung von Verpflichtungen nach §§ 37a Absatz 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit 37a Absatz 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung angerechnet werden kann.


	Unterabschnitt 2
	Überwachung (Zu § 6 des Gesetzes)
	§ 10
	Anpassung des Überwachungsplans bei nicht erheblichen Änderungen der Überwachung
	(1) Abweichend von § 6 Absatz 4 Satz 1 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes ist ein Betreiber bei den folgenden nicht erheblichen Änderungen der Überwachung verpflichtet, den Überwachungsplan anzupassen und bis zum 31. Dezember desselben Kalenderjahres bei der zuständigen Behörde einzureichen:
	1. Kapazitätsänderung einer Anlage ohne Änderung der Emissionsgenehmigung und ohne Aufnahme neuer Emissionsquellen oder Stoffströme;
	2. Austausch eines Messgeräts gegen ein geeichtes Messgerät;
	3. Wechsel des beauftragten Labors, sofern ein akkreditiertes Labor im Sinne von Artikel 34 Absatz 1 der EU-Monitoring-Durchführungsverordnung beauftragt wird;
	4. Wechsel des Ansprechpartners für die Anlage oder Änderung von Zuständigkeiten innerhalb der Anlage.

	(2) Die zuständige Behörde kann Betreibern in weiteren Fällen sowie Schifffahrtsunternehmen und Verantwortlichen bei nicht erheblichen Änderungen der Überwachung gestatten, den geänderten Überwachungsplan bis zum 31. Dezember des Kalenderjahres, in dem die Überwachung geändert wurde, zu übermitteln.


	Unterabschnitt 3
	Versteigerung von Berechtigungen und Emissionszertifikaten (Zu § 10 des Gesetzes)
	§ 11
	Versteigerung
	(1) Anbieter der gemäß § 10 Absatz 1 Satz 1 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes zu versteigernden Berechtigungen oder Emissionszertifikate ist das Umweltbundesamt oder ein von ihm beauftragter Dritter.
	(2) Erlöse gemäß § 10 Absatz 3 Satz 1 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes sind die Einnahmen nach Abzug der Umsatzsteuer (Nettoerlöse). Im Rahmen des § 10 Absatz 3 Satz 2 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes sind Überdeckungen und Unterdeckungen der entstandenen Kosten der Deutschen Emissionshandelsstelle im Umweltbundesamt auf den Refinanzierungsbedarf des darauffolgenden Jahres anzurechnen.


	Unterabschnitt 4
	Zuteilung von kostenlosen Berechtigungen (Zu § 23 des Gesetzes)
	§ 12
	Erhebung von Bezugsdaten
	Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, im Antrag auf kostenlose Zuteilung für Bestandsanlagen zusätzlich zu den Angaben, die nach der EU-Zuteilungs-Verordnung gefordert sind, folgende Angaben zu machen:
	1. allgemeine Angaben zu jedem Zuteilungselement:
	2. bei Anlagen, die durch den Einsatz von Biomasse messbare Wärme in gekoppelter Produktion mit einer nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vergüteten Strommenge erzeugt haben, die Angabe dieser in gekoppelter Produktion erzeugten Wärmemenge.


	§ 13
	Mitteilung der nicht wesentlichen Änderungen am Plan zur Überwachungsmethodik
	Beabsichtigt ein Anlagenbetreiber am Plan zur Überwachungsmethodik Änderungen, die nicht wesentlich nach Artikel 9 Absatz 3 Satz 1 der EU-Zuteilungs-Verordnung sind, so muss er der zuständigen Behörde diese Änderungen – abweichend von Artikel 9 Absatz 3 Satz 1 der EU-Zuteilungs-Verordnung – erst bis zum nächsten 31. März mitteilen.

	§ 14
	Mitteilung zur Einstellung des Betriebs einer Anlage
	Sofern mindestens eine der in Artikel 26 der EU-Zuteilungs-Verordnung genannten Bedingungen für die Annahme erfüllt ist, dass der Betrieb der Anlage eingestellt worden ist, muss der Anlagenbetreiber unverzüglich der zuständigen Behörde das Datum mitteilen, ab dem diese Bedingung vorlag.


	Abschnitt 3
	Anlagen
	Unterabschnitt 1
	Verfahren zur Feststellung einheitlicher Anlagen (Zu § 27 des Gesetzes)
	§ 15
	Einheitliche Anlage
	(1) Auf Antrag des Betreibers stellt die zuständige Behörde fest, dass Anlagen nach Teil A Abschnitt 2 Nummer 1 bis 6 des Anhangs zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz gemeinsam mit anderen Anlagen nach Teil A Abschnitt 2 Nummer 12 bis 22 des Anhangs zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz eine einheitliche Anlage bilden, sofern die Voraussetzungen des § 27 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes erfüllt sind.
	(2) Betreiber von Anlagen nach Teil A Abschnitt 2 Nummer 8 bis 11 des Anhangs zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz, die nach § 27 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes als einheitliche Anlage gelten, sind verpflichtet, im Rahmen der Emissionsberichterstattung auch die Produktionsmengen der in den einbezogenen Anlagen hergestellten Produkte anzugeben.
	(3) Anlagen nach Teil A Abschnitt 2 Nummer 7 des Anhangs zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz gelten gemeinsam mit sonstigen in Teil A Abschnitt 2 des Anhangs zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz aufgeführten Anlagen als einheitliche Anlage, sofern sie von demselben Anlagenbetreiber an demselben Standort in einem technischen Verbund betrieben werden.
	(4) Die zuständige Behörde hat Feststellungen nach § 27 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes zu widerrufen, soweit nachträglich unmittelbar geltende Rechtsakte der Europäischen Union der Bildung einer solchen einheitlichen Anlage entgegenstehen.


	Unterabschnitt 2
	Kleinemittenten (Zu § 28 des Gesetzes)
	§ 16
	Befreiung von Kleinemittenten
	(1) Die zuständige Behörde befreit den Betreiber einer Anlage auf Antrag jeweils für die Dauer eines Zuteilungszeitraums nach Artikel 2 Absatz 15 der EU-Zuteilungs-Verordnung von der Pflicht nach § 7 Absatz 1 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes, sofern
	1. die Anlage in jedem Jahr des Bezugszeitraums des jeweiligen Zuteilungszeitraums weniger als 15 000 Tonnen Kohlendioxidäquivalent emittiert hat,
	2. der Betreiber sich für den jeweiligen Zuteilungszeitraum zur Durchführung einer gleichwertigen Maßnahme nach § 18 verpflichtet und
	3. die Europäische Kommission keine Einwände nach Artikel 27 Absatz 2 Satz 1 der EU-Emissionshandelsrichtlinie gegen die Befreiung erhebt.

	(2) Der Bezugszeitraum für den Zuteilungszeitraum 2021 bis 2025 sind die Jahre 2016 bis 2018; der Bezugszeitraum für den Zuteilungszeitraum 2026 bis 2030 sind die Jahre 2021 bis 2023.
	(3) Ausgeschlossen ist eine Befreiung von der Pflicht nach § 7 Absatz 1 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes
	1. bei Verbrennungseinheiten nach Teil A Abschnitt 2 Nummer 1 des Anhangs zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz, sofern die Gesamtfeuerungswärmeleistung dieser Verbrennungseinheiten 35 Megawatt oder mehr beträgt,
	2. bei Anlagen nach Teil A Abschnitt 2 Nummer 2 bis 6 des Anhangs zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz, sofern die Feuerungswärmeleistung der Anlage 35 Megawatt oder mehr beträgt, und
	3. bei Anlagen, die Restgase oder Wärme mit einer anderen Anlage, die am Emissionshandel teilnimmt, austauschen.

	(4) Für die Dauer der Befreiung besteht kein Anspruch auf eine Zuteilung von kostenlosen Berechtigungen nach § 23 Absatz 1 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes.

	§ 17
	Form und Inhalt des Antrags
	(1) Die Befreiung nach § 16 setzt einen Antrag des Betreibers bei der zuständigen Behörde auf Befreiung für den jeweiligen Zuteilungszeitraum voraus. Der Antrag auf Befreiung ist innerhalb einer Frist, die von der zuständigen Behörde mindestens einen Monat vor ihrem Ablauf im Bundesanzeiger bekannt gegeben wird, zu stellen. Bei verspätetem Antrag besteht kein Anspruch auf Befreiung.
	(2) Der Antrag muss folgende Angaben enthalten:
	1. bei Anlagen nach Teil A Abschnitt 2 Nummer 1 bis 6 des Anhangs zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz die Feuerungswärmeleistung der Anlage und
	2. die Festlegung auf eine der gleichwertigen Maßnahmen nach § 18.


	§ 18
	Gleichwertige Maßnahme
	Während der Dauer der Befreiung nach § 16 Absatz 1 unterliegt der Betreiber entsprechend seiner nach § 16 Absatz 1 Nummer 2 getroffenen Auswahl einer der nachfolgenden gleichwertigen Maßnahmen:
	1. Zahlung eines Ausgleichsbetrages für ersparte Kosten des Erwerbs von Emissionsberechtigungen nach § 19 oder
	2. Selbstverpflichtung zu Emissionsminderungen der Anlage nach § 20.


	§ 19
	Ausgleichsbetrag
	(1) Während der Dauer der Befreiung nach § 16 Absatz 1 hat der Betreiber für jedes Berichtsjahr einen Ausgleichsbetrag für ersparte Kosten des Erwerbs von Berechtigungen zu leisten.
	(2) Der zu zahlende Ausgleichsbetrag ist das Produkt aus
	1. der anzusetzenden Menge an Berechtigungen, die dem Zukaufbedarf einer Anlage für das jeweilige Berichtsjahr entspricht, und
	2. dem durchschnittlichen, volumengewichteten Zuschlagspreis der Versteigerungen von Berechtigungen nach § 10 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes im Berichtsjahr oder in dem Kalenderjahr vor dem Berichtsjahr, je nachdem, welcher der beiden Zuschlagspreise der niedrigere ist. Die zuständige Behörde gibt den maßgeblichen Zuschlagspreis für das jeweilige Berichtsjahr bis zum 31. März des auf das Berichtsjahr folgenden Kalenderjahres auf ihrer Internetseite bekannt.

	(3) Die anzusetzende Menge an Berechtigungen nach Absatz 2 Nummer 1 entspricht der Differenz zwischen der Emissionsmenge der Anlage im Berichtsjahr und der Menge an Berechtigungen, die dem Betreiber anstelle der Befreiung für das Berichtsjahr nach den Vorgaben des § 23 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes zugeteilt worden wäre. Sofern der Wert der anzusetzenden Menge an Berechtigungen einen negativen Wert erreicht, entfällt die Pflicht nach Absatz 1 für dieses Berichtsjahr und der Betreiber kann im Folgejahr desselben Zuteilungszeitraums bei der Differenzbildung nach Satz 1 den negativen Wert des Vorjahres anrechnen. Sofern sich durch diese Anrechnung auch für das Folgejahr ein negativer Wert ergibt, gilt Satz 2 für das Folgejahr entsprechend.
	(4) Soweit ein Betreiber nicht ordnungsgemäß über die durch seine Tätigkeit verursachten Emissionen berichtet hat, schätzt die zuständige Behörde die durch die Tätigkeit verursachten Emissionen. Die Schätzung unterbleibt jedoch, wenn der Betreiber seiner Berichtspflicht innerhalb einer Frist, die ihm die zuständige Behörde dafür setzt, nachträglich ordnungsgemäß nachkommt. Wird die Schätzung durchgeführt, so gilt für sie § 21 Absatz 1 Satz 2 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes entsprechend.
	(5) Die zuständige Behörde setzt die Menge an Berechtigungen, die dem Betreiber anstelle der Befreiung für die einzelnen Jahre des jeweiligen Zuteilungszeitraums zugeteilt worden wäre, mit der Befreiung nach § 16 Absatz 1 fest. Veränderungen der Produktionsmenge gegenüber dem für die Festsetzung nach Satz 1 maßgeblichen Zeitraum bleiben unberücksichtigt.
	(6) Der Ausgleichsbetrag ist für jedes Berichtsjahr bis zum 30. April des auf das Berichtsjahr folgenden Kalenderjahres als Schickschuld an die zuständige Behörde zu leisten. Soweit der Ausgleichsbetrag nicht rechtzeitig geleistet wurde, setzt die zuständige Behörde den rückständigen Ausgleichsbetrag fest. Für die Berechnung des rückständigen Ausgleichsbetrages gilt abweichend von Absatz 2 Nummer 2 als maßgeblicher Zuschlagspreis der durchschnittliche volumengewichtete Zuschlagspreis der Versteigerungen von Berechtigungen nach § 10 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes im Berichtsjahr oder in dem Kalenderjahr vor dem Berichtsjahr, je nachdem, welcher der beiden Zuschlagspreise der höhere ist.
	(7) Soweit ein Ausgleichsbetrag ohne rechtlichen Grund entrichtet wurde, kann derjenige, auf dessen Rechnung die Zahlung bewirkt worden ist, von der zuständigen Behörde die Erstattung des entrichteten Betrages fordern. Ansprüche des Bundes auf Zahlung des Ausgleichsbetrages sowie Erstattungsansprüche nach Satz 1 verjähren nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches über die regelmäßige Verjährung.
	(8) Die Einnahmen aus dem Ausgleichsbetrag stehen dem Bund zu und fließen in das Sondervermögen „Klima- und Transformationsfonds“.

	§ 20
	Selbstverpflichtung zu Emissionsminderungen
	(1) Gegenstand der Selbstverpflichtung des Betreibers zu Emissionsminderungen der Anlage ist die Reduzierung der Gesamtemissionen der Anlage gegenüber dem Basiswert beginnend ab dem Jahr 2024 um jährlich 4,3 Prozent und ab dem Jahr 2028 um jährlich 4,4 Prozent.
	(2) Der Basiswert ist der Median der Emissionen der Anlage in den Jahren 2019 bis 2023, in denen die Anlage vom Anwendungsbereich des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes erfasst war, reduziert um den Prozentsatz, der der prozentualen Minderung der gemeinschaftsweiten Menge der vergebenen Zertifikate nach den Artikeln 9 und 9a der EU-Emissionshandelsrichtlinie von der Mitte des Zeitraums der Kalenderjahre 2019 bis 2023 bis zum Ende des Zuteilungszeitraums 2021 bis 2025 entspricht.
	(3) Die zuständige Behörde setzt mit der Befreiung nach § 16 den Basiswert nach Absatz 2 sowie den jeweiligen Zielwert für jedes Kalenderjahr des Zuteilungszeitraums fest.
	(4) Erfüllt ein Betreiber die Selbstverpflichtung nach Absatz 1 in einem Berichtsjahr nicht, so hat er für dieses Berichtsjahr einen Überschreitungsbetrag zu zahlen. Der zu zahlende Überschreitungsbetrag ist das Produkt aus
	1. der Differenz zwischen der tatsächlichen Emissionsmenge der Anlage im Berichtsjahr und dem sich aus Absatz 1 ergebenden Zielwert für dieses Berichtsjahr und
	2. dem durchschnittlichen, volumengewichteten Zuschlagspreis der Versteigerungen von Berechtigungen nach § 10 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes im Berichtsjahr oder in dem Kalenderjahr vor dem Berichtsjahr, je nachdem, welcher der beiden Zuschlagspreise der niedrigere ist; die zuständige Behörde gibt den maßgeblichen Zuschlagspreis für das jeweilige Berichtsjahr bis zum 31. März des auf das Berichtsjahr folgenden Kalenderjahres auf ihrer Internetseite bekannt.

	(5) Sofern die Emissionsmenge der Anlage geringer ist als der sich aus Absatz 1 ergebende Zielwert für das jeweilige Berichtsjahr, kann der Betreiber die Differenzmenge bei der Differenzbildung nach Absatz 4 Satz 2 Nummer 1 im Folgejahr desselben Zuteilungszeitraums anrechnen. Sofern sich durch diese Anrechnung auch für das Folgejahr ein negativer Wert ergibt, gilt Satz 1 für das Folgejahr entsprechend.
	(6) Für die Leistung des Überschreitungsbetrags gilt § 19 Absatz 4 und 6 bis 8 entsprechend.

	§ 21
	Erlöschen der Befreiung
	Die Befreiung nach § 16 Absatz 1 erlischt, wenn die Anlage in einem Berichtsjahr 25 000 Tonnen Kohlendioxidäquivalent oder mehr emittiert. In diesem Fall unterliegt der Betreiber ab dem Kalenderjahr der Überschreitung der Emissionsgrenze der Pflicht nach § 7 Absatz 1 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes.

	§ 22
	Öffentlichkeitsbeteiligung
	(1) Die zuständige Behörde gibt im Rahmen des Antragsverfahrens folgende Informationen auf ihrer Internetseite bekannt:
	1. die Namen der Anlagen, für die eine Befreiung nach § 16 beantragt wurde,
	2. für jede dieser Anlagen die gleichwertige Maßnahme nach § 18 und
	3. für jede dieser Anlagen die in den Jahren des jeweiligen Bezugszeitraums verursachten Treibhausgasemissionen.

	(2) Nach der Bekanntgabe hat die Öffentlichkeit vier Wochen Gelegenheit, zu den beabsichtigten Befreiungen Stellung zu nehmen. Nach Ablauf der Frist zur Stellungnahme teilt die zuständige Behörde der Europäischen Kommission das Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung mit. Diese Mitteilung gibt die zuständige Behörde auf ihrer Internetseite bekannt.

	§ 23
	Erleichterungen bei Überwachung und Berichterstattung
	(1) Für die Dauer der Befreiung nach § 16 gilt die Pflicht zur Emissionsberichterstattung nach § 5 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes mit der Maßgabe, dass die Pflicht zur Verifizierung des Emissionsberichts jeweils nur für das dritte Jahr des jeweiligen Zuteilungszeitraums gilt. Abweichend von Satz 1 sind Anlagen, die in jedem Jahr des Bezugszeitraums nach § 16 Absatz 2 weniger als 5 000 Tonnen Kohlendioxidäquivalent emittiert haben, von der Pflicht zur Verifizierung des Emissionsberichts befreit, solange die Anlagen in jedem Berichtsjahr des Zuteilungszeitraums weniger als 5 000 Tonnen Kohlendioxidäquivalent emittieren. Emittiert eine Anlage im Sinne von Satz 2 in einem der Berichtsjahre des Zuteilungszeitraums 5 000 oder mehr Tonnen Kohlendioxidäquivalent, gilt Satz 1 entsprechend. Erfolgt die Überschreitung der 5 000 Tonnen Kohlendioxidäquivalent nach dem dritten Jahr des Zuteilungszeitraums, gilt die Pflicht zur Verifizierung des Emissionsberichts für das Jahr der erstmaligen Überschreitung.
	(2) Für die Dauer der Befreiung nach § 16 gilt die Pflicht nach § 6 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes mit den Maßgaben, dass
	1. der nach § 6 Absatz 1 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes zur Genehmigung vorzulegende Überwachungsplan keine Angaben nach Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe c bis g der EU-Monitoring-Durchführungsverordnung zu den innerbetrieblichen Verfahren zur Überwachung und Berichterstattung nach Anhang I Nummer 1 der EU-Monitoring-Durchführungsverordnung enthalten muss;
	2. eine Anpassung des Überwachungsplans nach § 6 Absatz 4 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes nur bei Änderungen des Anlagenumfangs oder der Emissionsquellen oder bei der Aufnahme zusätzlicher Stoffströme erforderlich ist.

	(3) Bestimmt der Betreiber einer Anlage, die in jedem Jahr des Bezugszeitraums nach § 16 Absatz 2 weniger als 5 000 Tonnen Kohlendioxidäquivalent emittiert hat, Berechnungsfaktoren eines Stoffstroms mittels Analysen, so ist er von der Pflicht nach Artikel 33 der EU-Monitoring-Durchführungsverordnung zur Übermittlung eines Probenahmeplans befreit. Nimmt der Betreiber zur Durchführung der Analysen sein betriebseigenes Labor in Anspruch, ist er von der Pflicht nach Artikel 34 Absatz 3 der EU-Monitoring-Durchführungsverordnung zur Vorlage eines Gleichwertigkeitsnachweises befreit.
	(4) Für die Dauer der Befreiung nach § 16 ist der Betreiber einer Anlage, die in jedem Jahr des Bezugszeitraums nach § 16 Absatz 2 weniger als 5 000 Tonnen Kohlendioxidäquivalent emittiert hat, von der Pflicht zur Übermittlung eines Verbesserungsberichtes nach Artikel 69 Absatz 4 der EU-Monitoring-Durchführungsverordnung befreit.
	(5) Für die Dauer der Befreiung nach § 16 ist der Betreiber der Anlage von der Pflicht zur Mitteilung der Aktivitätsraten nach der EU-Zuteilungs-Verordnung befreit.


	Abschnitt 4
	Brennstoffemissionshandel
	Unterabschnitt 1
	Anwendungsbereich (Zu § 3 Nummer 19 des Gesetzes)
	§ 24
	Anwendungsbeschränkungen
	Für die Überwachung und Berichterstattung von Emissionen einer Tätigkeit nach Teil B Abschnitt 2 des Anhangs zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz gelten Brennstoffe für die Kalenderjahre 2024 bis 2026 als nicht in Verkehr gebracht im Sinne von § 3 Nummer 19 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes, soweit die Energiesteuer entstanden ist gemäß:
	1. § 14 Absatz 2 des Energiesteuergesetzes oder
	2. § 23 Absatz 1 oder 1a des Energiesteuergesetzes.



	Unterabschnitt 2
	Einzelheiten zur Ermittlung von und Berichterstattung über Emissionen und zur Verifizierung der Angaben in Emissionsberichten im Brennstoffemissionshandel (Zu §§ 9, 42 und 43 des Gesetzes)
	§ 25
	Eröffnung von Besitzkonten für Verantwortliche
	(1) Jeder Kontoinhaber eines Compliance-Kontos im Sinne von § 10 Absatz 1 Nummer 2 der Brennstoffemissionshandelsverordnung, der gleichzeitig Verantwortlicher nach § 3 Nummer 29 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes ist, ist verpflichtet, im Zeitraum vom 1. Juni 2026 bis zum 15. September 2026
	1. den Antrag auf Eröffnung eines Besitzkontos für Verantwortliche gemäß Artikel 15b Absatz 1 und 7 der EU-Register-Verordnung über den Zugang zu seinem Compliance-Konto im nationalen Emissionshandelsregister gemäß § 12 des Brennstoff-Emissionshandelsgesetzes zu stellen,
	2. seine Kontoangaben gemäß Anlage 2 und 4 zu der Brennstoffemissionshandelsverordnung zu aktualisieren,
	3. zur Eröffnung eines Besitzkontos für Verantwortliche gemäß Artikel 15b in Verbindung mit Anhang III, VIIb und VIII der EU-Register-Verordnung erforderliche Angaben zu ergänzen oder durch kontobevollmächtigte Personen des Compliance-Kontos ergänzen zu lassen,
	4. zwei kontobevollmächtigte Personen des Compliance-Kontos für das Besitzkonto des Unionsregisters nach Maßgabe der Artikel 20 und 21 in Verbindung mit Anhang VIII der EU-Registerverordnung zu ernennen.

	(2) Die zuständige Behörde eröffnet für jeden Kontoinhaber eines Compliance-Kontos im Sinne des § 19 Absatz 1 Nummer 2 der Brennstoffemissionshandelsverordnung, der gleichzeitig Verantwortlicher nach § 3 Nummer 29 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes ist, ein Besitzkonto für beaufsichtigte Unternehmen im Unionsregister nach Maßgabe von Artikel 15b Absatz 2 und 6 der EU-Register-Verordnung.
	(3) Sind die Angaben zur Eröffnung eines Besitzkontos nach Absatz 1 bis 4 nicht vollständig, kann die zuständige Behörde den Kontozugang im Unionsregister nach Artikel 30 der EU-Registerverordnung bis zur Ergänzung der fehlenden Angaben sperren.

	§ 26
	Vereinfachungen bei steuerfreier Verwendung nach § 37 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 oder 4 des Energiesteuergesetzes
	(1) Für Brennstoffe, die nach § 3 Nummer 19 des Treibhaushausgas-Emissionshandelsgesetzes aufgrund einer steuerfreien Verwendung nach § 37 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 oder 4 des Energiesteuergesetzes als in Verkehr gebracht gelten, ist
	1. eine Darstellung der Überwachungsmethoden im Überwachungsplan nach § 6 Absatz 1 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes für die Kalenderjahre 2025 und 2026 entbehrlich und
	2. in den Kalenderjahren 2025 und 2026 lediglich die Gesamtemissionsmenge unter Berücksichtigung des Anteilsfaktors gemäß Artikel 3 Nummer 66 der EU-Monitoring-Durchführungsverordnung zu berichten.

	(2) Für Verantwortliche, die ausschließlich Brennstoffe in Verkehr bringen, die nach § 3 Nummer 19 des Treibhaushausgas-Emissionshandelsgesetzes aufgrund der steuerfreien Verwendung nach § 37 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 oder 4 des Energiesteuergesetzes als in Verkehr gebracht gelten, stellt die zuständige Behörde eine Formularvorlage für einen vereinfachten Emissionsbericht zur Verfügung.

	§ 27
	Einlagerer
	Ist der Verantwortliche ein in den Fällen des § 7 Absatz 4 Satz 1 des Energiesteuergesetzes an die Stelle des Steuerlagerinhabers tretender Dritter (Einlagerer) nach § 3 Nummer 29 Buchstabe b des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes, hat der Verantwortliche bei der rechnerischen Ermittlung der Emissionen eines Jahres sowohl diejenigen Brennstoffmengen zugrunde zu legen, die er selbst in Verkehr gebracht hat, als auch diejenigen Brennstoffmengen, die der Steuerlagerinhaber für ihn in Verkehr gebracht hat. Der Steuerlagerinhaber kann bei der Ermittlung der Emissionen diejenigen Brennstoffmengen abziehen, die er für den Einlagerer in Verkehr gebracht hat. Voraussetzung für den Abzug nach Satz 2 ist, dass der Steuerlagerinhaber der zuständigen Behörde den Einlagerer sowie die für diesen in Verkehr gebrachten Brennstoffe nach Art und zugehöriger Menge bis zum Ablauf des 30. April des auf das Inverkehrbringen des jeweiligen Brennstoffs folgenden Jahres mitteilt.

	§ 28
	Ermittlung der Brennstoffmenge
	(1) Soweit Verantwortliche für die Ermittlung der verursachten Emissionen für die durch sie in einem Kalenderjahr im Rahmen einer Tätigkeit im Sinne von Teil B Abschnitt 2 des Anhangs zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz in Verkehr gebrachten Brennstoffe die Menge der in Verkehr gebrachten Brennstoffe nach Artikel 75j Absatz 1 Buchstabe a der EU-Monitoring-Durchführungsverordnung bestimmen, ist bei der Ermittlung der verursachten Emissionen eines Kalenderjahres nach §§ 5 Absatz 1 Nummer 4 in Verbindung mit 43 Absatz 1 und 2 Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz diejenige Menge eines Brennstoffs zu Grunde zu legen, die der Verantwortliche in der jeweiligen Steueranmeldung zur Berechnung der Energiesteuer für den jeweiligen Brennstoff anzugeben hat.
	(2) Soweit Verantwortliche für die Ermittlung der verursachten Emissionen für die durch sie in einem Kalenderjahr im Rahmen einer Tätigkeit im Sinne von Teil B Abschnitt 2 des Anhangs zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes in Verkehr gebrachten Brennstoffe die Methode nach Artikel 75j Absatz 1 Buchstabe a der EU-Monitoring-Durchführungsverordnung anwenden und in diesem Rahmen die Lieferung oder der Verbrauch von Erdgas nach Ablesezeiträumen abgerechnet oder ermittelt wird, die mehrere Kalenderjahre betreffen, hat der Verantwortliche bei der Ermittlung der verursachten Emissionen im Emissionsbericht die voraussichtlich für das zu berichtende Kalenderjahr in Verkehr gebrachte Erdgasmenge (vorläufige Erdgasmenge) zugrunde zu legen. Für die Bestimmung der vorläufigen Erdgasmenge sind die Vorgaben zur sachgerechten Aufteilung der Erdgasmenge nach § 39 Absatz 6 Satz 1 des Energiesteuergesetzes maßgeblich, wobei eine systematische Überschätzung der auf das Berichtsjahr entfallenden Erdgasmenge auszuschließen ist. Sofern Ablesezeiträume später enden als das jeweilige Berichtsjahr, hat der Verantwortliche die vorläufige Erdgasmenge nach Satz 1 für diese Ablesezeiträume im Emissionsbericht für das Kalenderjahr zu berichtigen, in dem der Ablesezeitraum endet.

	§ 29
	Einzelheiten zur Vermeidung von Doppelerfassungen innerhalb des Brennstoffemissionshandels
	(1) Die folgenden Absätze gelten ausschließlich, soweit Verantwortliche für die Ermittlung ihrer Emissionen für die durch sie in einem Kalenderjahr im Rahmen einer Tätigkeit nach Teil B Abschnitt 2 des Anhangs zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz in Verkehr gebrachten Brennstoffe Methoden nach Artikel 75j Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a der EU-Monitoring-Durchführungsverordnung anwenden.
	(2) Verantwortliche können eine entsprechende Menge an Brennstoffemissionen von den nach §§ 5 Absatz 1 Nummer 4 in Verbindung mit 43 Absatz 1 und 2 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes in einem Kalenderjahr zu berichtenden Emissionen für Mengen an Brennstoffen abziehen, die durch Verantwortliche ab dem 1. Januar 2025
	1. entweder aus einem Steuerlager nach § 5 Absatz 2 des Energiesteuergesetzes entfernt wurden, ohne dass sich ein weiteres Steueraussetzungsverfahren anschloss, oder zum Ge- oder Verbrauch innerhalb des Steuerlagers entnommen wurden und nachweislich nach § 8 Absatz 7 des Energiesteuergesetzes in dem für den Emissionsbericht maßgeblichen Kalenderjahr entlastet wurden,
	2. gemäß § 19b Absatz 1 des Energiesteuergesetzes in Verkehr gebracht wurden und nachweislich nach § 19b Absatz 3 des Energiesteuergesetzes in dem für den Emissionsbericht maßgeblichen Kalenderjahr entlastet wurden,
	3. aus dem Steuergebiet des Energiesteuergesetzes nach § 15c oder § 18 des Energiesteuergesetzes verbracht wurden und nachweislich nach § 46 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Energiesteuergesetzes für dasselbe Kalenderjahr entlastet wurden,
	4. aus dem Steuergebiet des Energiesteuergesetzes zu gewerblichen Zwecken verbracht oder ausgeführt wurden und nachweislich nach § 46 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Energiesteuergesetzes für dasselbe Kalenderjahr entlastet wurden,
	5. aus dem Steuergebiet des Energiesteuergesetzes zu gewerblichen Zwecken verbracht oder ausgeführt wurden und nachweislich nach § 46 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Energiesteuergesetzes für dasselbe Kalenderjahr entlastet wurden,
	6. gemäß § 18a Absatz 1 des Energiesteuergesetzes in Verkehr gebracht wurden und nachweislich nach § 46 Absatz 2b des Energiesteuergesetzes in dem für den Emissionsbericht maßgeblichen Kalenderjahr entlastet wurden,
	7. in ein Steuerlager nach § 5 Absatz 2 des Energiesteuergesetzes aufgenommen worden sind und nachweislich nach § 47 Absatz 1 Nummer 1 des Energiesteuergesetzes für dasselbe Kalenderjahr entlastet wurden,
	8. bei der Lagerung oder Verladung von Energieerzeugnissen, beim Betanken von Kraftfahrzeugen oder bei der Entgasung von Transportmitteln aus nachweislich versteuerten, nicht gebrauchten Energieerzeugnissen und anderen Stoffen aufgefangen wurden und nachweislich nach § 47 Absatz 1 Nummer 2 des Energiesteuergesetzes für dasselbe Kalenderjahr entlastet wurden,
	9. in ein Leitungsnetz für unversteuertes Erdgas eingespeist worden sind und nachweislich nach § 47 Absatz 1 Nummer 6 des Energiesteuergesetzes für dasselbe Kalenderjahr entlastet wurden,
	10. an ausländische Streitkräfte oder Hauptquartiere geliefert wurden und nachweislich nach § 58 Absatz 1 des Energiesteuergesetzes für dasselbe Kalenderjahr entlastet wurden oder
	11. an ausländische Streitkräfte eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union geliefert wurden und nachweislich nach § 58a Absatz 1 des Energiesteuergesetzes für dasselbe Kalenderjahr entlastet wurden.

	(3) Für den Abzug von Emissionen übermittelt der Verantwortliche der zuständigen Behörde mit dem Emissionsbericht entsprechende Energiesteueranmeldungen, Entlastungsanträge und, sofern vorliegend, Bescheide des Hauptzollamtes als Nachweise.
	(4) Der Verantwortliche kann eine entsprechende Menge an Emissionen von den nach §§ 5 Absatz 1 Nummer 4 in Verbindung mit 43 Absatz 1 und 2 des Treibhausgasemissionshandelsgesetzes in einem Kalenderjahr zu berichtenden Emissionen für Mengen an Erdgas abziehen, die für die in § 25 des Energiesteuergesetzes genannten Zwecke verwendet worden sind und nachweislich nach § 47 Absatz 1 Nummer 3 des Energiesteuergesetzes für dasselbe Kalenderjahr entlastet worden sind. Die Entlastung gemäß Satz 1 darf durch den entlastenden Dritten nicht selbst im Rahmen der Berichterstattung geltend gemacht oder einem anderen Verantwortlichen zur Geltendmachung zur Verfügung gestellt worden sein. Der Abzug nach Satz 1 ist ausgeschlossen für Mengen an leitungsgebundenem Erdgas, die in einer Anlage im Rahmen einer Tätigkeit nach Teil A Abschnitt 2 des Anhangs zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz verwendet worden sind und für die der Anteilsfaktor von Null nach Artikel 75l Absatz 1 Satz 2 der EU-Monitoring-Durchführungsverordnung anzusetzen ist.
	(5) Der Verantwortliche kann eine entsprechende Menge an Brennstoffemissionen von den nach §§ 5 Absatz 1 Nummer 4 in Verbindung mit 43 Absatz 1 und 2 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes in einem Kalenderjahr zu berichtenden Emissionen für Mengen an Brennstoffen abziehen, die durch den Verantwortlichen nach dem 1. Januar 2025 gemäß § 38 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 5 des Energiesteuergesetzes in Verkehr gebracht wurden und durch den Verantwortlichen oder einen Dritten nachweislich nach § 38 Absatz 5 Satz 3 des Energiesteuergesetzes für dasselbe Kalenderjahr entlastet wurden. Im Fall der Entlastung durch einen Dritten hat der Verantwortliche gegenüber der zuständigen Behörde nachzuweisen, dass eine direkte Lieferbeziehung über die entsprechende Menge im Kalenderjahr bestand, und eine Eigenerklärung des Dritten vorzulegen, in der dieser erklärt, dass die entsprechende Entlastung durch den Dritten nicht selbst im Rahmen der Berichterstattung geltend gemacht oder einem anderen Verantwortlichen zur Geltendmachung zur Verfügung gestellt wurde.

	§ 30
	Ermittlung des Anteilsfaktors
	Abweichend von Artikel 75i und 75l Absatz 1 der EU-Monitoring-Durchführungsverordnung hat der Verantwortliche nach dem Abzug gemäß Artikel 75l Absatz 1 Satz 2 der EU-Monitoring-Durchführungsverordnung für Brennstoffmengen, die im Rahmen einer Tätigkeit nach Teil A Abschnitt 2 des Anhangs zum Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz eingesetzt werden, in den Berichtsjahren 2024 bis 2026 für die im Anhang zu dieser Verordnung genannten Brennstoffe die diesen dort zugewiesenen Standardwerte für den Anteilsfaktor zu verwenden.

	§ 31
	Vermeidung von Doppelzählungen durch Überwachung und Berichterstattung bei Luftfahrzeugbetreibern
	Die Bestimmungen des Artikels 75v der EU-Monitoring-Durchführungsverordnung für Anlagenbetreiber, finden ab dem Berichtsjahr 2027 für Luftfahrzeugbetreiber in Bezug auf Brennstoffmengen, die im Sinne des § 3 Nummer 19 TEHG in Verkehr gebracht wurden, entsprechende Anwendung. Die zuständige Behörde stellt elektronische Formularvorlagen für die Überwachung und Berichterstattung zur Verfügung.

	§ 32
	Vereinfachende Maßnahmen im Rahmen der Verifizierung
	Für die Berichterstattung von Emissionen aus Brennstoffen, die in den Kalenderjahren 2025 und 2026 in Verkehr gebracht werden, gilt zur Vereinfachung der Verifizierung der Antrag des Verantwortlichen gemäß Artikel 43v Absatz 5 Satz 1 und 2 der EU-Akkreditierungs- und Verifizierungs-Durchführungsverordnung bei der zuständigen Behörde auf Erteilung einer Genehmigung, auf die Standortbegehung zu verzichten, mit dem bei der zuständigen Behörde eingereichten Emissionsbericht für das jeweilige Kalenderjahr als gestellt. Für eine Antragstellung nach Satz 1 ist erforderlich, dass der von der Prüfstelle erstellte, mit dem Verantwortlichen abgestimmte und dem eingereichten Emissionsbericht beigefügte Prüfbericht auf Grundlage einer Risikoanalyse und der Kriterien nach Artikel 43v Absatz 4 Satz 2 Buchstabe b bis d der EU-Akkreditierungs- und Verifizierungs-Durchführungsverordnung feststellt, dass auf die Standortbegehung verzichtet werden kann. Der nach Satz 1 gestellte Antrag gilt als genehmigt, sofern die zuständige Behörde nicht binnen zwei Wochen nach Einreichung der in Satz 2 genannten Unterlagen eine Standortbegehung fordert.


	Abschnitt 5
	CBAM (Zu §§ 2 und 18 des Gesetzes)
	§ 33
	Verwendung der Sicherheitsleistung
	An die zuständige Behörde geleistete Sicherheiten gemäß Artikel 17 Absatz 5 der EU-CBAM-Verordnung, die nicht nach Artikel 17 Absatz 7 der EU-CBAM-Verordnung freigegeben werden können, stehen dem Bund zu.


	Abschnitt 6
	Schlussvorschriften
	§ 34
	Inkrafttreten, Außerkrafttreten
	Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Emissionshandelsverordnung 2030 vom 29. April 2019 (BGBl. I S. 538), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Februar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 47) geändert worden ist, außer Kraft.
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